
1445 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nation~rates XI. GP. 

20. 11. 1969 

Regierungsvorlage' 

ABKOMMEN 
ZWISCHEN DER REPUBLIK öSTER­
REICH UND DEM SPANISCHEN STAAT 

üBER SOZIALE SICHERHEIT 

Der Bundespräsident der Republik österreich 
und 

der Chef des Spanischen Staates, 

in dem Wunsche, die Beziehungen der beiden 
Staaten in der Sozialen Sicherheit zu fördern 
und mit der Rechtsentwicklung in Einklang zu 
bringen, sind übereingekommen, ein Abkommen 
zu schließen, das an die Stelle des Abkommens 
vom 15. Juli 1964 und des Zusatzprotokolls 
hiezu vom 27. November 1964 treten soll, und 
haben hiefür zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

der Bundespräsident der Republik österreich 
außerordentlichen und bevollmächtigten Bot­
schafter Dr. Wolfgang Ho e 11 e r, 

der Chef des Spanischen Staates 
Außenminister Fernando Maria Ca s t i e 11 a 
y Maiz, 

'CONVENIO 
ENTRE EL ESTADO ESPA~OL Y LA 

REPUBLICA DE AUSTRIA SOBRE 
SEGURIDAD SOCIAL 

EI J efe . deI Estado espanol, y 

EI Presidente Federal de la Republica de 
Austria, 

Animados deI deseo de promover las relaciones 
entre ambos Estados en el ambito de la Seguri­
dad Social, y armonizarlas con el desarrollo de 
sus legislaciones, 

Han qecidido conc1uir un Convenio en susti­
tuci6n deI Convenio de 15 de julio de 1964 ölsl 
corno de su Protocolo Final y deI Protocolo 
Adicional de 27 de noviembre de 1964, 

Para 10 cu al han nombrado los siguientes 
Plenipotenciarios: 

EI J efe del Estado Espanol, 
al Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteri­

. ores Don Fernando Maria C ast i e 11 a y 
Maiz 

EI Presidente Federal de la Republica de 
Austria, 

al Excmo. Sr. Embajador de Austria en Ma­
drid Dr. Wolfgang H ö 11 e r 

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger los cuales, despues de haber cambiado sus plenos 
Form befundenen Vollmachten nachstehende poderes hallados en buena y debida forma,. han 
Bestimmungen vereinbart haben.: convenido las'siguientes disposiciones: 

ABSCHNITT I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

In diesem Abkommen bedeuten die Ausdrücke 

1. "österreich" 
die Republik österreich, 

"Spanien" 
den Spanischen Staat; 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1 

A efectos deI presente Convenio, las expresio­
nes que a coritinuaci6n se indican tienen el si­
guiente significado: 

(1) "Espana", el Estado Espanol; 

"Austria", la Republica de Austria .. 

1445 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 76

www.parlament.gv.at



2 1445 der Beilagen 

2. "Gebiet'" ' 

in bezug auf Österreich dessen Bundesgebiet:, 
in bezug auf Spanien die Provinzen der 
spanischen Halbinsel, die Balearen, die 
Kanarischen Inseln und die spanischen 
Provinzen in Nordafrika; 

3. "Staatsangehöriger" 

in bezug auf österreich dessen Staatsbürger, 
in bezug auf Spanien eine Person, welche 
die spanische Staatsangehörigkeit nachweist; 

4. "Rechtsvorschriften" 

die Gesetze, Verordnungen und Satzungen, 
die sich auf die in Artikel 2 bezeichneten 
Rechtsgebiete beziehen' und im Gebiet oder 
in einem Teil des Gebietes eines Vertrags­
staates in Kraft sind; 

5. "Zuständige Behörde" 

in bezug auf Österreich der' Bundesminister 
für soziale Verwaltung, hinsichtlich der 
Familienbeihilfen der Bundesminister für 
Finanzen, 

in bezug auf Spanien das Arbeitsministerium; 

6. "Wohnort" 

den Wohnsitz oder den Ort des gewöhnlichen 
Aufenthalts; 

7. "Aufenthalt" 

einen vorübergehenden Aufenthalt; 

8. " Versicherungsträger" 

die Einrichtung oder ,Behörde, der die An­
wendung der ,in Artikel 2 bezeichneten 
Rechtsvorschriften oder eines Teiles, davon 
obliegt; 

9. "Zuständiger Versicherungsträger" 

den Versicherungsträger, bei dem die betref­
fende Person im Zeitpunkt des Antrages auf 
Leistungen versichert ist oder gegen den sie 
einen Anspruch auf Leistungen hat oder noch 
haben würde, wenn sie sich im Gebiet des 
Vertragsstaates, in dem sie zuletzt beschäftigt 
war, aufhalten würde; 

10. "Versicherungsträger des Wohnorts" 

den Versicherungsträger, der nach den Rechts­
vorschriften des betreffenden Vertragsstaates 
für den Wohnort zuständig ist; 

11. "Versicherungsträger des Aufenthaltsorts" 

den Versicherungsträger, der nach den Rechts­
vorschriften des betreffenden Vertragsstaates 
für den Ort des Aufenthalts zuständig ist; 

(2)~~Territ()no" : 

refeddo 'aEspafia~las provrndas peninsulares, 
Islas Baleares, Islas Canarias y las provincias 
espaiiolas del Norte de Africa; referido a Austria, 
su territorio federal. 

(3) "Subdito": 

con referencia a Espafia, toda persona que 
acredite poseer la nacionalidad espafiola; con 
referencia a Austria,sus nacionales. 

(4) "Disposiciones legales": 

las leyes, reglamentos y estatutos que se refieran 
a las materias designadas en el artkulo 2, y que 
esten vigentesen' el territorio 0 en una parte del 
territorio de cualquiera de las Partes Contra­
tantes. 

(5) "Autoridad compeümte": 

con referencia a Espafia, el Ministrode 
Trabajo; con referencia a Austria el Ministro 
Federal de Administraci6n social y con respecto 
a los subsidios famlIiares el Ministro Federal de 
Ha~ienda. 

(6) "Lugar de residencia": 

ellugar de estanciahabitual. 

(7) "Lugar 'de estancia": 

el lugar de estancia temporal. 

(8) "Instituci6n": 

el organismoo la Autoridad aque corresponda 
la aplicaci6n de las disposiciones legales, .0 de una 
parte de las mismas, aesignadas en el artfculo 2. 

(9) "Instituci6n competente;': 

el organismo en que este asegurada 'la persona 
de que se trate, en la fecha de solicitud de las 
prestaci6nes, 0 frente a la cua1 dicha persona 
tenga 0 tendda derecho a las prestaciones, si 
residiera en el territorio de la Parte Contratante 
en la que ultimamente haya estado ocupada. 

" , 

(10) "Instituci6n dei lugar de residencia": 

la instituci6n que, segun las disposiciones 
legales de 'la Parte Contra tante respectiva, sea 
competente en el lugar de residencia. 

(11) "Instituci6n deI lugar de estancia": 

la instituci6n que, segun las (Hspo~i~iones 
legales de la Parte Contratante respectiva, sea 
competente en el lugar de estancia, 
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12. "Familienangehöriger". ' 

einen Familienangehörigen im Sinne der anzu­
wendenden Rechtsvorschriften; 

13. "Beschäftigung" 

eine Beschäftigung oder Tätigkeit im Sinne 
der anzuwendenden Rechtsvorschriften; 

14. "Versicherungszeiten" 

Beitragszeitenund gleichgestellte Zeiten; 

15. "Beitragszeiten" 

Zeiten, für die nach den Rechtsvorschriften 
eines Vertragsstaates Beiträge wirksam ent­
richtet worden sind, zu entrichten gewesen 
wären oder als entrichtet gelten; 

16. "Gleichgestellte Zeiten" 

Zeiten, die nach den Rechtsvorschriften eines 
V ertragsstaates als Ersatzzeiten gelten oder 
den Beitragszeiten gleichgestellt sind; 

17. "Geldleistung", "Pension" oder "Rente" 

eine Geldleistung, eine Pension oder eine 
Rente einschließlich aller Zuschläge, Zuschüsse 
und Erhöhungen; 

18. "Familienbeihilfen" 

in bezug auf österreich die Familienbeihilfe, 
in bezug auf Spanien die Leistungen für den 
Familienschutz. 

Artikel 2 
(1) Dieses Abkommen bezieht sich 
1. in österreich auf die Rechtsvorschriften 

über 
a) die Krankenversicherung mit Ausnahme der 

folgenden Sonderversicherungen : 
aa) Sonderversicherung für Kriegshinter­

bliebene und. Hinterbliebene von 
Präsentdienern, 

bb) Sonderversicherung für Kriegsbeschä­
digte und beschädigtePräsentdiener in 
beruflicher Ausbildung; 

b) die Unfallversicherung mit Ausnahme der 
Unfallversicherung der Kriegsbeschädigten 
und der beschädigten 'Präsentdierier in 
beruflicher Ausbildung; . 

c) die Pensionsversicherung der Arbeiter, die 
Pensionsversicherung der Angestellten und 
die knappschaftliche Pensionsversicherung ; 

d) die Pensionsversicherung der in der gewerb­
lichen Wirtschaft selbständig Erwerbs­
tätigen; 

(12) "Familiar" : 

todo el que 10 sea en virtud de las disposiciones 
legales aplicables. 

(13) "Empleo": 

toda ocupaci6n 0 actividad a la que serefieran 
las disposiciones legales aplicables. 

(14) "Perlodos de seguro": 

los perlodos de cotizaci6n y Jos perfodos 
equivalentes. 

(15) "Perfodo de cotizaci6n": 

todo perfodo en el que, conforme a las 
disposiciones legales de una Parte Contra tante, 
se hayan satisfecho efectivamente 0 hayan debido 
de satisfacerse 0 se consideren satisfechas las 
cotizaciones. 

(16) "Perfodo equivalente": 

todo el que conforme a las disposiciones legales 
de una Parte Contratante pueda ser considerado 
corno sustitutivo 0 asimilado a un perfodo de 
cotizaci6n. 

(17) "Prestaci6n econ6mica; pensi6n 0 renta": 

una prestaci6r;t econ6mica, 0 pensi6n 0 renta, 
con inc1usi6n de todos los suplementos mejoras 
yaumentos. 

(18) "Prestaciones familiares" : 

con respecto a Austria, la prestaci6n familiar; 
con respecto a Espaiia, las prestaciones de 
protecci6n familiar. 

Articulo 2 

(1) EI presente Convenio se aplicara: 
1. En Austria, a las disposiciones legales sobre 

a) el SeglUfO de Enfer~edad, a excepci6n de 
los seguros especiales siguientes: 
aa) Segu,ro especial paraderechohabientes 

de vtctimas de. la guerra y para 
derechohabientes de personal militari­
zado, 

bb) Seguro especial. para mutilados de 
guerra y para personal' militarizado 
mutilado en perfodo de formaci6n 
profesional; 

b) EI seguro de Accidentes, a excepci6n deI 
Seguro de Accidentes de los mutilados de 
guerra y deI personal militarizado mutilado 
en perlodo de formaci6n profesional; 

c) el Seguro de pensiones para Obreros, el 
Seguro de Pensiones para Empleados y el 
Seguro Minero de Pensiones; 

d) el Seguro de Pensiones de los traibajadores 
aut6nomos (gewe1"bliche Wirtschaft); 

2 
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e) die landwirtschaftliche Zuschußrentenver-
sicherung; 

f) die Arbeitslosenversicherung; 
g) die Familienbeihilfen; 

2. in Spanien 
a) auf die Rechtsvorschriften des Allgemeinen 

Systems der Sozialen Sicherheit bezüglich 

aa) Mutterschaft, Krankheit einschließlich 
Berufskrankheit, vorübergehende Ar­
beitsunfähigkeit sowie Betriebsunfälle 
und Nichtbetriebsunfälle, 

bb) vorläufige und dauernde Invalidität; 
ce) :Alter, Tod und Hinterbliebene, 
dd) Arbeitslosigkeit, 
ee) Schutz der Familie; 

b) auf die Rechtsvorschriften betreffend die 
Sondersysteme 
aa) für die Landwirtschaft, 
bb) für Seeleute, 
ce) für den Kohlenbergbau, 
dd) für Eisenbahnbedienstete, 
ee) für Hausangestellte, 
ff) für selbständig Erwerbstätige, 

gg) für selbständige Handelsvertreter. 

(2) Soweit die Absätze 3 und 4 nichts anderes 
bestimmen, bezieht sich das Abkommen auch 
auf alle Rechtsvorschriften, welche die in Absatz 1 
bezeichneten Rechtsvorschriften zusammenfassen, 
ändern oder ergänzen. 

(3) Dieses Abkommen bezieht sich nicht auf 
Redltsvorschriften über ein neu es System oder 
einen neuen Zweig der Sozialen Sicherheit. 

(4) Rechtsvorsdlriften, die sich aus zwischen­
staatlichen Verträgen mit dritten Staaten oder 
aus überstaatlichem Recht ergeben oder zu deren 
Ausführung dienen, sind im Verhältnis zwischen 
den Vertragspartnern nicht zu berücksichtigen. 

Artikel 3 

Dieses Abkommen gilt für die Staatsange­
hörigen der Vertragsstaaten sowie für ihre Ange­
hörigen und Hinterbliebenen. 

Artikel 4 

(1) Die Staatsangehörigen eines Vertragsstaates, 
auf welche die Bestimmungen dieses Abkommens 
Anwendung finden, haben, soweit in diesem Ab­
kommen nichts anderes bestimmt ist, die gleidlen 
Pflichten und Rechte aus den in Artikel 2 ange­
führten Rechtsvorschriften wie die Staatsange­
hörigen des anderen Vertragsstaates. 

(2) Dieses Abkommen beeinträchtigt nidlt die 
Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates über die 

e) el Seguro Agrfeola de Pensiones Comple-
mentarias; 

f) el Seguro deDesempleo; 
g) los subsidios fami1iares. 

2. En Espaiia 
a) a las d.ispo~iciones lega1es deI Regimen 

General de Seguridad Sodal por 10 que se 
refiere a 
aa) materniclad, enfermedad comun 0 

profesional, ,incapacidad laboral 'transi­
toria y accidentes, sean 0 no de 
trebajo; 

bb) invalidez provisional y permanente; 

ce) vejez, muerte y supervivencia; 

dd) desempleo; 

ee) protecc~6n a la familia; 

b) a las disposiciones legales sobre los regimenes 
espeoiales; 
aa) para la agri-cultura, 
bb) para los trabajadores deI mar, 
ce) para los mineros deI carb6n, 
dd) para los trabajadores ferroviario'S, 
ee) para el servioio domestico, 
ff) para los trabajadoresaut6nomos, 
gg) para los representantes del comercio. 

(2) Salvo 10 dispuesto en los parrafos 3 y 4 del 
presente artfeulo, el Convenio ser,a tamb~en de 
aplicati6n a todas las disposiciones legales que 
refundan, m~fiquen 0 completen las disposi­
ciones legales a que se refiere el parrafo 1. 

(3) EI Concenio no ,se aplicar.a a las dis­
posiciones legales sobre un unevo regimen 0 

sobre un'a nuevarama de la seguridad Social. 

(4) En la relaci6n entre las Partes Contratantes 
no se tendran en cuenta disposiciones legales que 
se derivende Convenios intemaoionales con ter­
ceros Estados 0 del Derecho Supraestatal 0 que 
sirvan para su aplicaci6n. 

Artlculo 3 

EI presente Convenio se aplicad a los subditos 
de los Estados contratantes, aSI como a sus fami­
liares beneficiarios. 

Ardculto 4 

(1) Los sulbditosde lUna de las Partes Contra­
tantes a los que sean, aplicahles las diisposiciones 
deI presente Convenio, tendr.an, mientras que 
en el no~ se disponga otra cosa, las mismas obli­
gaciones y derechos en relaci6n con las dis­
posiciones legales mencionadas en el artlculo 2, 
que los subditos de la otra Parte Contra:tante. 

(2) Este Convenio no afecta a las disposiciones 
legales de una Parte Contra tante sobre la parti-
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Teilnahme der Versicherten oder anderer beteilig- I cipaci6n ae los asegurado.s 0. de otros grupos de 
ter Personengruppen in der Verwaltung der personas interesadas, en la administraci6n de la 
Sozialen Sicherheit sowie in der Rechtsprechung seguridad social, aSl corno en su jurrsdicci6n. 
der Sozialen Sicherheit. 

Artikel 5 

(1) Die Geldleistungen, die nach den Rechts­
vorschriften eines Vertragsstaates erworben wor­
den sind, einschließlich der Erhöhungen, dürfen 
nicht deshalb gekürzt, zum Ruhen gebracht, ent­
zogen oder beschlagnahmt werden, weil der 
Berechtigte im Gebiet des anderen Vertrags­
staates wohnt. 

(2) Die Geldleistungen der Sozialen Sicherheit 
eines Vertragsstaates werden an die Staatsange­
hörigen des anderen Vertragsstaates, die im Ge­
biet eines dritten Staates wohnen, unter den­
selben Voraussetzungen und in demselben Um­
fang gezahlt, als ob es sich um Staatsangehörige 
des ersten Vertragsstaates handle, die im Gebiet 
des angeführten dritten Staates wohnen. 

Artikel 6 

(1) Ein auf die Rechtsvorschriften der bei den 
Vertragsstaaten gestützter Anspruch auf mehrere 
Leistungen gleicher Art oder mehrere Leistungen 
aus derselben Beitragszeit oder gleichgestellten 
Zeit kann auf Grund der Bestimmungen dieses 
Abkommens weder erhoben noch aufrechter hal- . 
ten werden; dies gilt nicht für Leistungen aus 
der Pensionsversicherung (Rentenversicherung), 
soweit sie zwischen den Versicherungsträgern der 
beiden Vertragsstaaten nach den Bestimmungen 
dieses Abkommens aufgeteilt werden. 

(2) Soweit nach den Rechtsvorschriften eines 
V ertragsstaa tes eine Leistung aus der Sozialen 
Sicherheit oder Bezüge anderer Art oder eine 
Erwerbstätigkeit oder ein Sozialversicherungsver­
hältnis rechtliche Auswirkungen auf einen Lei­
stungsanspruch oder auf die Gewährung einer 
Leistung oder auf die Versicherungspflicht in der 
Sozialversicherung oder auf die freiwillige Ver­
sicherung haben, kommt die gleiche Wirkung 
auch einem. der angeführten Tatbestände zu, 
wenn dieser im anderen Vertrags staat eintritt 
oder eingetreten ist. 

(3) Hätte die Anwendung des Absatzes 2 zur 
Folge, daß die Leistungen aus den beiden Ver­
tragsstaaten gleichzeitig und wechselseitig gänz­
lich oder teilweise gekürzt werden oder ruhen, 
so darf jede von ihnen nur bis zur Hälfte des 
Betrages gekürzt oder zum Ruhen gebracht 
werden, der nach den Rechtsvorschriften, nach 
denen die Leistung geschuldet wird, der Kürzung 
oder dem Ruhen unterliegt. 

Artikel 7 

Artfculo 5 

(1) Las prestaciones ecoil.6micas adquiridas en 
virtud de las disposiciones legales. de una de las 
Partes Contratantes, compr,endidas las mejoras, 
no po dran ser objeto de reducci6n, suspensi6n, 
supresi6n ,ni retenci6n por el hecho de que el 
beneficiario resida en el territorio,de la otra 
Parte Contratante. 

(2) Las prestaciones econ6micas de la seguri­
dad social de una de las Partes Contratantes se 
pagaran a los suditos de la otra Parte Contratante 
que residan en el territorio de un tercer Estado, 
en las mismas condiciones e igual cuanda que si 
se tratara de subditos de la primera Parte Con­
tratante que residiesen en el territorio deI alu­
dido tercer Estado. 

Artfculo 6 

(1) Las disposiciones del presente Convenio no 
podnln otorgar ni mantener el derecho a disfru­
tar, en virtud de las disposiciones legales de am­
bas Partes Contratantes, de varias prestaciones 
de' la misma naturaleza 0 de varias prestaciones 
que se refieran a un mismo penodo de cotizaci6n 
o periodo equivalente, salvo en 10 relativo a las 
pensiones (rentas) cuando haya lugar al reparto 
de lasmismas entre las instituciones de las dos 
Partes Contratantes. 

(2) Cuando segun las disposiciones legales de 
una de las Partes Contratantes el percibo de una 
prestaci6n de la seguridad social 0 la obtenci6n 
de ingresos de otra na turaleza, 0 la realizaci6n 
de una actividad lucrativa 0 la inscripci6n en la 
seguridad social, produzca efectos jundicos sobre 
el derecho a una prestaci6n, 0 sobre la concesi6n 
de una prestaci6n, 0 sobre la inc1usi6n obliga­
toria en los seguros sociales 0 afiliaci6n volun­
taria, cualquiera de estas situaciones de hecho 
sera considerada y tendd plena eficacia aunque 
se produzca 0 haya producido en la otra Parte 
Contra tante .. 

(3) Si la aplicaci6n deI parrafo 2 tuviera por 
consecuencia la reducci6n 0 cesaci6n total 0 par­
ci al de las prestaciones de ambas Partes Contra­
tantes, al ·mismo tiempo y reciprocamente, ca da 
una de ellas, s610 podd. reducirse 0 suspenderse 
hasta la mitad del importe que a tenor de las 
disposiciones legales en virtud de las cuales se 
debe la prestaci6n, esta sometido a reducci6n 11 

a suspensi6n. 

Artkulo 7 

(1) Die Versicherungspflicht richtet sich, soweit (1) Salvo 10 dispuesto en los Ardculos 8, 9 Y 
die Artikel 8 bis 10 nichts anderes bestimmen, 10 respecto a la obligatoriedad deI seguro se apli-
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nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, earan las disposieiones legales de la Parte Con­
in dessen Gebiet die Erwerbstätigkeit ausgeübt tratante en euyo territorio se realiee el trabajo. 
wird. 

(2) Würde die Anwendung des Absatzes 1 
bewirken, daß nach den Rechtsvorschriften beider 
Vertragsstaaten gleichzeitig Versicherungspflicht 
bestünde, dann gilt folgendes: 

a) Bei gleichzeitiger Ausübung einer unselb­
ständigen und einer selbständigen Erwerbs­
tätigkeit richtet sich die Versicherungs­
pflicht nach den Rechtsvorschriften des 
Vertragsstaates, in dessen Gebiet die unselb­
ständige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird. 

b) Bei gleichzeitiger Ausübung von selbstän­
digen Erwerbstätigkeiten richtet. sich die 
Versicherungspflicht nach den Rechtsvor­
schriften des Vertragsstaates, in dem sich 
der Erwerbstätige gewöhnlich aufhält. 

Artikel 8 

Von dem in Artikel 7 aufgestellten Grundsatz 
gelten folgende Ausnahmen: . 

a) Werden Dienstnehmer oder ihnen Gleich­
gestellte, die im Gebiet eines Vertrags­
staates wohnen, in das Gebiet des I 
anderen Vertragsstaates von einem Unter­
nehmen entsendet, das sie im Gebiet· 
des ersten Vertragsstaates gewöhnlich be­
schäftigt, so gelten für sie während 
der ersten 24 Monate ihrer Beschäftigung 
im Gebiet des anderen Vertragsstaates die 
Rech tsvorschriften des ersten Vertrags­
staates, als ob sie in seinem Gebiet be­
schäftigt wären. Wird ihre Beschäftigung 
im Gebiet des anderen Vertragsstaates über 
diesen Zeitraum hinaus fortgesetzt, so 
finden die Rechtsvorschriften des ersten 
Vertragsstaates für höchstens 24 Monate 
weiter Anwendung, sofern der Dienstgeber 
gemeinsam mit dem Dienstriehmer dies 
spätestens einen Monat vor Ablauf der 
ersten 24 Monate beantragt hat und die 
zuständige Behörde des anderen Vertrags­
staates oder die von ihr bestimmte Stelle 
zustimmt. Vor der Entscheidung ist der 
zuständigen Behörde des ersten Vertrags­
staates oder der von ihr bestimmten Stelle 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

b) Werden Dienstnehmer oder ihnen Gleich­
gestellte, die im Dienst eines Unternehmens 
stehen, das für Rechnung Dritter oder auf 
eigene Rechnung die Beförderung von Per­
sonen oder Gütern durchführt und seinen 
Sitz im Gebiet eines anderen Vertrags­
staates hat, als fahrendes oder fliegendes 
Personal beschäftigt, so gelten sie als im 

(2) Si en virtud de 10 dispuesto en el parrafo 1 
se deduce la obligatoriedad simultanea deI seguro 
eonforme . a las disposiciones legales de ambas 
Partes Contratantes, se apliearan las disposieiones 
siguientes: 

a) En easo de ejereerse al propio tiempo una 
aetividad por euenta ajena y una actividad 
eon earacter aut6nomo, se apliearan las 
disposieiones legales· de la Parte Contra­
tante, en euyo territorio se realice el tra­
bajo por euenta ajena. 

b) En caso de ejereerse al propio tiempo aeti­
vidades luerativas eon earacter aut6nomo, 
se aplicaran las disposiciones legales de la 
Parte Contra tante en la que habitualmente 
resida el trabajad'or. 

Articulo 8 

EI principio establecido en el ardeulo 7, tendra 
las excepciones siguientes: 

a) Los trabajadores por cuenta ajena 0 asimi­
lados que tengan su residencia en el terri­
torio de una Parte Contratante y sean en­
viados al terriorio de la otra Parte Con­
tratante por la Empresa que los ocupa 
normalmente en el territorio de la primera 
Parte Contra tante, continuaran sometidos a 
las disposieiones legales de esta Parte Contra­
tante, corno si estuvieran oeupados en su 
territorio, durante los veinticuatro meses 
primeros de su ocupaci6n en el territorio de 
la otra Parte Contra tante. Si la duraei6n 
de esta ocupaei6n se prolongara mols de los 
veinticuatro meses, las disposieiones legales 
de la primera Parte Contratante continua­
ran siendo aplicadas por un pedodo de 
otros veinticuatros meses corno maximo, a 
condici6n de que el empresario y el traba­
jador interesado 10 soliciten conjuntamente 
10 mols tarde un mes antes deI vencimiento 
de los primeros veintieuatro meses y la 
Autoridad competente de la segunda Parte 
Contratante, 0 el organismo por ella de­
signado, de su conformidad. Antes de adop­
tar la resoluci6n debera solieitarse el pare-

, cer· de la Autorid'ad competente de la pri­
mera Parte Contra tante 0 deI organismo 
. por ella designado. 

b) Los trabajadores por cuenta ajena 0 asimi­
!ados al servicio de una Empresa que efec­
tue, por cuenta de otro 0 por su propia. 
cuenta, transporte de pasajeros 0 de mer­
cancias y tenga su domicilio legal en el terr­
itorio de una de las Partes Contratantes, y 
esten ocupados en calidad de personal am­
bulante 0 navegante, se consideraran corno 
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Gebiet des Vertragsstaates beschäftigt, in 
dem das Unternehmen seinen Sitz hat; 
unterhält das Unternehmen jedoch im Ge­
biet des anderen Vertragsstaates eine Zweig­
niederlassung, so gelten die von dieser 
beschäftigten Dienstnehmer als im qebiet 
des Vertragsstaates beschäftigt, in dem sich 
die Zweigniederlassung befindet. 

Artikel 9 

(1) Die Mitglieder einer diplomatischen oder 
berufskonsularischen Vertretung eines Vertrags­
staates sowie das Verwaltungs- und technische 
Personal einer solchen Vertretung sind, soweit 
sie die Staatsangehörigkeit dieses Vertragsstaates 
besitzen" unbeschadet des Absatzes 2, von den 
Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates 
befreit. 

(2) Hält sich ein österreichischer Staatsange­
höriger gewöhnlich in Spanien auf und wird er 
dort bei der diplomatischen oder einer berufs­
konsularischen Vertretung österreichs beschäf­
tigt, so gelten die spanischen Rechtsvorschriften. 
Hält sich ein spanischer Staatsangehöriger ge­
wöhnlich in österreich auf und wird er dort 
bei der diplomatischen oder einer berufskonsu­
larischen Vertretung Spaniens beschäftigt, so gel­
ten die österreichischen Rechtsvorschriften. Der 
Dienstnehmer kann binnen drei Monaten nach 
Beginn der Beschäftigung die Anwendung der 
Rechtsvorschriften des Vertragsstaates wählen, 
dessen Staatsangehöriger er ist. Er gilt dann als 
an dem' Ort beschäftigt, an dem die Regierung 
dieses Vertragsstaates ihren Sitz hat. Die Wahl 
ist gegenüber der diplomatischen oder konsu­
larischen Vertretung zu erklären. Die gewählten 
Rechtsvorschriften gelten vom Tag der Erklärung 
an. 

(3) Wird ein Staatsangehöriger eines Vertrags­
staates im Gebiet des anderen Vertragsstaates 
von einem Mitglied der diplomatischen oder 
einer konsularischen Vertretung des ersten Ver­
tragsstaates in persönlichen Diensten beschäftigt, 
so gilt Absatz 2 entsprechend. 

(4) Für die Dienstnehmer eines Wahlkonsuls 
(Honorarkonsuls) gelten die Absätze 2 und 3 
nicht. 

(5) Wird ein Staatsangehöriger eines Vertrags­
staates im Dienste der öffentlichen Verwaltung 
dieses Vertragsstaates in das Gebiet des anderen 
Vertragsstaates entsendet, so unterliegt er den 
Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates. 

Artikel 10 

Auf gemeinsamen Antrag der betroffenen 
Dienstnehmer und Dienstgeber kann die zustän­
dige Behörde des Vertragsstaates, dessen Rechts­
vorschriften nach Artikel 7 bis 9 anzuwenden 

si estuviesen trabajando e nel territorio de 
la Parte Con~ratante en donde tenga su 

.. domicilio legal aqueUa Empresa; sin em­
bargo, en el caso de que la Empresa posea 
en e1 territorio de la otra Parte Contratante 
una·sucursal, los trabajadores ocupados por 
ella se consideraran como si estuviesen tra­
bajando en el territorio de la Parte Con­
tratante en donde se encueritre la sucursal. 

Articulo 9 

(1) Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrato 2, 
los miembros de las Representaciones diploma­
ticas y consulares de una de las Partes Contratan­
tes, aSl como el personal administrativo y tccnico 
de la Caricilleda, quedaran exentos de las dispo­
siciones legales vigentes en el Estado ante el cual 
estan acreditados cuando 'sean nacionales de 
aqueUa Parte Contra tante. 

(2) Cuando un subdito austdaco resida habi~ 
tualmente en Espaiia y trabaja alH en la Repre­
sentaci6n diplomatica 0 en una Representaci6n 
consular de Austria, se aplicaran las disposiciones 
legales espaiiolas. Cuando un subdito espaiiol 
resida habitualmente en Austria y trabaje aUl en 
la Representaci6n diplomhica 0 en una Repre­
sentaci6n consular de Espaiia, se aplicaran las 
disposiciones legales de Austria. EI trabajador 
por cuenta ajena puede elegir, dentro de1 plazo 
de tres meses despues de comenzar el trabajo, la 
aplicaci6n de las disposiciones legales deI Estado 
Contratante deI que cl sea sub dito. Se considera 
entonces ocupado en el lugar en que tenga su 
sede el Gobierno de este Estado Contra tante. La 
elecci6n se debe declarar ante la Representaci6n 
diplom:hica o. consular. Las disposiciones legales 
elegidas se aplicaran desde la fecha de la declara­
ci6n. 

(3) Cuando un sub dito de una Parte Contra­
tante sea empleado en e1 territorio de la otra 
Parte al servicio personal de un miembro de la 
Representaci6n diplomhica 0 de una Represen­
taci6n consular de la primera Parte, se aplicara 
por analogla 10 dispuesto enel parrafo 2. 

(4) Para los asalariados de un C6nsul hono­
rario no se aplicara 10 dispuesto en los parrafos 
2 y 3. 

(5) Si un subdito de una Parte Contratante al 
servicio de la Administraci6n Publica de dicha 
Parte es enviado al territorio de la otra Parte 
Contra tante, quedara sujeto a las disposiciones 
legales de la primera Parte. 

Artkulo 10 

A petici6n conjunta deI empresario y trabaja­
dores interesados, la Autoridad competente de la 
Parte Contra tante cuyas disposiciones legales de­
bedan aplicarse, segun los ardculos 7, 8 Y 9 

3 
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wären, die Anwendung der Rechtsvorschriften 
des anderen Vertragsstaates zulassen; hiebei gilt 
die Beschäftigung als im Gebiet dieses Vertrags­
staates ausgeübt. Vor der Entscheidung ist der 
zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaates 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

ABSCHNITT 11 

BESONDERE LEISTUNGEN 

Kapitel 1 

Leistungen bei Krankheit 

Artikel 11 

Galten für eine Person nacheinander oder ab­
wechselnd die Rechtsvorschriften der heiden Ver­
tragsstaaten, so werden für den Erwerb, die 
Aufrechterhaltung oder das Wiederaufleben des 
Leistungsanspruches die nach den Rechtsvor­
schriften der beiden V ertragsstaaten zurückge­
legten Versicherungs zeiten zusammengerechnet, 
soweit sie sich nicht überschneiden. 

Artikel. 12 

(1) Hat eme Person nach den Rechtsvor­
schriften eines V ertragsstaates Versicherungs­
zeiten zurückgelegt und begibt sie sich in das 
Gebiet des anderen Vertragsstaates, so hat sie 
für sich und ihre in diesem Gebiet befindlichen 
Familienangehörigen Anspruch auf die in den 
Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates 
vorgesehenen Leistungen unter folgenden Vor­
aussetzungen: 

a) Sie muß bei ihrer letzten Einreise in das 
Gebiet dieses Vertragsstaates arbeitsfähig 
gewesen sein; 

b) sie muß nach ihrer letzten Einreise in dieses 
Gebiet pflichtversichert gewesen sein; 

c) sie muß unter Berücksichtigung der in 
Artikel 11 vorgesehenen Zusammenrech­
nung der Zeiten die in den Rechtsvor­
schriften dieses Vertragsstaates bestimmten 
Voraussetzungen erfüllen. 

(2) Erfüllt eine Person in den Fällen des 
Absatzes 1 nicht die Voraussetzungen der Buch­
staben a, b oder c und hätte sie noch einen 
Leistungsanspruch nach den Rechtsvorschriften 
des ·Vertragsstaates, in dessen Gebiet sie vor 
dem Wechsel ihres Wohnortes zuletzt versichert 
war, wenn sie sich dort befände, so behält sie 
den Leistungsanspruch während eines Zeitraumes 
von 21 Tagen vom letzten Tag an, an dem sie 
der Pflichtversicherung dieses Vertragsstaates an­
gehört hat. Die Bestimmungen des Artikels 13 
Absätze 3 bis 6 finden entsprechend Anwendung. 

puede autorizar que se apliquen las disposiciones 
legales de la otra Parte Contra tante corno si el 
trabajedo se prestara en el territorio de esta Parte 
Contra tante. Antes de adoptar la resoluci6n se 
debera solicitar el parecer de la Autoridad com­
petente de la otra Parte Contra tante. 

TITULO 11 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

Capitulo I 

Prestaciones por enfermedad 

Articulo 11 

A efectos de la adquisici6n, mantemmlento 0 

recuperaci6n de1 derecho a las prestaciones, 
cuando una persona haya estado sujeta sucesiva 
o alternativamente a las disposiciones legales de 
las dos Partes Contratantes, los perfodos de se­
guro cumplidos en virtud de las disposiciones 
legales de cada una de las Partes Contratantes, 
seran totalizados, siempre que no se superpongan. 

Articulo 12 

(1)La persona que haya cumplido perfodos de 
seguro segun las disposiciones legales de una de 
las Partes Contratantes y que se dirija al terri­
torio de la otra Parte Contratante, tendra 
derecho, para 51 misma y para sus familiares que 
se encuentren en dicho territorio, a las prestac­
iones previstas por las disposiciones legales de la 
segunda Parte Contratante, en las condiciones 
siguientes: 

a) Ser apta para el trabajo en la fecha de su 
ultima entrada en e1 territorio de esta Parte 
Contratante. 

b) Haber estado obligatoriamente sujeto al 
seguro despues de la ultima entrada en 
dicho territorio. 

c) Cumplir las condiciones requeridas por las 
disposiciones legales de la segunda Parte 
Contra tante, teniendo en cuenta la totali­
zaci6n de perlodos a que se refiere el artf­
culo 11. 

(2) Si en los casos a que se refiere el parrafo 
primero deI presente artfculo, la persona no 
cumpliera las condiciones previstas en los aparta­
dos a), b) 0 c) de dicho parrafo, y cuando el 
trabajador tuviera aun derecho a las prestaciones 
en virtud de las disposiciones legales de la Parte 
Contra tante en e1 territorio de la cual estuvo 
asegurada en ultimo lugar antes deI traslado a 
su residencia si se encontrara en ese territorio, 
conservara el' der echo a reclamar prestaciones 
durante un perfodo de veintiun dias a paJ;"tir del 
ultimo en que estuvo sometido al seguro obliga­
torio de esta Parte Contratante. Las disposiciones 
deI ardculo 13, parrafos 3, 4, 5 Y 6seran apli­
cables por analogia. 
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Artikel 13 

(1) Ist eine Person bei einem Versicherungs­
träger eines Vertragsstaates versichert und wohnt 
sie in dessen Gebiet, so erhält sie bei einem vor­
übergehenden Aufenthalt im Gebiet des anderen 
Vertragsstaates Leistungen, wenn ihr Zustand 
sofort ärztliche Betreuung einschließlich Kranken­
hauspflege erforderlich macht. 

(2) Ist eine Person zu Lasten eines Versiche­
rungsträgers eines Vertragsstaa'tes anspruchsbe­
rechtigt und wohnt sie in dessen Gebiet, so 
behält sie diesen Anspruch, wenn sie ihren Wohn­
ort in das Gebiet des anderen Vertragsstaates 
verlegt. Sie muß vor dem Wohnortwechsel die 
Zustimmung des zuständigen Versicherungsträ­
gers einholen. Die Zustimmung kann nur wegen 
des Gesundhe~tszustandes des Berechtigten ver­
weigert werden. Die Zustimmung kann nach­
träglich erteilt werden, wenn die Voraussetzun­
gen dafür vorliegen und die Zustimmung aus 
entschuldbaren Gründen nicht vorher eingeholt 
werden konnte. Für die Leistungen bei Mutter­
schaft kann die Zustimmung vor Eintritt des 
Versicherungsfalles erteilt werden. 

(3) Hat eine Person nach den Bestimmungen 
der Absätze 1 und 2 einen Leistungsanspruch, 
so werden die Sachleistungen von dem Ver­
sicherungsträger ihres Aufenthaltsortes oder ihres 
neuen Wohnortes gewährt, und zwar nach den 
für diesen Versicherungsträger geltenden Rechts­
vorschriften, insbesondere in bezug auf das 
Ausmaß und die Art und Weise der Leistungs­
gewährung; ihre Dauer richtet sich jedoch nach 
den Rechtsvorschriften des zuständigen Vertrags­
staates. 

(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 hängt 
die Gewährung von Körperersatzstücken, grö­
ßeren Hilfsmitteln und anderen Sachleistungen 
von erheblicher Bedeutung davon ab, daß der 
zuständige Versicherungsträger hiezu seine Zu­
stimmung gibt; dies gilt nicht für Fälle unbe­
dingter Dringlichkeit. Unbedingte Dringlichkeit 
ist gegeben, wenn die Gewährung der Leistung 
nicht aufgeschoben werden kann, ohne das Leben 
oder die Gesundheit des Betreffenden ernsthaft 
zu gefährden. 

(5) In den Fällen der Absätze 1 und 2 werden 
die Geldleistungen nach den für den zuständigen 
Versicherungsträger geltenden Rechtsvorschriften 
gewährt. Diese Leistungen können von einem 
Versicherungsträger des anderen Vertragsstaates 
für Rechnung des zuständigen Versicherungs­
trägers nach der Art und Weise gezahlt werden, 
die in einer Verwaltungsvereinbarung festgelegt 
wird. 

(6) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5 
finden auf Familienangehörige entsprechend An­
wendung. 

Arttculo 13 

(1) La persona afiliada a una institu"cion de 
una de las Partes Contratantes y residente en d 
territorio de dicha Parte Contratante, disfrutara 
de prestaciones, durante su estancia temporal en 
el territorio de la otra Parte Contratante, cuando 
su estado requiera inmediata asistencia sanitaria, 
comprendida la hospitalizaci6n. 

(2) La persona admitida al beneficio de presta­
ciones a cargo de una instituci6n de una de las 
Partes Contratantes y que resida en el territorio 
de dicha Parte Contra tante, conservara este de­
recho cuando traslade su residencia al territorio 
. de la otra Parte Contra tante; sin embargo, antes 
deI traslado, el trabajador debera obtener la 
autorizaci6n de la instituci6n competente. La 
autorizaci6n s6lo podra denegarse por causa de! 
estado de salud deI interesado. Dicha auto1"iza­
ci6n podra otorgarse con posterioridad, cuando 
se den los supuestos precisos para el y no 
hubiese podido el asegurado obtenerla con ante­
rioridad por razones justificadas. Por 10 que se 
refiere a las prestaciones de maternidad, podra 
concederse el oportuno consentimiento ante de 
que ocurra el hecho causante de las prestaciones. 

(3) Cuando la persona tenga derecho a presta­
ciones de acuerdo con las disposiciones' de los 
parrafos 1 y 2, las prestaciones en especie le 
seran facilitadas por la instituci6n deI lug ar de 
su estancia 0 de su nueva residencia, de acuerdo 
con disposiciones legales aplicables por dicha 
instituci6n, en particular por 10 que se refiere a 
la extensi6n y modalidades de las prestaciones en 
especie; sin embargo, la duraci6n de estas pres­
taciones sera la prevista por la legislaci6n de la 
Parte Contratante competente. ' 

(4) En los casos previstos en los parrafos 1 y 2 
deI presente ardculo, la concesi6n de pr6tesis, 
grandes aparatos protesicos y otras prestaciones 
en especie de gran importancia estara subordi­
nada, salvo casos de urgencia absoluta, a la con­
dici6n de que la instituci6n competente conceda 
su autorizaci6n. Se consideraran casos de urgen­
cia absoluta aquellos en los que la concesi6n de 
alguna de las prestaciones no pueda aplazarse sin 
poner en grave peligro la vi da 0 la salud deI 
interesado. 

(5) Las prestaciones econ6micas, en los casos 
previstos en los parrafos 1 y 2 deI presente 
ardculo, seran abonadas de acuerdo con las dis­
-po~iciones legales aplicables por la instituci6n 
competente. Estas prestaciones podran ser paga­
das por una institucl6n de la otra Parte Contra­
tante por cuenta de la instituci6n competente 
segun modalidades que se fijaran en un Acuerdo 
Administrativo. 

(6) Las disposiciones de los parrafos 1 y 5 in­
clusivos seran aplicables por analogfa a los fami­
liares. 
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Artikel 14 

(1) Die Familienangehörigen einer Person, die 
bei einem Versimerungsträger eines Vertrags­
staates versimert ist, erhalten, wenn sie im Gebiet 
des anderen Vertragsstaates wohnen, Samleistun­
gen, als ob die betreffende Person bei dem Ver­
simerungsträger ihres Wohnortes versimert wäre. 
Das Ausmaß sowie die Art und Weise der 
Leistungsgewährung rimten sim nam den für 
diesen Versimerungsträger geltenden Remtsvor­
smriften, ihre Dauer rimtet sim jedom nam den 
Remtsvorsmriften des ersten Vertragsstaates. 

(2) Verlegen die Familienangehörigen ihren 
Wohnort in das Gebiet des zuständigen Ver­
simerungsträgers, so erhalten sie Leistungen nam 
dessen Remtsvorsmriften. Dies gilt aum, wenn 
die Familienangehörigen für denselben Fall der 
Krankheit oder der Muttersmaft bereits Lei­
stungen von einem Versimerungsträger des Ver­
tragsstaates erhalten haben, in dessen Gebiet sie 
vor dem Wohnortwemscl gewohnt haben. Sehen 
die Remtsvorsmriften eines Vertragsstaates 'eine 
Hömstdauer für die Leistungsgewährung vor, so 
wird die Zeit, in der für denselben Fall der 
Krankheit oder Muttersmaft Leistungen nam 
den Remtsvorsmriften des anderen Vertrags­
staates gewährt worden sind, von dem zustän­
digen Versimerungsträger auf die Hömstdauer 
angeremnet. 

(3) üben die in Absatz 1 bezeimneten 
Familienangehörigen in dem Vertragsstaat, in 
dem sie wohnen, eine Erwerbstätigkeit aus oder 
erhalten sie eine Pension oder Rente, die ihnen 
das Remt auf Samleistungen gibt, so finden die 
Bestimmungen dieses Artikels auf sie keine An­
wendung. 

Artikel 15 

(1) Wohnt ein nam den Remtsvorsmriften 
der beiden Vertragsstaaten zum Bezug einer 
Pension oder Rente Beremtigter im Gebiet eines 
Vertragsstaates und hat er nam den Remtsvor~ 
smriften dieses Vertragsstaates Ansprum auf 
Sa<h1eistungen, so werden sie ihm und seinen 
Familienangehörigen von dem Versimerungs­
träger seines Wohnortes gewährt, als ob er zum 
Bezug einer Pension oder Rente lediglim nam 
den Remtsvorsmriften des Vertragsstaates be­
remtigt wäre, in dem er wohnt. Diese Leistungen 
gehen zu Lasten des Versimerungsträgers des 
Vertragsstaates, in dem der Beremtigte wohnt. 
Artikel 13 Absätze 1 und 3 bis 6 sowie Artikel 14 
gelten entspremend. 

(2) Wohnt ein nam - den Remtsvorsmriften 
nur eines Vertragsstaates zum Bezug einer 
Pension oder Rente Beremtigter im Gebiet des 
anderen Vertrags staates und hat er nach den 

Articulo 14 

(1) Los familiares de una persona afiliada a una 
instituci6n de una de las Partes Contratantes, se 
beneficiaran de las prestaciones sanitarias cuando 
residan en el territorio de la otra Parte Contra­
ta~te, corno si dieha persona estuviera afiliada a 
la instituei6n del lugar de su residencia. La ex­
tensi6n y las mo dali da des dedichas prestaeiones 
seran determinadas segun las disposieiones legales 
aplieables por esta instituei6n, si bien su dura­
ei6n se determinara segun las, disposieiones 
legales de la primera Parte Contra tante. 

(2) Cuando las familiares trasladen su residen­
cia al territorio de la Parte Contra tante en que 
radique la instituei6n competente, se benefieiantn 
de las prestaeiones de acuerdo eon las disposi­
eiones legales de dieha Parte Contra tante. Esta 
regla sera igualmente aplicable euando los fami­
liares se hubieran ya beneficiado 'por el mismo 
heeho en easos de enfermedad 0 de maternidad, 
de las prestaeiones facilitadas por alguna insti­
tuei6n de la Parte Contra tante en cl territorio 
de la eual hayan residido antes deI traslado; si las 
disposieiones legales de una Parte Contratante 
previeran una duraci6n maxima para la con­
eesi6n de, una pre§taci6n, el organismo compe­
tente computara a efeetos de dieha ,duraei6n 
maxima el tiempo que eon arreglo a las dispo­
siciones legales de la otra Parte Contratante 
hayan sido coneedidas para el mismo easo de 
enfermedad 0 maternidad. 

(3) Cuando los familiares a que se refiere el 
parrafo primero del presente ardeulo ejerzan en 
territorio de la Parte Contra tante de su residen­
eia una actividad luerativa 0 se benefieien de 
una pensi6n 0 de una renta que les de derecho a 
prestaeiones en espeeie, no les seran aplicables 
las disposieiones del presente ardeulo. 

Articulo 15 

(1) Cuando cl titular de pension es 0 rentas 
debidas en virtud de las disposiciones legales de 
una y otra de las Partes Contratantes resida en 
el territorio de una de las Partes Contratantes y 
tenga der echo a las prestaeiones en espeeie en 
virtud de las disposieiones legales de esta Parte 
Contratante, estas seran servidas al titular y a 
sus familiares por la instituei6n deI lugar de su 
resideneia corno si fuera titular de una pensi6n 
o de una renta debida en virtud solamente de las 
disposieiones legales de la Parte Contra tante en 
euyo territorio resida. Dichas prestaeiones esta­
ran a eargo de la instituci6n de es ta ultima Parte 
Contratante. Se aplicara por analogfa 10 dis-" 
puesto en el ardculo 13, parrafos 1 y 3 al 6, asf 
corno en el ardeulo 14. 

(2) Cuando el titular de una pensi6n 0 de una 
renta debida en virtud de las disposieiones legales 
de una sola de las Partes Contratantes resida en 
el territorio de una de las Partes Contratantes y 
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Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates An­
spruch auf. Sachleistungen, so werden ihm und 
seinen Familienangehörigen solme Leistungen von 
dem Versimerungsträger seines Wohnortes ge­
währt, als ob er zum Bezug einer Pension oder 
Rente nam den Rechtsvorsmriften des Vertrags­
staates beremtigt wäre, in dem er wohnt. Hält 
sich der Pensionist (Rentner) vorübergehend im 
Gebiet des Vertragsstaates auf, nam dessen 
Remtsvorschriften er die Pension (Rente) be­
zieht, so werden ihm und seinen Familienange­
hörigen die Sachleistungen vom Versich~rungs­
träger seines Aufenthaltsortes gewährt. 

(3) Sind nach den Rechtsvorsmriften eines 
Vertragsstaates von der dem Beremtigten zu­
stehenden Pension oder Rente Beiträge zur 
Deckung der Sachleistungen abzuziehen, so ist 
der zur Zahlung der Pension oder Rente ver­
pflimtete Versimerungsträger berechtigt, in den 
Fällen dieses Artikels die Abzüge vorzunehmen. 

Artikel 16 

In den Fällen des Artikels 12 Absatz 2, des 
Artikels 13 Absätze 1, 2 und 6, des Artikels 14 
Absatz 1 und des Artikels 15 Absatz 2 werden 
die Sachleistungen gewährt: 

in österreich 
von der für den Aufenthaltsort der betreffen­

den Person zuständigen Gebietskrankenkasse für 
Arbeiter und Angestellte, 

in Spanien 
vom Instituto Nacional de Previsi6n (Natio­

nale Vorsorgeanstalt). 

Artikel 17 

(1) Sachleistungen, die nach den Bestimmungen 
des Artikels 12 Absatz 2, des Artikels 13 Ab­
Sätze 1,2 und 6, des Artikels 14 Absatz 1 und des 
Artikels 15 Absatz 2 gewährt werden, sind von 
den zuständigen Versicherungsträgern den Ver­
simerungsträgern, die sie gewährt haben, zu er­
statten. 

(2) Die in Betramt kommenden Versicherungs­
träger können mit Zustimmung der zuständigen 
Behörden der beiden Vertragsstaaten zur ver­
waltungsm~ßigen Vereinfamung für alle Fälle 
oder für bestimmte Gruppen von Fällen verein­
baren, daß anstelle von Einzelabremnungen der 
Aufwendungen Pausmalzahlungen treten. 

Artikel 18 

(1) Stirbt eine Person, die den Remtsvor­
smriften eines Vertragsstaates untersteht, oder 
ein Pensions- oder Rentenberemtigter oder ein 
Familienangehöriger im Gebiet des anderen Ver-

tenga derecho a prestaciones en espeeie en virtud 
de las disposiciones legales de la primera Parte 
Contratante, . tales prestaciones senin facilitadas 
a dicho titular y a sus familiares por la institu­
<:i6n del lugar de su residencia co mo si fuera 
titular de una pensi6n 0 de una renta debida en 
virtud de las disposiciones legales de la Parte 
Contratante en cuyo territorio resida. Si el pen­
sionista 0 rentista reside temporalmente en el 
territorio de la Parte Contra tante conforme a 
cuyas disposiciones legales esta percibiendo la 
pensi6n 0 renta, las prestaciones en espeeie 
seran concedidas a el y a sus famiIiares por la in­
stituci6n deI lugar de estancia. 

(3) Si con arreglo a las disposiciones legales 
de una Parte Contra tante hubieran de descon-

. tarse de la pensi6n 0 renta asignada al titular 
cotizaciones para la cobertura de las prestaciones 
en espeeie, la instituci6n deudora de la pensi6n 
o de la renta esta autorizada para realizar estos 
descuentos en los casos a que se refiere el pr~nte 
artfculo. 

Articulo 16 

Las prestaciones en espeeie que deban otorgarse 
en virtud de los artkulos 12, parrafo 2; 13, 
parrafos 1, 2 Y 6; 14, parrafo 1, y ardculo 15, 
parrafo 2, seran facilitadas: 

En Espaiia: Por el Instituto Nacional dePre-.. , 
VLSlOn. 

En Austria: Por la Gebietskrankenkasse' für 
Arbeiter und Angestellte (Caja Regional de En­
fermedadpara obreros y empleados) correspon­
diente al lugar de residencia .. 

Articulo 17 

(1) Las prestaciones en espeeie concedidas en 
virtud de las disposiciones de los artkulos 12, 
parrafo 2;.13, parrafos 1, 2 Y 6; 14, parrafo 1 y 
ardculo 15, parrafo 2, deI presente Convenio, 
seran reembolsadas a las que las hayan faciIitado 
por las instituciones competentes. 

(2) A fines de simplificaci6n administrativa y 
con la conformidad de las autoridades competen­
tes de ambas Contratantes, las instituciones de que 
se trate podran acordar para todos los casos 0 

eiertos gruPOS de casos que se reembolsen los 
gastos mediante pago de sumas globales que sus­
tituyan a los dlculos individuales de gastos. 

Articulo 18 

(1) Cuando un trabajador por cuenta ajena ö 
asimilado sujeto a las dispociones legales de una 
Parte Contra tante 0 un titular de una pensi6n 
o de una renta 0 uno de sus familiares fallezca 

/ 

1445 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 11 von 76

www.parlament.gv.at



12 1445 der Beilagen 

tragsstaates, so gilt der Tod als im Gebiet des 
ersten Vertragsstaates eingetreten. 

(2) Das Sterbegeld geht zu Lasten des zu­
ständigen Versicherungsträgers, auch wenn sich 
der Leistungsempfänger im Gebiet des anderen 
Vertragsstaates befindet. 

Kapitel 2 

Leistungen bei Alter, Invalidität und an Hinter­
bliebene 

Artikel 19 

(1) Galten für eine Person nacheinander oder 
abwechselnd die Rechtsvorschriften der bei den 
Vertragsstaaten, so werden für den Erwerb des 
Leistungsanspruches die nach den Rechtsvor­
schriften der bei den Vertragsstaaten zurückge­
legten Versicherungszeiten zusammengerechnet, 
soweit sie sich nicht überschneiden. In welchem 
Ausmaß und in welcher Weise Versicherungs­
zeiten zu berücksichtigen sind, richtet sich nach 
den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in 
dessen Versicherung diese Zeiten zurückgelegt 
worden sind. 

(2) Hängt nach den Rechtsvorschriften eines 
Vertragsstaates die Gewährung bestimmter Lei­
stungen davon ab, daß die Versicherungszeiten 
in einem Beruf zurückgelegt worden sind, für 
den ein Sondersystem gilt, so werden für den 
Erwerb des Anspruches auf diese Leistungen nur 
die nach den entsprechenden Systemen des 
anderen Vertragsstaates und die nach dessen 
anderen Systemen in dem gleichen Beruf zurück­
gelegten Zeiten zusammengerechnet; soweit sie 
sich nicht überschneiden. 

(3) Erreichen die Versicherungszeiten, die nach 
den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates zu 
berücksichtigen sind, insgesamt nicht sechs Monate 
für die Berechnung der Pension (Rente), so ge­
währt der Versicherungsträger dieses Vertrags­
staates keine, der Versicherungsträger des anderen 
Vertragsstaates die ohne Anwendung des' Arti­
kels 20 Absatz 3 Buchstabe b errechnete Pension 
(Rente). Dies gilt nicht, wenn nach den Rechts­
vorschriften des ersten Vertragsstaates ohne An~ 
wendung des Absatzes 1 Pensionsanspruch (Ren­
tenanspruch) besteht. 

Artikel 20 

(1) Beanspruchen ein in Artikel 19 bezeich­
neter Versicherter oder seine Hinterbliebenen 
Leistungen auf Grund der Rechtsvorschriften 
beider Vertragsstaaten, so werden die Leistungen 
nach den Bestimmungen der Absätze 2 bis 5 
festgestellt. 

en el territorio de la otra Parte Contratante, el 
fallecimiento sera considerato corno si hubiera 
ocurrido en el territorio de la primera Parte 
Contra tante. 

(2) La instituci6n competente tomad a su 
cargo el subsidio de defunci6n, incluso si el bene­
ficiario se encontrara en el territorio de la otra 
Parte Contra tante. 

Capitul02 

Prestaciones por vejez, invalidez, y supervivencia 

Artfculo 19 

(1) Para ,la adquisici6n, mantenimiento I) 

recuperaci6n del derecho a las prestaciones, 
cuando un asegurado haya estado sometido 
sucesiva 0 alternativamente a las disposiciones 
legales de las dos Partas Contratantes, los perfodos 
de seguro cumplidos en virtud de las disposiciones 
legales de cada una de las Partes Contratantes 
sedn totalizados, siempre que no se superpongan. 
Las disposiciones legales de la Parte Contra tante. 
en cuyo seguro se hayan cumplido estos perfodos, 
determinadn en que medida y forma han de 
tenerse en cuenta tales perfodos de seguro. 

(2) Cuando las disposiciones legales de una 
Parte Contra tante subordinen la concesi6n de 
ciertas prestaciones a la condici6n de que los 
perfodos de seguro hayan sido cumplidos en una 
profesi6n sujeta a un regimen especial, solamente 
se totalizaran para la admisi6n al beneficio de 
estas prestaciones los perfodos cumplidos en 
virtud de los regfmenes correspondientes de la 
otra Parte Contratante y los perfodos cumplidos 
en la misma profesi6n en virtud de otros 
regfmenes de dicha Parte Contratante, siempre 
que no se superpongan. 

(3) Si los perfodos de seguro cumplidos en 
virtud de las disposiciones legales de una de las 
Partes Contratantes no alcanzasen en total seis 
meses para el dlculo de la pensi6n (renta), la 
instituci6n competente de esta Parte Contratante 
no concedera pensi6n (renta) alguna y la insti­
tuci6n competente de la otra Parte concedera la 
pensi6n (renta) calculada sin aplicar 10 dispuesto 
en el arttculo 20, parrafo 3, letra b). Esto no 
se aplicara cuando segun las disposiciones legales 
de la primera Parte Contratante exista derecho 
a pensi6n sm aplicaci6n de 10 dispuesto en el 
parrafo 1. 

Artfculo 20 

(1) Las prestaciones que un asegurado de los 
aludidos enel arttculo' 19 del presente Convenio 0 

sus derechohabientes solicitc alamparo de las 
disposiciones legales de las dos Partes Contratan­
tes seran determinadas de acuerdo con 10 dis­
puesto en los siguientes parrafos 2 al 5. 
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(2) Der zuständige, Versicherungsträger jedes 
Vertrags staates stellt nach seinen Rechtsvor­
schriften fest, pb die betreffende Person unter 
Berücksichtigung der im Artikel 19 vorgesehenen 
Zusammenrechnung der Zeiten die Vorausset­
zungen für den Anspruch auf die in diesen 
Rechtsvorschriften vorgesehenen Leistungen er­
füllt. 

(3) Besteht Anspruch auf Pension, so berechnet 
der zuständige Versi91erungsträger jedes Ver­
tragsstaates 

a) zunächst die Pension, die nach den von 
ihm anzuwendenden innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften und unter Berücksichti­
gung des Absatzes 4 der betreffenden Per­
son zustehen würde, wenn alle Versiche­
rungszeiten, die nach den Rechtsvorschrif­
ten des anderen Vertragsstaates zurückge­
legt wurden und nach diesen Rechtsvor­
schriften für die Berechnung der Pension 
zu berücksichtigen sind, auch für die Be­
rechnung der Pension zu berücksichtigende 
Versicherungszeiten nach den von dem 
Versicherungsträger anzuwendenden inner­
staatlichen Rechtsvorschriften wären, wobei 
der österreichische Versicherungsträger Bei­
träge zur Höherversicherung außer Ansatz 
läßt, und sodann 

b) den Teil dieser Pension, der dem Ver­
hältnis entspricht, in, dem die Gesamtheit 
der Versicherungszeiten, welche die Person 
nach den von dem Versicherungsträger an­
zuwendenden innerstaatlichen Rechtsvor­
schriften vor Eintritt des Versicherungs­
falles zurückgelegt hat, zur Gesamtheit aller 
Versicherungszeiten steht, welche die Person 'I 

vor Eintritt des Versicherungsfalles nach 1 

den Rechtsvorschriften der beiden Ver­
tragsstaaten zurückgelegt hat und die bei 
der Berechnung der Pension nach Buch­
stabe a angerechnet worden sind. Dieser 
Betrag ist die Pension, die der Versiche­
rungsträger der betreffenden Person schul­
det. 

c) Der österreichische Versicherungsträger er­
höht die von ihm nach Buchstabe b ge­
schl,1ldete Pension um die Steigerungs beträge 
für entrichtete Beiträge der Höherversiche­
rung. 

(4) Bei Anwendung des Absatzes 3 werden 
Beitragszeiten und gleichgestellte Zeiten wie folgt 
zusammengerechnet: 

a) Trifft eine Pflichtversicherungszeit, die nach 
den Rechtsvorschriften eines Vertrags­
staates zurückgelegt worden ist, mit einer 
Zeit freiwilliger Versicherung nach den 
Rechtsvorschriften des anderen Vertrags­
staates zusammen, so wird nur die Pflicht­
versicherungszeit berücksichtigt. 

(2) La instituci6n competente de cada una de 
las Parte Contratantes determinad, segun sus 
proprias disposiciones legales, si el interesado 
reune las eondieiones requeridas para tener 
dereeho a las prestaeiones previstas por diehas 
disposieiones legales, teniendo en euenta la tota­
lizaei6n de perfodos a que se refiere artieulo 19. 

(3) Si existiese dereeho a pensi6n, la instituei6n 
competente de eada una de las Partes Contratan­
tes calculara: 

a) en prim er lugar, la pensi6n que eonforme 
al parrafo 4 eorresponderfa a la persona 
interesada, segun las disposieiones legales 
internas aplicables por dieha instituei6n en 
el supuesto de que todos los pedodos de 
seguro eumplidos y eomputables para la 
pensi6n segun las disposiciones legales de 
la otra Parte Contratante fueran tambien, 
a efeetos del dlculo de la pensi6n, perfodos 
de seguro eomputables por tal instituci6n, 
eon sujeci6n a las disposiciones legales in­
ternas, sin que sean eomputables por Ja 
instituci6n austriaca las euotas para el 
seguro austrfaco de mejoras, y, en segun&::> 
lugar. 

b) La parte de dicha pensi6n correspondiente 
a la proporci6n en que se halla la totalidad 
de los perfodos de seguro eumplidos por 
dicha persona antes deI hecho determinante 
de la prestaci6n, eonforma a las disposieiones 
legales internas que la referida instituci6n 
haya de apliear con la totalidad de los 
pedodos de seguro que dieha persona haya 
cumplida de eonformidad eon las dis­
posiciones legales de ambas Partes Con­
tratantes, y que al haeer el dlculo de la 
pensi6n hayan sido computados de aeuerdo 
eon la letra a) del presente parrafo; su 
importe constituye la pensi6n que la ins ti­
tuci6n adeuda a la persona. 

c) La instituei6n austdaea incrementad las 
pensiones por ella adeudadas segun 'la 
letra b) en la euanda eorrespondiente a las 
eotizaeiones para el seguro de mejoras. 

(4) Al aplicar el parrafo 3, los pedodos. de 
cotizaei6n y perfodos equivalentes se sumaran de 
la siguiente manera: 

a) Si un perfodo de seguro obligatorio que 
haya transeurrido eon arreglo a las disposi­
ciones legales de una Parte Contratante 
eoincide con un perfodo se seguro volun­
tario eumplido con arreglo a las disposi­
ciones legales de la otra Parte Contra tante, 
se tendra solamente en euenta el perfodo de 
seguro obligatorio. 
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b) Trifft eine Beitragszeit nach den Rechts­
vorschriften eines Vertragsstaates mit einer 
gleichgestellten Zeit nach den Rechtsvor­
schriften des anderen Vertragsstaates zu­
sammen, so wird nur die Beitragszeit be­
rücksichtigt. 

c) Trifft eine gleichgestellte Zeit nach den 
Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates mit 
einer gleichgestellten Zeit nach den Rechts­
vorschriften des anderen Vertragsstaates 
zusammen, so wird nur die gleichgestellte 

I Zeit nach den Rechtsvorschriften des Ver­
tragsstaates berücksichtigt; in dessen Gebiet 
die betreffende Person zuletzt vor dieser 
Zeit eine Versicherungszeit erworben hat. 
Hat die Person vor dieser Zeit im Gebiet 
keines der beiden Vertragsstaaten Versiche­
rungszeiten erworben, so wird nur die 
gleichgestellte Zeit nach den Rechtsvor­
schriften des Vertragsstaates berücksichtigt,· 
in dessen Gebiet sie nach dieser Zeit zum 
ersten Mal Versicherungszeiten erworben 
hat. 

d) Sind nach Buchstabe a Zeiten der frei­
willigen Versicherung in der österreichischen 
Pensionsversicherung nicht zu berücksich­
tigen, so gelten die für diese Zeiten ent­
richteten Beiträge als Beiträge zur öster­
reichischen Höherversicherung. 

(5) Die Rechtsvorschriften über die Kürzung 
oder das Ruhen sind auf die nach Absatz 3 
Buchstabe a berechneten Pensionen anzuwenden. 

Artikel 21 

b) Si un perfodo de cotizaei6n eumplido eon 
arreglo a las disposieiones legales de una 
Parte Contra tante eoincidiera con un 
perfodo equivalente eumplido eon arreglo 
a las disposiciones legales de la otra Parte 
Contratante, se tendra solamente en cuenta 
el perfodo de cotizaci6n. 

c) Si un perfodo equivalente cumplido eon 
arreglo a las disposieiones legales de una 
Parte Contra tante eoineidiera con un 
perfodo equivalente eumplido con arreglo 
a las disposiciones legales de la otra Parte 
Contratante, se tendra en cuenta solamente 
el perfodo equivalente eumplido con arreglo 
a las disposiciones legales de la Parte Con­
tratante en cuyo territorio la' persona de 
que se trate haya cumplido el ultimo 
perfodo de seguro con anterioridad adicho 
perfodo equivalente. Si dicha persona no 
hubiera cumplido perfodos de seguro en el 
territorio de alguna de las Partes Con­
tratantes, 5610 se tendra en cuenta cl 
perfodo equivalente cumplido eon arreglo 
a las disposieiones legales de la Parte Con­
tratante en euyo territorio hubiera eum­
plido un perfodo de seguro por primera 
vez despues de dieho perfodo equivalente. 

d) Si de conformidad con el apartado a) los 
perfodos de seguro voluntario en el seguro 
austrfaco de pensiones no fueran eom­
putables, las cotizaciones abonadas por 
dichos perfodos se eonsideraran corno coti­
zaciones para el seguro austrfaco de mejoras. 

(5) Las disposiciones legales relativas a la reduc­
ci6n 0 a la suspensi6n de pensiones se aplicaran 
a las calculadas con arreglo al apartado 3, letra a), 
deI presente artfculo. 

Art.iculo 21 

Die österreichischen Versicherungsträger wen- Las instituciones eompetentes austrfacas 
den die Artikel 19 und 20 nach folgenden Regeln aplicaran los artfculos 19 y 20 conforme a las 
an: 

1. Die nach den österreichischen Rechtsvor­
schrifti:m bei der Bemessung der Pension (Rente) 
zu berücksichtigenden gleichgestellten Zeiten 
sowie die nach dem in der Ziffer 3 Buchstabe e 
des Schluß protokolls bezeichneten. Bundesgesetz 
zu berücksichtigenden Versicherungszeiten gelten 
als, nach den österreichischen Rechtsvorschriften 
zurückgelegte Versicherungszeiten. 

2. Hängt die Anrechnung von österreichischen 
gleichgestellten Zeiten von einer vorangehenden 
oder nachfolgenden Versicherunsgzeit ab, so ist 
hiebei auch eine spanische Versicherungszeit her­
anzuziehen. 

3. Bei Durchführung des Artikels 20 Absatz 3 
Buchstabe a sind Beiträge, die zum Erwerb von 
gleichgestellten Zeiten in der österreichischen 

normas siguientes: 
(1) Los perfodos equivalentes que han de ser 

tenidos en euenta, conforme a las disposiciones 
legales austrfacas, para el dlculo de la pensi6n 
(renta), asf corno los perfodos de seguro. a que 
se rdiere la ley Federal que se cita en la letra e) 
deI parrafo 3 deI Protocolo Final se consideradn 
corno si fueran eumpIidos segun las disposiciones 
legales austrfacas. 

(2) Si el c6mputo de perfodos equivalentes 
austrfacos depende de un perfodo de seguro 
anterior 0 posterior, tambien se tendra en cuenta 
al efecto un perfodo semejante acreditado en la 
seguridad social espanola. 

(3) Al aplicar el artfculo 20, parrafo 3, letra a), 
las cotizaciones abonadas con eadcter retrocetivo 
para constituir perfodos equivalentes en el Seguro 
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Pensionsversicherung nachentrichtet wurden, de Pensiones austdaco no se corisideraran como 
nicht als Beiträge der f{öherversicherung zu be- cotizaciones en el Seguro austrfaco de Mejoras. 
handeln. 

4. Bei Feststellung einer Pension nach Arti­
kel 20 Absatz 3 Buchstabe a wird die Bemessungs­
grundlage ausschließlich aus den in der öster­
reichischen Pensionsversicherung erworbenen 
Zeiten gebildet. 

5. Bei Feststellung einer Pension nach Ar­
tikel 20 Absatz 3 Buchstabe a bleibt die Aus­
gleichszulage außer Betracht. 

6. Von den österreichischen Versicherungs­
trägern sind bei der Ermittlung der Gesamt­
leistung nach Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe a 
die in der spanischen Leistung zu berücksichtigen­
den spanischen Versicherungszeiten ohne Anwen­
dung der österreichischen Rechtsvorschriften 
über die Anrechenbarkeit von Versicherungs­
zeiten heranzuziehen. 

7. An die Stelle des im Artikel 20 Absatz 3 
Buchstabe b angeführten Versicherungsfalles tritt 
der Stichtag im Sinne der österreichischen Rechts­
vorschriften. 

8. Für die Feststellung der Leistungszugehörig­
keit und Leistungszuständigkeit in der öster­
reichischen Pensionsversicherung werden spanische 
Versicherungszeiten nach der Art der diesen 
Zeiten zugrunde liegenden Beschäftigung berück­
sichtigt. Zeiten, während derer ein Anspruch aus 
der spanischen Sozialen Sicherheit aus dem Ver­
sicherungsfall des Alters oder der Invalidität 
besteht oder bestanden hat, werden nach der 
Art der vor Eintritt des Versicherungsfalles zu­
letzt ausgeübten Beschäftigung berücksichtigt. 
Läßt sich die Art der Beschäftigung für einen 
bestimmten Zeitraum nicht mehr feststellen, so 
werden die auf dieser Beschäftigung beruhenden 
Versicherungszeiten so berücksichtigt, als ob sie 
auf einem Versicherungsverhältnis beruht hätten, 
für das die Pensionsversicherungsanstalt der 
Arbeiter zuständig gewesen wäre. Für die Fest­
stellung der Leistungszugehörigkeit zur öster­
reichischen knappschaftlichen Pensionsversiche­
rung werden von den spanischen Versicherungs­
zeiten nur jene berücksichtigt, die in den 
spanischen Sonderversicherungen nach Ziffer 12 
des Schlußprotokolls erworben worden sind. Die 
vorstehenden Regelungen gelten nur insoweit, 
als aus der danach in Betracht kommenden 
Pensions(Renten)versicherung eine Pension 
(Rente) zu gewähren ist. 

9. Sind Beitragsgrundlagen für die Bildung 
einer Bemessungsgrundlage in Fällen, in denen 
der Stichtag vor dem 1. Jänner 1962 liegt, nicht 
feststellbar, so wird als Beitragsgrundlage das 
jeweils nach den österreichischen Rechtsvor­
schriften geltende Vielfache des am 31. Dezember 
1946 gebührenden täglichen Arbeitsverdienstes 

(4) En la determinacion de una pension segun 
el ardculo 20, parrafo 3, letra a), las bases para 
el dlculo de la misma estaran exclusivamente 
constitufdas por los pedodos cubiertos en cl 
Seguro austdaco de Pensiones. 

(5) En la determinacion de una pension segun 
el artlculo 20, parrafo 3, letra a) no se considerara 
el plus de compensacion. 

(6) Al calcular la prestacion total conforme a 
10 dispuesto en el ardculo 20, parrafo 3, let ra a), 
los pedodos de seguro espafioles que se hayan 
de tener en cuenta en la prestacion espafiola seran 
considerados por las instituciones competentes 
austrfacas sin aplicar las disposiciones legales 
austrfacas sobre el procedimiento de c6mputo de 
los pedodos de seguro. 

(7) Para la contingencia de seguro prevista en 
cl Artfculo 20, parrafo 3, letra b), la fecha del 
hecho causante de la prestaci6n sera la que 
corresponde en virtud de las disposiciones legales 
austrfacas. 
I (8) A fin de designar la instituci6n competente 
para reconocer una prestaci6n deI Seguro 
austdaco de Pensiones se tendran en cuenta la 
ocupacion desempefiada durante los perfodos de 
seguro espafioles. Aquellos perfoClos durante los 
cuales existiera 0 hubiera existido un derecho a 
prestaciones de vejez 0 invalidez en la Seguridad 
Social espafiola, seran computados atendiendo a 
la clase de trabajo realizado immediatamente antes 
de producirse el hechocausante. Si no se pudiera 
determinar la clase de trabajo correspondiente a 
un determinado perfodo, es tos perfodos seran 
tenidos en cuenta como si se hubieran basado en 
una relacion laboral para la que hubiera sido 
competente el Instituto de Seguro para Obreros. 
A efectos de designar la institucion competente 
para reconocer una prestacion deI seguro 
austrfaco de pensiones de los mineros, solamente 
se tendran en cuenta,de los pedodos de seguro 
cumplidos en Espafia, aquellos que hayan sido 
acreditados en el regirnen especial de la minerfa 
deI carbon, segun 10 dispuesto en el parrafo 12 
deI Protocolo Final. Estas disposiciones s610 se 
aplicaran si el interesado tuviera derecho a pen­
sion (renta) deI Seguro austrfaco de Pensioncs 
(Rentas) segun las disposiciones anteriores. 

(9) En el caso de que la fecha deI hecho cau­
sante fuera anterior al 10 de enero de 1962, y no 
se pudieran fijar las bases de cotizacion para 
deterrninar las bases de dlculo de la pension, se 
utilizara, corno base de cotizaci6n, el multiplo 
correspondiente, segun las disposiciones legales 
austrfacas de los jornales devengados el dia 31 de 

4 
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Beschäftigter gleicher 
Geltung gestandenen 
herangezqgen. 

Art bis zur jeweils in 
Höchstbei tragsgrundlage 

10. Kommt bei der Bemessung des öster­
reichischen Steigerungsbetrages das Höchstaus­
maß von Versicherungsmonaten in Betracht, so 
ist das Teilungsverhältnis nach Artikel 20 Ab­
satz 3 Buchstabe b auf Grund säintlicher von 
den Versicherungsträgern der beiden Vertrags­
staaten berücksichtigten Versicherungszeiten ohne 
Bedachtnahme auf dieses Höchstausmaß zu be-
stimmen. 

11. Bei Durchführung des Artikels 20 Ab­
satz 3 sind unbeschadet des Artikels 20 Absatz 4 
die sich deckenden Versicherungszeiten mit ihrem 
tatsächlichen Ausmaß zu berücksichtigen. 

12. Für den Knappschaftssold und für die 
Knappschaftspension aus der österreichischen 
knappschaftlichen Pensionsversicherung werden 
Versicherungszeiten, die in einer der in der 
Ziffer 12 des Schlußprotokolls bezeichneten 
spanischen Sonderversicherung erworben worden 
sind, berücksichtigt; Jür den Leistungszuschlag 
werden hingegen nur solche Zeiten berücksichtigt, 
für die Zuschläge für Untertagearbeit gewährt 
werden. 

13. Die Bestimmungen der Artikel 19 und 20 
gelten nicht für die Anspruchsvoraussetzungen 
und für die Leistung des Bergmannstreuegeldes 
aus der österreichischen knappschaftlichen Pen­
sionsversicherung. 

14. Der Hilflosenzuschuß ist von der öster­
reichischen Teilpension innerhalb der nach 
Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe banteilmäßig 
gekürzten Grenzbeträge nach den österreichischen 
Rechtsvorschriften zu berechnen; ist der Hilf-
10senzuschuß mit einem festen Betrag bestimmt, 
so unterliegt dieser der Kürzung nach Artikel 20 
Absatz 3 Buchstabe b. 

15. Als neutrale Zeiten und als Zeiten, die in 
der Pensions(Renten)versicherung der selbständig 
Erwerbstätigen den für die Erfüllung der Warte­
,zeit maßgebenden Beobachtungszeitraum ver­
längern, gelten auch gleichartige in Spanien zu­
rückgelegte Zeiten. 

16. Bei Anwendung der österreichischen 
Rechtsvorschriften über die Hinzurechnung von 
Versicherungszeiten im Fall eines Witwenfort­
betriebes sind spanische Versicherungszeiten nicht 
zu berücksichtigen. . 

17. Für die Bemessung der Abfindung werden 
spanische Versicherungszeiten nicht herangezogen. 

Diciembre de 1946 para trabajadores de· igual 
clase, hasta la base de cotizaci6n mas alta de 
cotizaci6n aplicable. 

(10) Si en el dlculo del incremento progresivo 
de las pensiones austriacas se tiene en cuenta cl 
m6dulo maximo de los meses de seguro, la pro­
porci6n de la divisi6n se fijara segun el Ar­
ttculo 20, parrafo 3, letra b), en raz6n de todos 
los pedodosde seguro completos considerados 
por las instituciones de arribas Partes Contratan­
tes sin tener en cuenta dicho m6dulo maximo. 

(11) Para la aplicaci6n del Arttculo 20, 
parrafo 3, sin perjuicio de 10 dispuesto en el 
Ardculo 20, parrafo 4, se tendran en cuenta los 
pedodos de seguro acreditados en ambos paises, 
aunque se superpongan, a fin de determinar la 
cuanda de la pensi6n austdaca. 

(12) Para la prima de antigüedad minera 
(Knappschaftssold) y para la pensi6n mine ra 
(Knappschaftspension) se tendran en cuenta los 
pedodos de seguro que se hayan cubierto en uno 
de los seguros especiales sefialados en el numero 
12. Por el contrario, para los suplementos de 
prestaciones (Leistungszuschlag) solamente se 
tendran en cuenta aquellos pedodos de seguro en 
los cuales se concedaran suplementos por los 
trabajos subterraneos. 

(13) Las disposiciones de los Ardculos 19 y 20 
no seran aplicadas para 1a concesi6n de la 
prestaci6n de asignaci6n de permanencia (Berg­
mannsteuergeld) de los mineros, del seguro 
minero de pensiones austdacas. 

(14) EI complemento para grandes invalidos se 
calculara conforme a las disposiciones legales 
austdacas, sobre la base de la pensi6n parcial 
austdaca con ellfmite de reducci6n proporcional 
establecido en el Ardculo 20, parrafo 3, letra b). 
Si el complemento para grandes invalidos 
estuviera determinado por una cantidad fija, se 
aplicad la reducci6n proporcional segun e1 
Arttculo 20,parrafo 3, letra b). 

(15) Para el c6mputo de los periodos neutrales 
(desempleo) y de los pedodos que en el Seguro 
de Pensiones (Rentas) de los trabajadores aut6-
nomos se refieren a la prolongaci6n deI plazo de 
observaci6n que .se ha de considerar para el 
cumplimiento deI periodo de espera, se tendran 
en cuenta tambien los periodos equivalentes 
cumplidos en Espana. 

(16) Para aplicar las disposiciones legales 
austriacas sobre c6mputo de los perfodos de 
seguro en caso de que la viuda continue en la 
empresa, no se t.endran en cuenta los periodos de 
seguro espanoles. 

(17) Para el dlculo de la indemnizaci6n no se 
tendran en cuenta los periodos de seguro 
espanoles. 
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18. Die Sonderzahlungen aus der österreichi­
schen Pensions(Renten)versicherung gebühren im 
Ausmaß der österreichischen Teilleistung; Ar­
tikel 24 ist entsprechend anzuwenden. 

Artikel 22 

(1) Die zuständigen spanischen Versicherungs­
träger für das Allgemeine System· und das 
Sondersystem für Eisenbahnbedienstete wenden 
die Bestimmungen der Artikel 19 und 20 nach 
folgenden Regeln an: 

1. Der Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
für Pensionen wird der vom Anspruchsberech­
.tigten gewählte Zeitraum von 24 aufeinander­
folgenden Kalendermonaten zugrunde gelegt; 
dieser Zeitraum ist innerhalb der letzten sieben 
Jahre vor Eintritt des Versicherungsfalles auszu­
wählen: 

a) Wurden während des gewählten Zeitraumes 
ausschließlich spanische Versicherungszeiten 
erworben, so wird die Bemessungsgrund­
lage der Pension durch Teilung der Summe 
der Beitragsgrundlagen in diesem Zeitraum 
durch 28 ermittelt; 

b) wurden während des gewählten Zeitraumes 
ausschließlich österreichische Versicherungs­
zeiten erworben, so wird die diesem Zeit­
raum entsprechende Bemessungsgrundlage 
nach den Beitragstarifen dieses Zeitraumes 
bestimmt, die der Berufskategorie ent­
sprechen, für die der Anspruchsberechtigte 
unmittelbar vor seiner Ausreise aus 
Spanien die Beiträge entrichtet hat; 

c) wurden während des gewählten Zeitraumes 
sowohl spanische als auch österreichische 
Versicherungszeiten erworben, so wird die 
Bemessungsgrundlage unter entsprechender 
Anwendung der Buchstaben a und b er­
mittelt. 

2. Ziffer 1 gilt entsprechend für die Ermitt­
lung der Bemessungsgrundlage für vorüber­
gehende Unterstützungen an Hinterbliebene. 

(2) Eine nach den' österreichischen Rechtsvor­
schriften anerkannte dauernde Invalidität gilt, 
sofern diese nicht auf einem Arbeitsunfall­
(Berufskrankheit) beruht, auch als solche für 
den Anspruch auf Leistungen bei dauernder 
Invalidität nach den spanischen Rechtsvorschrif­
ten über Soziale Sicherheit. In diesen Fällen. wird 
die Bemessungsgrundlage für Unterstützungen und 
Entschädigungen bei dauernder Invalidität auf 
Grund der Beitragsgrundlagen ermittelt, die in 
Spanien im Zeitpunkt des Eintrittes des Ver­
sicherungsfalles für Arbeiter jener Berufskategorie 
maßgebend wären, der der Betreffende zuletzt 
in einem spanischen Unternehmen· angehört hat. 

(18) Los pagos especiales con cargo al Seguro 
austriaco de Pensiones (Rentas) se concederan en 
proporci6n a la prestaci6n parcial austriaca; se 
aplicara por analogfa 10 dispuesto en el 
Ardculo 24. 

Ardculo 22 

(1) Las Instituciones competentes espaiiolas deI 
Regimen General y deI Regimen Especial de 
Trabajadores Ferroviarios aplicaran las disposi­
ciones de los Ardculos 19 y 20 conforme a las 
normas siguientes: 

1.- Para la determinaci6n de la base regula­
dora de las pensiones se tomara el pedodo de 
veinticuatro meses naturales y consecutivos 
elegido por el interesado dentro de los siete aiios 
inmediatamente anteriores al hecho causante de 
la pensi6n. 

a) Si dicho pedodo 10 hubiera cumpl~do 
exclusivemente en Espaiia, la base regula­
dora de la pensi6n sera el co ci ente que 
resulte de dividir por veintiocho la suma 
de sus bases de cotizaci6n durante el mismo. 

b) Si 10 hubiera cumplido exclusivemente en 
Austria, la base reguladora de Ja pensi6n ~e 
obtendra sobre las bases de cotizaci6n que 
estuvieran vigentes en Espaiia, durante 
dicho pedodo elegido, para los trabajadores 
de la misma categoda profesional que 
aquella por la que cotiz6 por ultima vez a 
la Seguridad Social espaiiola. 

c) Por ultimo, en los casos en que el pedodo 
elegido se hubiera cumplido bajo Ia legis­
laci6n espaiioIa, y en parte bajo la 
austriaca, se aplicaran las normas de los 
anteriores apartados a) y b) a su correspon­
diente fracci6n de dicho pedode. 

2. - EI apartado 1 se aplicara por analogfa 
para determinar la base reguladora de los Sub­
sidios Temporales por Supervivencia. 

(2) La situaci6n de invalidez permanente 
reconocida corno tal por aplicaci6n de la legis­
laci6n austdaca, siempre que no sea derivada de 
accidente de trabajo 0 enfermedad profesional, 
sera considerada corno invalidez permanente por 
la Seguridad Social espaiiola para la apertura deI 
derecho a las prestaciones derivadas de dicha 
contingencia al amparo de la legislaci6n Espaiiola. 

En estos casos, Ia base reguladora de los sub­
sidios e indemnizaciones a tanto alzada por 
invalidez permanente se obtendd. sobre la base 
de estimaci6n que· correspondiera en Espaiia, en 
Ja fecha de comienzo de aquella 0 de·producci6n 
de esta, a los trabajadores con la misma categoda 
profesional que la ultima ostentada· por el 
soli ci tante en las empresas espaiiolas. 
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Artikel 23 

(1) Erfüllt eine Person unter Berücksichtigung 
der Zusammenrechnung der Zeiten nach Arti­
kel 19 in einem bestimmten Zeitpunkt die V or­
aussetzungen der auf sie anwendbaren Rechts­
vorschriften zwar nicht beider Vertragsstaaten, 
wohl aber eines von ihnen, so wird der Betrag 
der Leistung nach den Bestimmungen des 
Artikels 20 Absatz 3 festgestellt. . 

(2) Erfüllt eine Person in einem bestimmten 
Zeitpunkt die Voraussetzungen der auf sie an­
wendbaren Rechtsvorschriften zwar nicht beider 
Vertragsstaaten, wohl aber eines von ihnen, ohne 
daß es erforderlich ist, die nach den Rechtsvor­
schriften des anderen Vertragsstaates zurückge­
legten Zeiten zu berücksichtigen, so wird der 
Betrag der Leistung nur auf Grund der Rechts­
vorschriften bestimmt, nach denen der Anspruch 
erworben worden ist, und zwar unter ausschließ­
licher Berücksichtigung der nach diesen zurück­
gelegten Zeiten. 

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 werden 
die bereits festgestellten Leistungen jeweils nach 
den Bestimmungen des Artikels 20 Absatz 3 neu 
festgestellt, sobald die Voraussetzungen nach den 
Rechtsvorschriften - des anderen Vertragsstaates 
unter Berücksichtigung der Zusammen rechnung 
der Zeiten nach Artikel 19 erfüllt sind. Die 
Leistung des Versicherungsträgers im Gebiet des 
einen Vertragsstaates ist mit Wirkung vom Tage 
des Beginnes der Leistung aus der Versicherung 
des anderen Vertragsstaates neu festzustellen. 
Die Rechtskraft früherer Entscheidungen steht 
der Neufeststellung nicht entgegen. 

(4) Die Leistung ist auch neu festzustellen, 
wenn ein Tatbestand gegeben ist, der Auswir­
kungen auf ein nach Artikel 20 Absatz 3 ermit­
teltes Teilungsverhältnis hat. Die Neufeststellung 
erfolgt mit Wirkung vom Tage des Beginns der 
neu anfallenden Leistung im anderen Staat. Er­
gibt die Neufeststellung, daß sich die Summe 
der bisher gezahlten Leistungen mindert, so hat 
der Träger, dessen Leistung sich vermindert hat, 
die von ihm zu gewährende Leistung, erhöht 
um den Unterschiedsbetrag zwischen den zu ver­
gleichenden Beträgen, als Teilleistung zu ge­
währen. Die Rechtskraft früherer Entscheidungen 
steht der Neufeststellung nicht entgegen. 

(5) Unbeschadet der Bestimmungen des Ab­
satzes 2 können Personen, auf welche die Bestim­
mungen dieses Kapitels anwendbar sind, die 
Gewährung einer Pension lediglich nach den 
Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates nicht be­
anspruchen. 

Articulo 23 

(1) Si el interesado, teniendo en cuenta la to­
talizaci6n de los perfodos a que se refiere al Ar­
tlculo 19, no cumpliera, en un momento dado, 
las condiciones exigidas por las disposiciones le­
gales de ambas Partes Contratantes que le son 
aplicables, pero SI de una de ellas, la cuantta de 
la prestaci6n sera determinada de acuerdo con 
las disposiciones deI parrafo 3 de! Arttculo 20. 

(2) Si el interesado no cumpliera, en un mo­
menta dado, las condiciones exigidas por las dis­
posiciones legales de ambas Partes Contratantes, 
que le son aplicables, pero satisficiera las condi­
ciones de una de ellas, sin que seanecesario acu­
dir a los pedodos de seguro cumplidos bajo las 
disposiciones legales de laotra Parte Contra­
tante, el importe de la prestaci6n sera determi­
nado solamente en virtud de la legislaci6n que 
le reconozca el derecho y teniendo en cuenta los 
pedodos cumplidos bajo es ta legislaci6n. 

(3) En los casos a que se refieren los parrafos 
1 y 2 dei presente Ardculo, las prestaciones ya 
reconocidas seran fijadas de acuerdo con las dis­
posiciones deI parrafo 3 de! Arttculo 20 a medida 
que se vayan cumpliendo las condiciones segun 
las dispositiones legales de la otra Parte Contra­
tante, teniendo en cuenta la totalizaci6n de pe­
dodos a que se refiere al Ardculo 19. La presta­
ci6n a cargo de la instituci6n competente en el 
territorio de una de las Partes Contratantes se 
determinara y surtira efectos desde el dIa en que 
comience la prestaci6n por parte de! seguro de 
la otra Parte Contra tante. La fuerza legal de las 
anteriores decisiones no se opone a la nueva fi­
jaci6n. 

(4) Tambien se habra de jijar de nuevo la pre­
staci6n cuando surja una situaci6n de hecho que 
tenga repercusi6n en el prorrateo efectuado con­
forme al Arttculo 20, parrafo 3. La nueva fija­
ci6n empezara a surtir efectos a partir de la mis­
ma fecha que la prestaci6n reconocida por la 
otra Parte. Si resultara de la nueva fijaci6n que 
la cuanda de las prestaciones abonadas hasta el 
momento se redujera, la instituci6n cuya presta­
ci6n se haya reducido tendra que conceder su 
parte proporcional de la prestaci6n, in cremen­
tandola con la diferencia existente entre la nu­
eva prestaci6n y la que haya sido objeto de mO­
dificaci6n. La fuerza legal de las anteriores de­
cisiones no se opone a la nueva fijaci6n. 

(5) A reserva de las disposiciones del parrafo 2 
deI presente Artfculo, los interesados que puedan 
acogerse a las ,disposiciones de! presente capltulo 
no podran solicitar los beneficios de una pen­
si6n en virtud solamente de las disposiciones le­
gales de una Parte Contratante. 
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Artikel 24 

(1) Hat eine Person nach den Rechtsvor­
schriften eines Vertragsstaates auch ohne Berück­
sichtigung des Artikels 19 Absatz 1 Anspruch 
auf Pension und nach den Rechtsvorschriften des 
anderen Vertragsstaates nur unter Berücksimti­
gung der bezeichneten Vorsmrift Anspruch auf 
Pension, und ist die Pension nach den Rechts­
vorschriften des ersten Vertragsstaates höher als 
die Summe der nach Artikel 20 Absatz 3 berem­
neten Teilpensionen, so hat der Versimerungs­
träger des ersten Vertragsstaates. die von ihm 
nach Artikel 20 Absatz 3 zu gewährende Teil­
pension um den Unterschiedsbetrag zwismen der 
Summe der Teilpensionen und der nach seinen 
Rechtsvorschriften allein gebührenden Pension zu 
erhöhen. 

(2) Hat eine Person nach den Rechtsvor­
schriften bei der Vertragsstaaten ohne Berück­
sichtigung des Artikels 19 Absatz 1 Anspruch 
auf Pensionen und sind beide Pensionen höher 
als die Summe der nach Artikel 20 Absatz 3 
berechneten Teilpensionen, so hat der zuständige 
Versicherungsträger des Vertragsstaates, nam 
dessen Rechtsvorschriften die höhere Pension ge­
schuldet wird, den Unterschiedsbetrag zwismen 
der Summe der Teilpensionen und der nam seinen 
Rechtsvorsmriften allein gebührenden Pension zu 
erhöhen. Der Versicherungsträger des zweiten 
Vertragsstaates erstattet dem Versicherungsträger, 
der zur Zahlung verpflichtet ist, diesen Betrag 
zu dem Teil, der dem in Artikel 20 Absatz 3 
bezeichneten Verhältnis entspricht, jedoch höch­
stens bis zu dem Betrag, den der Versicherungs­
träger des zweiten Vertragsstaates nach den von 
ihm anzuwendenden R'echtsvorschriften ohne 
Berücksichtigung des Artikels 20 Absatz 3 zu 
gewähren hätte. 

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 ist eine 
Neufeststellung des Unterschiedsbetrages von 
Amts wegen vorzunehmen, wenn sich die Höhe 
der Teilleistungen, die der Berechnung des Unter­
schiedsbetrages zugrunde liegen, aus anderen 
Gründen als infolge von Anspassungen ä~dert 
oder wenn sim der Umrechnungskurs um mehr 
als 10 vom Hundert ändert. 

Kapitel 3 

Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufs­
krankheiten 

Artikel 25 

(1) Sehen die Rechtsvorschriften eines Ver­
tragsstaates vor, daß bei der Bemessung des 
Grades der Erwerbsunfähigkeit infolge eines 
Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit im 
Sinne dieser Rechtsvorschriften früher einge­
tretene Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten zu 
berücksichtigen sind, so gilt dies auch für früher 
eingetretene, unter die Rechtsvorschriften des 

Ardculo 24 

(1) Cuando una persona tuviera derecho a pen­
si6n eonforme'a las disposieiones legales de una 
de las Partes Contratantes sin tener en cuenta 
las normas deI parrafo 1, deI ardculo 19,y se­
gun las disposiciones legales de la otra Parte 
Contratante tan s610 tuviere deremo a la misma 
por aplicaci6n de 10 dispuesto en dicho precep­
to, si la suma de las dos pensiones, calculadas de 
conformidad con el parrafo 3 de! ardculo 20, 
fuera inferior a la pensi6n de la primera Parte 
Contra tante, la instituci6n competente de esta 
primera Parte Contratante incrementara la re­
ferida suma hasta completar el importe de la 
pensi6n que segun sus disposiciones legales le 
hubiera correspondido satisfacer. 

(2) Cuando independientemente de 10 que oe­
termina el parrafo 1 deI ardculo 19 una persona 
tuviera derecho a pensi6n conforme a las dispo­
siciones legales de ambas Partes Contratantes y 
la pensi6n de ambas Partes Contratantes fuera 
superior al importede la suma de las pensiones 
calculadas conforme al parrafo 3 deI ardculo 20, 
la instituci6n competente de la Parte Contra­
tante en la que sea mas elevada la pensi6n ven­
dra obligada a satisfacer la citada diferencia. La 
instituei6n eompetente de la otra Parte Contra­
tante abonara una parte de la misma que se cal­
eulara segun la proporci6n establecida en el ar­
deulo 20, parrafo 3, pero sin que en ningun caso 
pueda sobrepasar el importe de la pensi6n que 
a dicha instituci6n le hubiera correspondido con­
ceder conforme a sus disposiciones legales, sin 
considerar 10 dispuesto en el ardculo 20, par­
rafo 3. 

(3) En los casos de los p'arrafos 1 y 2 se pro­
cedera de oficio a una nueva fijaci6n de la cuan­
da de la diferencia, cuando la cuanda de las pre­
staciones parciales que sirvieran de base para 
calcular dicha' diferencia se modifique por razo­
nes que no sean eonseeuencia de reajustes 0 
cuando el cambio de moneda varie en mas de 
un 10 por ciento. 

Capitulo 3 

Prestaciones por accidente de trabajo y de enfer­
medades profesionales 

Ardculo 25 

(1) Si para apreciar el grado de incapaeidad en 
easo de accidente de trabajo 0 de enfermedad 
profesional, las dispocisiones legales de una de 
las Partes Contratantes preven que sean tornados 
en cuenta los 'accidentes de trabajo 0 las enfer­
medades profesionales ocurridos con anteriori­
dad, 10 seran igualmente los accidentes de tra­
bajo y las enfermedades profesionales ocurridos 
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anderen Vertragsstaates fallende Arbeitsunfälle con anterioridad regulados por disposiciones le-, 
und Berufskrankheiten, als ob sie unter die gales de la otra Parte Contra tante corno si se 
Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates ge- hubieran producido' al amparo de las disposi­
fallen wären. ciones legales de la primera Parte Contratante. 

(2) Der zur Entschädigung des später einge­
tretenen Versicherungsfalles zuständige Versiche­
rungsträger setzt seine Leistung nach dem Grad 
der durch den Arbeitsunfall (die Berufskrank­
heit) eingetretenen Minderung der Erwerbs­
fähigkeit fest, den er nach den für ihn geltenden 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften zu berück­
sichtigen hat. 

Artikel 26 

(1) Hat eine Person in beiden Vertragsstaaten 
, eine Beschäftigung ausgeübt, die ihrer Art nach 

geeignet' war, eine Krankheit zu verursachen, die 
nach den Rechtsvorschriften beider Vertrags­
staaten als Berufskrankheit gilt, so werden die 
Leistungen für diese Berufskrankheit von dem 
Versicherungsträger des Vertragsstaates gewährt, 
in dessen Gebiet zuletzt eine Beschäftigung aus­
geübt worden ist, die ihrer Art nach geeignet 
war, eine solche Berufskrankheit zu verursachen. 
Ist nach den Rechtsvorschriften eines Vertrags­
staates die Entschädigungspflicht für eine Berufs­
krankheit davon abhängig, daß eine Person 
während einer bestimmten Mindestzeit in Be­
trieben beschäftigt war, die geeignet sind, diese 
Berufskrankheit zu verursachen, so berücksichtigt 
der Versicherungsträger dieses VertragsStaates bei 
der Prüfung, ob diese Bedingung erfüllt ist, 
auch Zeiten, in denen die Person in gleichartigen 
Betrieben im anderen Vertragsstaat beschäftigt 
gewesen ist. 

(2) Macht, eine Person, die nach den Rechts­
vorschriften eines Vertragsstaates eine Entschädi­
gung ,für eine Berufskrankheit erhalten hat oder 
erhält, wegen Verschlimmerung dieser Krankheit 
Ansprüche nach den Rechtsvorschriften des 
anderen V ertragsstaa tes geltend, ohne dort eine 
Beschäftigung ausgeübt zu haben, die ihrer Art 
nach geeignet war, diese Berufskrankheit zu ver­
ursachen oder zu verschlimmern, bleibt der Ver­
sicherungsträger des ersten Vertrags staates zur 
Gewährung der Leistungen unter Berücksichti­
gung der Verschlimmerung verpflichtet. 

(3) Macht eine Person, die nach den Rechts­
vorschriften eines Vertragsstaates eine Entschädi­
gung für eine Berufskrankheit erhalten hat oder 
erhält, wegen Verschlimmerung dieser Krankheit 
Ansprüche nach den Rechtsvorschriften des 
anderen Vertragsstaates geltend, nachdem sie dort 
eine Beschäftigung ausgeübt hat, die ihrer Art 
nach geeignet war, die Krankheit zu verschlim-

(2) La instituci6n competente para la indemni­
zaci6n de un nuevo accidente de trabajo 0 de 
una nueva enfermedad profesional, fijara la pre­
staci6n teniendo en cuenta el grado de dismi­
nuci6n de la capacidad de trabajo producida por 
el accidente 0 enfermedad profesional, de con­
formidad con las disposiciones legales aplicables 
por dicha institud6n. 

Ardculo 26 

(1) Si una persona asegurada en ambas Partes 
Contratantes ejerciera un empleo que por su 
naturaleza tendiera a producirle una enfermedad ' 
que con arreglo a las disposiciones legales de am­
bas Partes, Contratantes, se considere enferme­
dad profesional, las prestaciones correspondientes 
estaran a cargo de la instituci6n de la Parte Con­
tratante en cuyo territorio haya desempefiado 
ultimamento el empleo que por su naturaleza' 
tendiese a producir dicha enfermedad profesio~ 
na!. Si las disposiciches legales de una Parte Con­
tratante hicieran depender la obligaci6n de la 
indemnizaci6n correspondiente a una enferme­
dad profesional deI hecho de que la persona be­
neficiaria este empleada un pedodo mfnimo de 
tiempo en actividades profesionales que tiendan 
a producir dicha enfermedad profesional, la insti­
tuci6n de tal Parte Contra tante computara, para 
comprobar si esta condici6n se cumple, los perfo­
dos de trabajo transcurridosen actividades pro­
fesionales analogas desempefiadas en la ,otra Par­
te Contra tante. 

(2) Cuando una persona que hubiere percebido 
o perciba una indemnizaci6n por enfermedad 
profesional con arreglo a las disposiciones lega­
les de una Parte Contratante, y con motivo de 
agravarse dicha enfermedad alegara derechos con 
arreglo a las disposiciones legales de la otra Par­
te Contra tante, sin haber ejercido on este ultimo 
pats un empleo que por su naturaleza tendiese a 
producir 0 a agravar dicha enfermeqad profesio­
nal, la instituci6n de la primera Parte Contra­
tante estara obligada, teniendo en cuenta la ag­
ravaci6n, a Ia concesi6n de las prestaciones que 
correspondan a tal agravaci6n. 

(3) Cuando una persona que hubiese percibido 
o perciba una indemnizaci6n por enfermedad 
profesional con arreglo a las disposiciones legales 
de una Parte Contratante, y a causa de agravarse 
dicha enfermedad alegara derecho con arreglo 
a las disposiciones legales de la otra Parte Con­
tratante, despues de haber ejercido en este ul­
timo pah un empleo que por su naturaleza ten-
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mern, so ist der Versicherungsträger des zweiten 
Vertragsstaates zur Gewährung der gesamten 
Leistungen unter Berücksichtigung der Ver­
schlimmerung verpflichtet. 

Artikel 27 

. (1) Eine Person, die nach den Rechtsvor­
schriften .eines Vertragsstaates auf Grund eines 
Arbeitsunfalles oder einer Berufskrankheit einen 
Anspruch auf Sachleistungen hat und sich in das 
Gebiet des anderen Vertragsstaates begibt, be­
hält diesen Anspruch. Machen die Rechtsvor­
schriften eines Vertragsstaates die Gewährung 
von Sachleistungen bei Aufenthalt im Gebiet 
des anderen Vertragsstaates von der vorherigen 
Zustimmung des zuständigen Versicherungsträ­
gers abhängig, so kann die Zustimmung nur 
wegen des Gesundheitszustandes des Berechtigten 
verweigert werden. Der zuständige Versiche­
rungsträger kann die Zustimmung nachträglich 
erteilen, wenn die Voraussetzungen dafür vor­
liegen und der Berechtigte die Zustimmung aus 
entschuldbaren Gründen nicht vorher einholen 
konnte. 

(2) Eine Person, die nach den Rechtsvor­
schriften eines Vertragsstaates . versichert ist und 
im Gebiet des anderen Vertragsstaates einen 
Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit erleidet 
oder dort infolge eines früheren Arbeitsunfalles 
oder einer früheren Berufskrankheit Sachleistun­
gen benötigt, erhält auf Antrag Sachleistungen 
nach den Rechtsvorschriften des zweiten Ver­
tragsstaates. 

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 werden 
die Sachleistungen zu Lasten des zuständigen 
Versicherungsträgers 

in österreich 

von der für den Aufenthaltsort des Berech­
tigten in Betracht kommenden Gebietskranken­
kasse für Arbeiter und Angestellte, . 

in Spanien 

diese a agravar dicha enfermedad, la instituci6n 
de la segunda Parte Contra tante, teniendo en 
cuenta la agravaci6n, quedara obligada a la cori­
cesi6n de la totalidad de las prestaciones. 

Ardculo 27 

(1) Toda persona que, de acuerdo con las 
disposiciones legales de una Parte Contra tante, 
y por raz6n de unaccidente de trabajo 0 de una 
enfermedad profesional, tenga derecho al percibo 
de prestaciones en especie, conservara dicho 
der echo cuando se traslade al territorio de la 
Parte Contra tante. Si las disposiciones legales 
de una Parte Contra tante hicieran depender la 
concesi6n de prestaciones en especie, cuando la 
persona resida en el otro pars, de que la ins­
tituci6n competente otorgue previamente su 
consel1jtimiento, s6lo podra ser denegado este, 
por el estado de salud deI titular delderecho. 
La instituci6n competente podra dar posterior­
mente su consentimiento siempre que se den los 
supuestos previos para ello y el titular deI 
derecho no hubiese podido obtener dicho con­
sentimiento previo por razones excusables. 

(2) Toda persona asegurada de acuerdo con 
las disposiciones legales de una Parte Contra tante, 
que en el territorio de la otra Parte Contra tante 
sufra un accidente de trabajo 0 una enfermedad 
profesional 0 necesite prestaciones en especie a 
causa de un accidente de trabajo 0 de una enfer­
medad profesional anteriores, percibira las 
prestaciones en especie, de acuerdo con las 
disposiciones legales de la segunda Parte Con­
tratante, cuando las solieite. 

(3) En los casos de los parrafos 1 y 2 se 
concederan las prestaciones en especie con cargo 
alas instituciones competentes y de acuerdo con 
las disposiciones legales aplicables a las insti­
tuciones que hayan de concederlas. Estas seran: 

E n Es pan a: las Mutualidades Laborales 

E n Aus tri a: la Caja Regional de Enferme~ 

I 
dad para obreros y empleados correspondiente 
al lugar de residencia del titular deI derecho. 

von den Gegenseitigkeitsvereinen 
des Laborales) 

(Mutualida~ Sera de aplicaci6n, en la medida que proceda, 

nach den für die gewährende Stelle geltenden 
Rechtsvorschriften gewährt. 

Artikel 13 Absatz 4 gilt entsprechend. 

(4) Der zuständige Versicherungsträger erstat­
tet der Stelle, welche die Leistung gewährt hat, 
die entstandenen Kosten. 

(5) In den Fällen der Absätze 1 und 2 werden 
die Geldleistungen nach den Rechtsvorschriften 
des zuständigen Vertragsstaates gewährt. Diese 
Leistungen können von einem Versicherungs­
träger des anderen Vertragsstaates für Rechnung 
des zuständigen Versicherungsträgers nach der 
Art und. Weise gezahlt werden, die in einer 
Verwaltungsvereinbarung festgelegt wird. 

el ardculo 13, parrafo 4. 

(4) La instituci6n comp~tente reembolsara al 
6rganismos que haya facilitado la prestaci6n los 
gastos ocasionados. 

(5) Las prestaciones econ6micas en los casos 
previstos en los parrafos 1 y 2 deI presente 
ardculo, seran abo na das de acuerdo con las 
disposiciones legales de la Parte Contratante 
competente. Estas prestaciones podran: ser 
pagadas por la instituci6n de la otra Parte Con-' 
tratante por cuenta de la instituci6n competente, 
segun las modalidas que se fijaran en un Acuerdo 
Administrativo. 
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Kapitel 4 

Leistungen bei Arbeitslosigkeit 

Artikel 28 

(1) Der Dienstnehmer oder ihm Gleichgestellte, 
der sich aus dem Gebiet des einen Vertrags­
staates in das Gebiet des anderen Vertragsstaates 
begibt, hat während seines Aufenthaltes in diesem 
Gebiet Anspruch auf die in den Rechtsvor­
schriften dieses Vertragsstaates vorgesehenen 
Leistungen bei Arbeitslosigkeit, unter der Vor­
aussetzung, daß er in diesem Gebiet in den 
letzten zwölf Monaten vor Geltendmachung des 
Anspruches auf Arbeitslosengeld insgesamt 
13 Wochen arbeitslosenversicherungspflichtig be­
schäftigt war und die Rechtsvorschriften dieses 
Vertragsstaates unter Zusammenrechnung der 
Zeiten. erfüllt, die Anspruch auf die Leistungen 
bei Arbeitslosigkeit in jepem Gebiet gewähren. 

(2) Die in Absatz 1 vorgesehene Voraussetzung 
der dreizehnwöchigen arbeitslosenversicherungs­
pflichtigen Beschäftigung gilt nicht für Dienst­
nehmer oder ihnen Gleichgestellte, die ohne ihr 
Verschulden arbeitslos werden. 

Artikel 29 

Die Vorschriften des Artikels 28 Absatz 1 über 
die Zusammenrechnung der Zeiten gelten nicht 
für den Erwerb des Anspruches auf Karenz­
urlaubsgeld. 

Artikel 30 

Die spanischen Dienstnehmer in österreich 
haben keinen Anspruch auf die Gewährung der 
Notstandshilfe; die österreichischen Dienstnehmer 
in Spanien haben keinen Anspruch auf Leistun­
gen, die in bestimmten Fällen zwar gewährt 
werden können, auf die jedoch kein Rechts­
anspruch besteht. 

Artikel 31 

Die ·Bestimmungen des Artikels 5 gelten nicht 
für die Leistungen bei Arbeitslosigkeit. 

Kapitel 5 

. F.amilienbeihilfen 

Artikel 32 

Capitul04 

Prestaciones de desempleo 

Artfculo 28 

(1) EI trabajador por euenta ajena 0 asimilado 
que se traslade desde el territorio de una de las 
Partes Contratantes al territorio de la otra Parte 
Contra tante, tendra dereeho, durante su estaneia 
en este ultimo territorio, a las prestaciones por 
desempleo previstas por sus disposiciones legales 
si ha cubierto en los ultimos doce meses antes 
de la petiei6n del subsidiopor desempleo, un 
total de trece semanas de trabajo en este terri­
torio en una actividad protegida por el seguro de 
desempleo, y eumpla, ademas, conforme a las 
disposiciones legales de este ultimo pais, el 
periodo de carencia necesario para tener dereeho 
a las mismas, totalizandose a tal efecto los 
perfodos de seguro de desempleo eubiertos en los 
dos pafses. 

(2) La eondici6n prevista en el parrafo 1, 
relativa a la necesidad de haber desempeiiado 
durante trece semanas una aetividad sujeta al 
seguro de desempleo, no sera de aplicaci6n a los 
trabajadores por cuenta ajena 0 asimilados que 
pierdan el empleo por causas ajenas a su volun-
tad. . 

Artfculo 29 

A los efeetos del ardculo 28, apartado 1, no 
seran eomputables los perfodos de seguro cum­
pli dos fuera de Austria para disfrutar el pereibo 
de la indemnizaei6n correspondiente a las 
vacaciones no superiores a un aiio que se 
eoneedan en dieho pafs a las madres despues deI. 
parto para atender al cuidado de los hijos (Ka­
renzurlaubsgeld). 

Ardculo 30 

Los trabajadores espaiioles en Austria no 
tendran derecho a la eoncesi6n deI "Auxilio de 
necesidad" (Notstandshilfe). 

A su vez, los trabajadores austrfacos en 
Espaiia no tendran dereeho a las prestaeiones 
que pueden ser eoncedidas en easos determinados 
y que no sean legalmente exigibles. 

Artfculo 31 

Las disposiciones deI artfculo 5 no se aplicaran 
a las prestaciones de desempleo. 

Capitulo 5 

Prestaciones familiares 

Artfculo 32 

Ist nach den Rechtsvorschriften eines Ver- Si conforme a las disposiciones legales de una 
tragsstaates der Anspruch auf Familienbeihilfen Parte Contratante el der echo a las prestaciones 
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von Versicherungszeiten abhängig, so werden die 
in dem anderen Vertragsstaat zurückgelegten 
Versicherungszeiten angerechnet, soweit sie sich 
nicht überschneiden. 

Artikel 33 

(1) Ein Dienstnehmer, der sich im Gebiet des 
einen Vertragsstaates aufhält und die Erwerbs­
tätigkeit in übereinstimmung mit den bestehen­
den Vorschriften Über die Beschäftigung auslän­
discher Arbeitnehmer ausübt, hat Anspruch auf 
Familienbeihilfen in dem erwähnten Vertrags­
staat nach dessen Rechtsvorschriften, auch wenn 
sich die Begünstigten im Gebiet des anderen 
Vertragsstaates aufhalten. 

(2) Wird ein Dienstnehmer aus einem Ver­
tragsstaat in den anderen ,Vertragsstaat voruber­
geh~nd entsendet, so finden weiterhin die Rechts­
vorschriften des ersten Vertragsstaates Anwen­
dung. 

(3) Ein Dienstnehmer, für den während eines 
Kalendermonats nacheinander die Rechtsvor­
schriften des einen und des anderen Vertrags­
staates gelten, hat für den betreffenden Kalender­
monat nur Anspruch auf die Familienbeihilfen 
nach den Rechtsvorschriften des ersten Vertrags­
staates. 

(4) Unter Begünstigte sind diejenigen zu ver­
stehen, für die nach den vom zuständigen Träger 
anzuwendenden Rechtsvorschriften der Vertrags­
staaten Familienbeihilfen gewährt werden. 

Artikel 34 

Die Artikel 5, 8 und 10 finden in bezug auf 
den Anspruch auf Familienbeihilfen keine An­
wendung. 

ABSCHNITT III 

VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN 

Artikel 35 

(1) Die zuständigen Behörden können die zur 
Durchführung dieses Abkommens notwendigen 
Verwaltungsmaßriahmen in einer Vereinbarung 
regeln. 

(2) Die zuständigen Behörden unterrichten ein­
ander über die zur Durchführung dieses Ab­
kommens getroffenen Maßnahmen sowie die 
Knderungen ihrer Rechtsvorschriften, die seine 
Durchführung berühren. 

(3) Zur Erleichterung der Durchführung dieses 
Abkommens werden Verbindungsstellen einge­
richtet. Verbindungsstellen sind 

familiares estuviera subordinado al cumplimiento 
de pedodos de seguro, se sumaran los pedodos 
de seguro cumplidos en la otra Parte Contratante, 
siempre qu no se superpongan. 

Ardculo 33 

(1) EI trabajador por cuenta ajena que viva 
en el territorio de una de las Partes Contratantes 
y que ejerza una ocupaci6n de acuerdo con las 
disposiciones vigentes sobre el empleo de 
trabajadores extranjeros, tendra derecho a presta­
ciones familiares en la citada Parte Contratante 
se gun las disposiciones legales, aunque sus bene­
ficiarios permanezcan en el territorio de la otra 
Parte Contratante. 

(2) Cuando un trabajador por cuenta ajena 
sea enviado con canlcter temporal de una Parte 
Contratante, se continuara aplicando las disposi­
ciones legales de la primera Parte Contra tante. 

(3) EI trabajador por cuenta ajena respecto 
deI cual se apliquen sucesivamente durante un 
mes natural las disposiciones legales de una y 
otra Parte Contratante, s610 tendra derecho a 
las prestaciones familiares conforme a las 
disposiciones legales de la primera Parte Con­
tratante por el mes natural de que se trate. 

(4) Por "beneficiarios" se entendera aquellos a 
los que se conceden prestaciones familiares de 
acuerdo con las disposiciones legales aplicables 
por la instituci6n competente. 

Artfculo 34 

Los artlculos 5, 8 Y 10 no tendran aplicaci6n 
en cuanto se refiere al derecho las prestaciones 
familiares. 

TITULO III 

DISPOSICIONES DIVERSAS 

Articulo 35 

(1) Las Autoridades competentes po dran 
regular en el Acuerdo las medidas administra­
tivas necesarias para aplicaci6n de! presente / 
Convenio. 

(2) Las Autoridades competentes se infor­
maran mutuamente sobre las medidas adoptadas 
para la aplicaci6n deI presente Convenio, aSl 
como sobre las modificaciones de sus disposi­
ciones legales que afecten a su aplicaci6n. 

(3) Se crean Oficinas de Enlace que serviran 
para facilitar la aplicaci6n del presente Con­
vemo. 

5 

1445 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 23 von 76

www.parlament.gv.at



1445 der Beilagen 

in'österreich 
. für die Kranken-, Unfall- und Pensions­

(Renten)versicherung der Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger -
Verbindungsstelle für zwischenstaatliche 
Sozialversicherung, in Wien, 

für die Familienbeihilfen 
das Bundesministerium für Finanzen, in 
Wien, 

in Spanien 
die Zentral stelle der Nationalen Vorsorge­

anstalt (Servicios Centrales deI Instituto 
Nacional de Previsi6n) in Madrid. 

Artikel 36 

(1) Die Behörden und Versicherungsträger der 
bei den Vertragsstaaten leisten sich bei der An­
wendung dieses Abkommens gegenseitig Hilfe, 
als ob sie die eigenen Rechtsvorschriften anwen­
den würden. Die Hilfe ist kostenlos. :Die zu­
ständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten 
können jedoch: die Erstattung bestimmter Kosten 
vereinbaren. . 

(2) Krztliche Untersuchungen, die bei Anwen­
dungder Rechtsvorschriften eines Vertrags­
staates notwendig werden und Personen im 
Gebiet des anderen Vertragsstaates betreffen, 
werden auf Antrag des zuständigen Versiche­
rungsträgers vom Versicherungsträger im Gebiet 
des Vertragsstaates veranlaßt, in dem sich die 
zu untersuchenden Personen aufhalten. Die 
Kosten für diese Untersuchungen sowie die 
Reisekosten, der Verdienstausfall, die Kosten für 
Unterbringung zu Beobachtungszwecken und 
sonstige Barauslagen mit Ausnahme der Porto­
kosten werden vom zuständigen Versicherungs­
träger erstattet. Die Kosten werden nicht er­
stattet, wenn die ärztliche Untersuchung im 
Interesse der zuständigen Versicherungsträger 
beider Vertragsstaaten liegt. 

Artikel 37 

Beiträge, die einem Versicherungsträger eines 
Vertrags staates geschuJdet werden, können im 
Gebiet des anderen Vertragsstaates nach dem 
Verfahren eingetrieben werden, das für die Ein­
treibung. der den entsprechenden Versi.cherungs~ 
trägern dieses Vettragsstaates geschuldeten Bei­
träge gilt. 

Artikel 38 

Son Oficinas de Enlace: 

En Espaiia: 
los SerVicios Centrales deI Instituto Nacional 
de Previsi6n, con sede en Madrid. 

En Austria: 
para el Seguro de Enfermedad, para el Seguro 
de Accidentes y para el Seguro de Pe~siones 
(Rentas), 

la Federaci6n Central de entidades austda­
cas deI Seguro Social-Oficina de Enlace para 
el Seguro Social Interestatal, con sede en 
Viena; 

para los subsidios familiares, 
el Ministerio Federal de Hacienda, con sede 
en Viena. 

Ardculo 36 

(1) Las autoridades y las instituciones de las 
dos Partes Contratantes se prestaran mutua ayuda 
para la aplicaci6n del presente Convenio, corno 
si se tratara de la aplicaci6n de sus propias dis­
posiciones legales. Dicha ayuda sera gratuita. Sin 
embargo, las autoridades competentes podran 
acordar el reembolso de ciertos gastos. 

(2) Los reconocimientos m~dicos necesarios 
para el cumplimiento de las disposiciones legales 
de una Parte Contratante relativos a personas 
que se encuentren en el territorio de la otra 
Parte Contratante se llevaran a cabo a petici6n 
de la instituci6n competente por la instituci6n 
d~ la Parte Contratante en cuyo territorio se 
hallen las personas que hayan de someterse a 
tales reconocimientos. Los gastos por recono­
cimientos m~dicos, ast corno los de viaje, la 
perdida de retribuci6n y los gastos que hubiera 
ocasionado el alojamiento para la. observaci6n 
facultativa, ast corno los adicionales, con 
excepci6n de los de franqueo que con todo ello 
se causen, seran reembolsados por la instituci6n 
competente. Los gastos no seran reembolsados 
cuando el reconocimiento m~dico se efectue en 
inter~s de las instituciones competentes de ambas 
Partes Contratantes. 

Ardculo 37 

La exacci6n de las cuotas debidas a una 
instituci6n de una de las Partes Contratantes 
podra realizarse en el territorio de la otra Parte 
Contratante de acuerdo con el procedimiento 
aplicable a la exacci6n. de las cuotas debidas a 
una instituci6n correspondiente de esta ultima 
Parte Contratante. 

Ardculo 38 

Hat eine Person, die nach den Rechtsvor- Si una persona que disfruta de prestaciones 
schriften eines Vertragsstaates Leistungen für en virtud de las disposiciones legales de una Parte 
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einen Schaden erhält, der im Gebiet des anderen 
Vertragsstaates eingetreten ist, dort gegen einen 
Dritten Anspruch auf Ersatz des Schadens, so 
gehen die Ansprüche, die der Leistungsempfänger 
gegen den Dritten hat, nach den für den ver­
pflichteten Versicherungsträger geltenden Rechts­
vorschriften auf diesen Versicherungsträger über. 

Artikel 39 

(1) Die in den Rechtsvorschriften eines Ver­
tragsstaates vorgesehenen Befreiungen oder Er­
mäßigungen von Steuern oder Gebühren, ein­
schließlich der Konsulargebühren und Verwal­
tungsabgaben für Urkunden und Schriftstücke, 
die in Anwendung dieser Rechtsvorschriften vor­
zulegen sind, werden auf die Urkunden und 
Schriftstücke erstreckt, die in Anwendung der 
Rechtsvorsduiften des anderen Vertragsstaates 
in Durchführung oder auf Grund der Vorschrif­
ten dieses Abkommens vorzulegen sind. 

(2) Urkunden, Dokumente und Schriftstücke 
jeglicher Art, die in Anwendung dieses Abkom­
mens vorgelegt werden müssen, bedürfen keiner 
Beglaubigung. 

Artikel 40 

Die Behörden und Versicherungsträger eines 
Vertragsstaates dürfen die bei ihnen eingereichten 
Anträge und sonstigen Schriftstücke nicht deshalb 
zurückweisen, weil sie in der Amtssprache des 
anderen Vertragsstaates abgefaßt sind. 

Artikel 41 

(1) 'Ist der Antrag auf eine Leistung nach 
den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates im 
anderen Vertragsstaat bei einer Stelle gestellt 
worden, die für den Antrag auf eine entspre­
chende Leistung nach den für sie geltenden 
Rechtsvorschriften zulässig ist, so gilt der Antrag 
als bei dem zuständigen Versicherungsträger ge­
stellt. Dies gilt für sonstige Anträge sowie für 
Erklärungen und Rechtsbehelfe entsprechend. 

(2) Ein bei einer zulässigen Stelle im Gebiet 
des einen Vertragsstaates gestellter Antrag auf 
eine Leistung nach den Rechtsvorschriften dieses 
Vertragsstaates gilt auch als Antrag auf eine 
entsprechende Leistung nach den Rechtsvor­
schriften des anderen Vertragsstaat~s, die unter 
Berücksichtigung dieses Abkommens in Betracht 
kommt. 

(3) Anträge, Erklärungen und Rechtsbehelfe 
sind von der Stelle, bei der sie eingereicht worden 
sind, unverzüglich an die zuständige Stelle des 
anderen Vertragsstaates weiterzuleiten. 

Contratante, por un dano sufrido en cl territorio 
de la otra Parte Contratante tuviera derecho, 
en cl territorio de esta segunda Parte Contra­
tante, a reclamar a un tercero la reparaci6n de 
este dano, la instituci6n deudora se subrogara 
en virtud de las disposiciones legales que le sean 
aplicables en los derechos que cl beneficiaro 
ostente frente al tercero. 

Articulo 39 

(1) EI beneficio de exenciones 0 reducciones 
de impuestos 0 derechos incluldos los Consulares 
y Administrativos previstos en las disposiciones 
legales de una de las Partes Contratantes para 
los documentos y demas escritos que se produz­
can en aplicaci6n de las disposiciones legales de 
esta Parte Contratante, se extendera a los docu­
mentos y demas escritos que se hayan de 
producir en aplicaci6n de las disposiciones legales 
de la otra Parte Contra tante corno consecuencia 
de la ejecuci6n deI presente Convenio 0 en 
virtud de los preceptos deI mismo. 

(2) Todos los actos, documentos y demas 
escritos que se produzcan corno consecuencia de 
la ejecuci6n deI presente Convenio seran dispen­
sados de legalizaci6n. 

Articulo 40 

Las autoridades y las instituciones de una de 
las Partes Contra ta nt es no po dran rechazar las 
solicitudes y demas escritos que les sean presen­
tados por el hecho de 'que se encuentren redac­
tados en cl idioma oficial de la Parte Contra­
tante. 

Ardculo 41 

(1) Si la solicitud de una prestaci6n conforme 
a las disposiciones legales de una Parte Contra· 
tante se presenta en la otra Parte en una insti· 
tuci6n que sea competente, segun sus normas, 
para admitir la petici6n de una prestaci6n de la 
misma naturaleza, debera .ser tratada tal solicitud 
corno si se hubiera presentado ante la instituci6n 
competente. Esto mismo sera aplicable para otra 
clase de solicitudes, 'para cuando se trate de 
declaraciones y de recursos. 

(2) Una solicitud presentada en una instituci6n 
competente en cl territorio de una Parte Contra­
tante, pidiendo una prestaci6n conforme a las 
disposiciones legales de es ta Parte Contratante, 
sera considerada corno solicitud de una presta· 
ci6n de igual naturaleza de acuerdo con las 
disposiciones legales dcl otro Estado Contra­
tante, que hubiera de tenerse en cuenta segun 10 
dispuesto en cl presente Convenio. 

(3) Las solicitudes, declaraciones y recursos 
deberan ser remitidos sin demora; por la institu-' 
ci6n en que hayan sido presentados, a la instit,u­
ci6n competente de la otra Parte Contratante. 
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Artikel 42 

(1) Haben Versicherungsträger eines Vertrags­
staates an Berechtigte, die sich im Gebiet des 
anderen Vertragsstaates befinden, nach diesem 
Abkommen Zahlungen vorzunehmen, so leisten 
sie diese mit befreiender Wirkung in der Wäh­
rung des ersten Vertragsstaates; haben sie Zah­
lungen an Versicherungsträger vorzunehmen, die 
sich im Gebiet des anderen Vertragsstaates be­
finden, so müssen diese in der Währung dieses 
Vertragsstaates geleistet werden. 

(2) Die überweisungen der zur Durchführung 
dieses Abkommens erforderlichen Beträge sind 
nach den Zahlungsvereinbarungen der beiden 
Vertragsstaaten vorzunehmen, die im Zeitpunkt 
der überweisung gelten. 

Artikel 43 

(1) Jede Streitigkeit zwischen den beiden 
Vertragsstaaten über die Auslegung oder Anwen­
dung dieses Abkommens ist zum Gegenstand 
unmittelbarer Verhandlungen zwischen den zu­
ständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten 
zu machen. 

(2) Kann die Streitigkeit auf diese Art nicht 
innerhalb von sechs Monaten nach Beginn der 
Verhandlungen entschieden werden, so wird sie 
auf Verlangen eines oder beider Vertragsstaaten 
einer Schiedskommission unterbreitet, deren 
Zusammensetzung durch eine Vereinbarung 
zwischen den beiden Vertragsstaaten bestimmt 
wird. Das anzuwendende Verfahren wird in der 
gleichen Weise festgelegt. 

(3) Die Schiedskommission hat den Streitfall 
nach den Grundsätzen und dem Geiste dieses 
Abkommens zu entscheiden. Ihre Entscheidungen 
sind verbindlich und endgültig. 

Artikel 44 

(1) Hat ein Versicherungsträger eines Vertrags­
staates einen Vorschuß an einen Leistungsberech­
tigten gewährt, so kann dieser Versicherungs­
träger .. oder auf sein Ersuchen der zuständige 
Versicherungsträger des anderen Vertragsstaates 
den Vorschuß von den auf den gleichen Zeitraum 
entfallenden Zahlungen in Abzug bringen, auf 
die der Berechtigte Anspruch hat. 

(2) Hat ein Versicherungsträger eines Ver­
tragsstaates einem Leistungsberechtigten im 
Falle der Neufeststellung nach Artikel 23 Ab­
satz 3 einen höheren als den Betrag gezahlt, auf 
den er Anspruch hat, so kann dieser Versiche­
rungsträger die zahlende Stelle ersuchen, den 
zuviel gezahlten Betrag von der auf den gleichen 
Zeitraum entfallenden Nachzahlung einzubehal-

Articulo 42 

(1) Las institueiones de una Parte Contratante 
que, en virtud del presente Convenio, se an 
deudoras de cantidades de dinero en favor de 
benefieiarios que se eneuentren en el territorio 
de la otra Part'e Contra tante; realizaran sus pagos 
eon efeeto liberatorio en la moneda de la primera 
de dichas Partes Gontratantes; pero euando 
adeudan eantidades a institueiones que .se hallen 
en el territorio de la otra Parte Contratante 
habran de pagarlas en la moneda deesta ultima 
Parte Contratante. 

(2) Las transfereneias de las cantidades 
neeesarias para la ejeeuei6n deI presente Con­
venio se llevaran a eabo de eonformidad eori 
los aeuerdos de pagos vigentes entre las dos 
Partes Contratantes en el momento de la trans­
ferencia. 

Articulo 43 

(1) Cualquier difereneia que surja entre las 
Partes Contratantes sobre la interpretaei6n 0 la 
aplieaei6n del presente Convenio sera objeto de 
negoelaelOnes directas entre las autoridades 
competentes de las Partes Contratantes. 

(2) Si la diferencia no pudiera ser resuelta .de 
este modo en un plazo de seis meses a partir deI 
eomienzo de las negoeiaeiones sera sometida a 
petiei6n de una 0 ambas Partes Contratantes a 
una eomisi6n arbitral, cuya eomposiei6n sera 
determinada .de eomun aeuerdo entre las Partes 
Contratantes. EI proeedimiento que haya de 
seguirse sera fijado del mismo modo. 

La Comisi6n arbitral debera resolver la 
difereneia segun los prineipios fundamentales y 
el espfritu del presente Convenio. 

Sus decisiones seran obligatorias y definitivas. 

Artieulo 44 

(1) Si una instituei6n de una de las Partes 
Contratantes ha eoneedido un antieipo deI pago 
a una persona que tiene derecho a una prestaei6n, 
esta instituei6n 0, a su instaneia, la instituei6n 
eompetente de la otra Parte Contratante, podra 
deseontar el importe deI antieipo de los pagos 
eorrespondientes al mismo perIodo de tiempo a 
los que tuviera derecho Ia persona en cuesti6n. 

(2) Si eon oeasi6n de una revisi6n conforme 
al ardeulo 23,parrafo 3,' una instituei6n de una 
Parte Contratante hubiera pagado a un titular 
un importe superior a aqueI a que tenga dere<;ho, 
dicha instituei6n podra solieitar deI organismo 
pagador que deseuente de su pago de atrasos 
eorrespondiente al mismoperIodo el referido 
importe pagado en exceso. 
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ten. Die zahlende Stelle überweist den einbe­
haltenen Betrag ari den Versicherungsträger, der 
das Ersuchen gestellt hat. 

(3) Hat ein Vertragsstaat einem Leistungs­
berechtigten Fürsorgeunterstützung während 
eines Zeitraumes gewährt, für den dieser An­
spruch auf Geldleistungen hat, so behält der 
verpflichtete Versicherungsträger oder die aus­
zahlende Stelle auf Ersuchen und für Rechnung 
des Fürsorgeträgers die auf den gleichen Zeitraum 
entfallenden Nachzahlungen bis zur Höhe der 
gezahlten Fürsorgeunterstützung ein, als ob es 
sich um eine Geldleistung nach den Rechtsvor­
schriften des V ertragsstaa tes handeln würde, in 
dessen Gebiet der ersuchende Fürsorgeträger 
seinen Sitz hat. 

ABSCHNITT IV 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSS­
BESTIMMUNGEN 

Artikel 45 

(1) Dieses Abkommen berührt, unbeschadet 
des Artikels 50, nicht die vor seinem Inkraft­
treten erworbenen Ansprüche. 

(2) Dieses Abkommen begründct keinen An­
spruch auf Zahlung von Leistungen für die Zeit 
vor seinem Inkrafttreten. 

(3) Für die Feststellung' des Anspruches auf 
Leistungen nach diesem Abkommen werden auch 
Versicherungszeiten berücksichtigt, die nach den 
Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates vor 
Inkrafttreten des Abkommens zurückgelegt wor­
den sind. 

(4) Dieses Abkommen gilt unbeschadet des 
Absatzes 6 auch für die vor seinem Inkrafttreten 
eingetretenen Versicherungsfälle. 

(5) In den Fällen des Absatzes 4 gilt folgendes: 

a) Pensionen (Renten), die vor dem Inkraft­
treten dieses Abkommens festgestellt wor­
den sind, sind auf Antrag nach den Be­
stimmungen dieses Abkommens ab seinem 
Inkrafttreten neu festzustellen; sie können 
auch von Amts wegen neu festgestellt 
werden. 

b) Pensionen (Renten), auf die bei rechtzeitiger 
Antragstellung bereits nach den bisherigen 
Rechtsvorschriften Anspruch bestanden 
hätte, sind auf Antrag nach den Bestim­
mungen dieses Abkommens festzustellen, 
wobei für den Beginn der Leistung die 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften gelten. 

c) Pensionen (Renten), auf die erst unter 
Berüsckichtigung dieses Abkommens An­
spruch besteht, sind auf Antrag des Be­
rechtigten vom Inkrafttreten dieses Ab-

La instituci6n ultimamente citada transferira 
este importe a la instituci6n que formu16 la peti­
ci6n. 

(3) Si una de las Partes Contratantes hubien 
concedido una asistencia social a un titular en un 
tiempo durante el cual este ten{a derecho a recibir 
prestaciones econ6micas, la instituci6n deudora 0 
el organismo pagador descontad., a petici6n y 
por cuenta deI organismo asistencial, el importe 
de las cantidades devengadas correspondientes al 
mismo perfodo de tiempo, hasta alcanzar el im­
porte total de la asistencia social abonada, corno 
si se trat ara de una prestaci6n econ6mica segun 
las disposiciones legales de la Parte Contratante 
en cuyo territorio tenga su domicilio legal el 
organismo asistencial que formu16 la petici6n. 

TITULO IV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Ardculo 45 

(1) Sin perjuicio de 10 dispuesto en el ardculo 
50, el presente Convenio no afectara a los dere­
chos adquiridos antes de su entrada en vigor. 

(2) EI presente Convenio no confiere derecho 
alguno al pago de prestaciones por un pedodo 
anterior a la fecha de su entrada en vigor. 

(3) Todo pedodo de seguro cumplidoen vii'tud 
de las disposiciones legales de una de las Partes 
Contratantes antes de la fecha de entrada en 
virgor deI presente Convenio, sera tornado tam­
bien en consideraci6n para la determinaci6n deI 
der echo a prestaciones que se reconozcan con­
forme a las disposiciones deI presente Convenio. 

(4) A reserva de 16 dispuesto en el parrafo 6, 
este Convenio se aplicara tambien a los hechos 
producidos antes de su entrada en vigor. 

(5) En los casos a que se refiere el parrafo 4 
seran aplicables las siguientes normas: 

a) De acuerdo con las disposiciones dei prc­
sente Convenio, y a partir de su entrada en 
vigor, las pensiones (rentas) determinadas 
con anterioridad seran establecidas a instan­
cia de parte e igualmente podran ser fijadas 
de oficio. 

b) Las pensiones (rentas) que hubieran sido 
reconocidas por las solicitudes presentada~ 
a su debido tiempo conforme a las disposi­
ciones legales vigentes hasta ahora, se fijaran 
previa petici6n de acuerdo con las dispos~­
ciones deI presente Convenio, aplicandose 
para el comienzo de la prestaci6nlas dis­
posiciones legales internas. 

c) Las pensiones que hayan de concederse en 
aplicaci6n del presente Convenio se fijaran 
previa solicitud deI interesado a partir dd 
momento de su entrada en vigor, siempfe 
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kommens an festzustellen, sofern der An­
trag innerhalb eines Jahres nach dem 
Inkrafttreten dieses Abkommens gestellt 
wird, sonst von dem nach den innerstaat­
lichen Rechtsvorschriften bestimmten Tag 
an. 

(6) Auf Pensionen (Renten), die vor dem 
Inkrafttreten dieses Abkommens beantragt wur­
den, findet das im Artikel 50 bezeichnete Ab­
kommen bis zum Inkrafttreten dieses Abkom~ 
mens Anwendung. 

Artikel 46 

Das vorliegende Abkommen bedarf der Rati­
fikation. Die Ratifikationsurkunden werden so 
bald wie möglich in Wien ausgetauscht. 

Artikel 47 

Das Abkommen tritt am ersten Tage des 
zweiten Monats nach Ablauf des Monats in 
Kraft, in dem die Ratifikationsurkunden ausge­
tauscht werden. 

Artikel 48 

Das Abkommen wird auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen. Jeder Vertragsstaat kann es unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zum 
Ende eines jeden Kalenderjahres kündigen. 

Artikel 49 

(1) Im Falle des Außerkrafttretens dieses Ab­
kommens bleiben alle in Anwendung seiner 
Bestimmungen erworbenen Leistungsansprüche 
aufrecht. 

(2) Die Anwartschaften aus den Zeiten, die 
vor dem Außerkrafttreten zurückgelegt worden 
sind, werden durch das Außerkrafttreten nicht 
berührt; ihre Wahrung für den späteren Zeit­
raum wird durch Vereinbarung oder mangels 
einer solchen Vereinbarung durch die für den 
beteiligten Versicherungsträger geltenden Rechts­
vorschriften bestimmt. 

Artikel 50 

Mit Inkrafttreten dieses Abkommens tritt das 
Abkommen zwischen der Republik österreich 
und dem Spanischen Staat über Soziale Sicherheit 
vom 15. Juli 1964 samt Schlußprotokoll und 
Zusatzprotokoll außer Kraft. 

que tal solieitud sea presentada dentro det 
plazo de un afio a partir de la entrada eIl 
vigor. En easo eontrario se eonsederan desde 
la feeha fijada por las dü;posieiones legales 
internas. 

(6) Hasta la entrada en vigor deI presente Con­
venio, para las pensiones que hayan sido solici­
tadas eon anterioridad se aplieara e!, Convenio 
eitado en el ardeulo 50. 

Artfculo 46 

EI presente Convenio sera ratifieado, y los 
Instrumentos de Ratifieaei6n seran eanjeados en 
Viena 10 antes posible. 

Articulo 47 

EI presente Convenio entrara en vigor el dia 
primero del segundo mes siguiente a aqueI en cl 
eurso de! eual los Instrurnentos de Ratifieaei6n 
hayan sido eanjeados. 

Artfculo 48 

La vigencia de este· Convenio es indefinida. Sin 
embargo, cada Parte Contratante podra denun­
ciarlo al final de eada ano natural notifidndolo 
eon un mes de anticipaei6n. 

Articulo 49 

(1) En easo de expiraei6n de! presente Conve­
nio se mantendran todos los dereehos adquiridos 
a su amparo. 

(2) LoS' derechos en eurso de adquisiei6n rela­
tivos a los pedodos cumplidos eon anterioridad a 
la feeha en que haya tenido efeeto la expiraei6n 
no seran afeetados por este heeho, su eonserva­
ci6n sera determinada de eomun aeuerdo para cl 
pedodo posterior, 0, a faha de tal aeuerdo, por 
las disposiciones legales de la instituei6n afeetada. 

Artfculo 50 

En la fecha de entrada en vigor deI presente 
Convenio queda derogado el Convenioentre el 
Estado Espafiol y la Republiea deAustria de 15 de 
julio de 1964, asf corno sus Protoeolos Final y 
Adicional. 

ZU URKUND DESSEN haben die oben ge- En fe de 10 cual, los Plenipoteneiarios arriba 
nannten Bevollmächtigten dieses Abkommen mencionados firman el presente Convenio. 
unterzeichnet. 
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GESCHEHEN zu Madrid am 23. Oktober 
1969, in vier Urschriften, je zwei in deutscher 
und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist. 

Für die Republik österreich: 

Dr. Roeller m. p. 

Für den Spanischen Staat: 

Fernando Maria Castiella y Maiz m. p. 

SCHLUSSPROTOKOLL ZUM ABKOM­
MEN ZWISCHEN DER REPUBLIK 
öSTERREICH UND DEM SPANISCHEN 
STAAT ÜBER SOZIALE SICHERHEIT 

Bei Unterzeichnung des heute zwischen der 
Republik österreich und dem Spanischen Staat 
abgeschlossenen Abkommens über Soziale Sicher­
heit geben die Bevollmächtigten der beiden Ver­
tragsstaaten die übereinstimmende Erklärung ab, 
daß über folgendes Einverständnis besteht: 

1. Zu Artikel 2 des Abkommens: 
a) Bei Anwendung der in Absatz 1 Ziffer 1 

Buchstabe a bezeichneten Rechtsvorschrif­
ten in bezug auf die Krankenversicherung 
der ,öffentlich Bediensteten steht für die 
Versicherungspflicht der Wohnort in 
Spanien dem Wohnort in österreich gleich. 

b) Absatz 4 gilt nicht für Versicherungslast­
regelungen. 

2. Zu Artikel 3 des Abkommens: 
Als österreichische Staatsangehörige im Sinne 

des Abkommens gelten auch Personen, die sich 
am 11. Juli 1953, am 1. Jänner 1961 oder am 
27. November 1961 im Gebiet der Republik 
österreich nicht nur vorübergehend aufgehalten 
haben und an dem in Betracht kommenden Tag 
als Volksdeutsche (Personen deutscher Sprach­
zugehörigkeit, die staatenlos sind oder deren 
Staatsangehörigkeit ungeklärt ist) anzusehen ge-
wesen sind. ' 

3. Zu Artikel 4 des Abkommens: 
a) Versicherungslastregelungen in zwischen­

staatlichen Verträgen der Vertragsstaaten 
mit anderen Staaten bleiben unberührt. 

b) Die Gleichstellung der spanischen Staats­
angehörigen mit den österreichischen 
Staatsangehörigen nach Absatz l' bezieht 
sich nicht auf die Erfüllung der persön­
lichen Voraussetzungen nach den österrei­
chischen Rechtsvorschriften, soweit es sich 
handelt: 

Hecho en Madrid el 23 de octubre de1969 en 
cuatro ejemplares, dos en lengua espanola y dos 
en lengua alemana, haciendo igualmente fe los 
dos textos. 

Por el Estado Espanol: ' 

Fernando Maria Castiella y Maiz m. p. 

Por la Republica de Austria: 

Dr. Hoeller m. p. 

PROTOCOLO FINAL DEL CONVENIO 
SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL 
ESTADO ESPA~OL Y LA REPUBLICA 

DE AUSTRIA. 

Con motivo de la firma deI Convenio sobre 
Seguridad Social concertado hoy entre el Estado 
espanol y la Republica de Austria, los Plenipoten­
ciarios de ambas Partes Contratantes han acor­
dado las decIaraciones siguientes: 

1. Con respecto al artfcu10 2, deI Convenio: 
a) Al aplicarse las disposiciones legales senala­

das en el parrafo 1, n° 1, letra a), con re­
specto al Seguro de Enfermedad de los 
empleados publicos, 1a res'idericia habitual 
en Espana quedara asimilada a la residencia 
habitual en Austria a efectos de la obliga­
toriedad deI seguro. 

b) EI parrafo 4, no se aplicara a las normas 
que se refieran a la aceptaci6n de pedodos 
de seguro. 

2. Con respecto al ardculo 3 deI Convenio: 
Se consideraran tambien, subditos austriacos, 

en el sentido a que se refiere el Convenio, las per­
sonas que ell1 de julio de1953"ell°de enero ie 
1961,0 el 27 de noviembre de 1961, estuvieran en 
el territorio de la Republica de Austria no sola­
mente de manera provision al y que en estas 
fechas debedan ser considerados corno "Volks­
deutsche", (personas de habla alemana, que sean 
apatridas y cuya nacionalidad no, este determi­
nada). 

3: Cön respecto al artfculo 4 de1.Convenio: 
a) No se aplicaran las notmas quese refiera\\ 

a la aceptaci6n de pedodos de seguros con­
tenidas en Convenios interestata1es celebra­
dos por las Partes Contratantes "con UD 

tercer Estado.' , 
b) La equiparaci6n, de subditos espanoles con 

sub ditos austriatos, segun elparrafo 1, no 
se re fiere al cumplimiento de los requisitos 
personales establecidos' en las disposiciones 
legales austdacas, siempre que se trate: 
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aa) in der Pensions(Renten)versicherung 
um die Berüd:sichtigung von Beitrags­
zeiten, die nach dem 12. März 1938 
und vor dem 10. April 1945 in einer 
Rentenversimerung des ehemaligen 
Deutsmen Reimes auf Grund der Ver­
simerungspflicht beziehungsweise der 
Versicherungsberemtigung mit dem 
Besmäftigungsort beziehungsweise 
Wohnort außerhalb des Gebietes 
österreims zurüd:gelegt worden sind; 

bb) in der Unfallversicherung um die 
übernahme der Entsmädigungspflicht 
aus Arbeitsunfällen (Berufskrankhei­
ten), die in dem in Buchstabe aa be­
zeichneten Zeitraum in der Unfallver­
simerung des ehemaligen Deutschen 
Reimes außerhalb des Gebietes öster­
reims eingetreten sind. 

c) In der österreimismen Pensions(Renten)­
versimerung gelten für spanisme Staats­
angehörige im Sinne des Abkommens die 
nachstehenden Zeiten unbeschadet der son­
stigen Voraussetzungen als gleichgestellte 
Zeiten: 

aa) Hinsimtlim des ersten Weltkrieges 
Kriegsdienstzeiten. in der österrei­
mism-ungarischen Armee oder in der 
Armee eines verbündeten Staates sowie 
diesen gleichgehaltene Zeiten der 
Kriegsgefangenschaft (Zivilinternie­
rung) und Heimkehr aus ihr; 

bb) hinsimtlim des zweiten Weltkrieges 
Kriegsdienstzeiten in den Streitkräften 
des ehemaligen Deutschen Reiches und 
der verbündeten Staaten, Zeiten der 
Wehr- oder Arbeitsdienstpflimt sowie 
diesen gleimgehaltene Zeiten des Not­
oder Luftschutzdienstes, der Kriegs­
gefangensmaft (Zivilinternierung) und 
der Heimkehr aus ihr. 

Hiedurm werden die' österreimismen 
,Rechtsvorsmriften über Begünstigungen für 
Geschädigte aUs politischen oder religiösen 
Gründen oder aus Gründen der Abstam­
mung nicht berührt. 

d) Hängt die Anrechnung von Schulzeiten von 
einer nachfolgenden Kriegsdienstzeit oder 
gleichgehaltenen Zeit ab, so sind nur die 
in Buchstabe c angeführten Zeiten heran­
zuziehen. 

e) Die Vorsmriften des österreichischen 
Bundesgesetzes vom 22. November '1961 
über Leistungsansprüme und Anwartschaf­
ten in der Pensions(Renten)versicherung 

aa) En el Seguro de Pensiones (Rentas), 
para tomar en consideraci6n los pedo­
dos de cotizaci6n cumplidos despues 
del12 de marzo de 1938 y antes del 10 
de abril de 1945 en un seguro de rentas 
del antiguo Reich aleman porseguro 
obligatorio dimanante del lugar de 
trabajo 0 por derecho al seguro dima­
nante de la residencia fuera deI terri­
torio de Austria. 

bb) En el Seguro de Accidentes, de hacerse 
cargo de la indemnizaci6n obligatoria 
derivada de accidentes de trabajo (en­
fermedadas profesionales) que se hayan 
producido en cl intervalo de tiempo 
mencionado en la letra aa), al amparo 
del Seguro de Accidentes del ultimo 
Reich aleman, fuera del territorio de 
Austria. 

c) En el Seguro de Pensiones austriaco (rentas) 
para los subditos espaiioles, en el sentido a 
que se refiere el Convenio, independiente­
mente de los otros requisitos, se aplicaran 
corno perfodos equivalentes los siguientes: 

aa) Respecto a la primera guerra mundial, 
los perfodos de servicio de guerra pre­
stados en el Ejthcito austro-hungaro ° 
en el Ejercito de uno de sus aliados, ast 
corno los perfodos a eIlos asimilados deI 

. cautiverio (internamiento civil) y re­
greso del mismo. 

bb) Respecto a la segunda guerra mundial, 
los perfodos de servicio de guerra pre­
stados en las fuerzas deI ultimo Reich 
aleman y de sus aliados, los perfodos de 
servicio obligatorio de defensa 0 de 
trabajo, ast corno los pedodos a ellos 
asimilados de servicios de emergencia 0 

de defensa antiaerea, de cautiverio 
(internamiento civil) y de regreso deI 
mlsmo. 

Lo establecido en este apartado no afecta a 
las disposiciones legales austriacas sobre 
privilegios concedidos a los perjudicados 
por motivos poHticos, religiosos 0 raciales. 

d) Cuando el c6mputo de pedodos escolares 
dependa de un perfodo de servicio de guern, 
posterior 0 de un perfodo asimilado al 
mismo, s610 se tendran en cuenta los perfo­
dos indicados en la letra c). 

e) No se aplicaran a los sub ditos espaiioles las 
disposiciones de la Ley Federal de 22 de 
Noviembre de 1961, sobre el derecho a 
prestaciones 0 derechos en curso de adquisi-
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und Unfallversicherung auf Grund von 
Beschäftigungen im Ausland finden auf 
spanische Staatsangehörige keine Anwen­
dung. 

f) Die Vorschriften des österreich ischen 
Bundesgesetzes vom 21. Mai 1969 über 
die Gewährung einer Ausgleichszahlung zur 
Familienbeihilfe finden auf spanische Staats­
angehörige keine Anwendung. 

4. Zu ArtikelS des Abkommens: 
Die Ausgleichszulage nach den österreichischen 

Rechtsvorschriften wird zu Pensionen aus der 
österreichischen Pensionsversicherung nur ge­
währt, solange sich der Pensionsberechtigte 1m 
Gebiet österreichs aufhält. 

5. Zu Artikel 6 Absatz 2 des Abkommens: 

Für die Entstehung eines Pensionsanspruches 
aus der österreichischen Pensionsversicherung der 
in der gewerblichen Wirtschaft selbständig 
Erwerbstätigen steht dem Erlöschen der Gewerbe­
berechtigung beziehungsweise des Gesellschafts­
verhältnisses in österreich die Einstellung der 
entsprechenden selbständigen Erwerbstätigkeit in 
Spanien gleich. 

6. Zu Artikel 7 des Abkommens: 
Dienstnehmer eines im Gebiet Spaniens regi­

strierten Betriebes gelten auch dann als in öster­
reich beschäftigt, wenn sie die nach den öster­
reichischen Rechtsvorschriften erforderliche 
Wohnsitzvoraussetzung nicht erfüllen. 

7. Zu den Artikeln 8 und 10 des Abkommens: 

Bei Anwendung der Bestimmungen des Arti­
kels 8 Buchstabe a und des Artikels 10 hat die 
zuständige Behörde in österreich auf die Art 
und die Umstände der Beschäftigung Bedacht 
zu nehmen. 

8. Zu Artikel 9 des Abkommens: 
a) Die Bestimmung des Absatzes 1 gilt für 

den österreichischen Handelsdelegierten 
und für die ihm von der Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft zugeteilten 
fachlichen Mitarbeiter sowie für die Ver­
.treter der genannten Kammer für Fragen 
der Arbeiteranwerbung entsprechend. 

b) Die im Absatz 2 festgesetzte Frist beginnt 
für Personen, die am Tag des Inkraft­
tretens des Abkommens beschäftigt sind, 
mit diesem Tag. 

9. Zu Artikel 13 des Abkommens: 
a) Die Bestimmung des Absatzes 1 gilt in 

österreich in bezug auf die ambulante Be-

ci6n en el Seguro de Pension es (Rentis) y 
en el Seguro de Accidentes en virtud de 
empleos en el extranjero. 

f) No se aplicad.n a los subditos espanoles 
las disposiciones de Ia' Ley Federal 
austriaca de 21 de mayo de 1969 sobre la 
concesi6n de un pago compensador al sub­
sidio familiar. 

4. Con respecto al ardculo 5 deI Convenio: 
EI plus de compensaci6n (Ausgleichszulage) 

previsto por las disposiciones legales austriacas 
se anadid a las pensiones concedidas' por el 
Seguro austriaco de Pensiones solamentes mien­
tras el titular de la pensi6n se encuentre en .. , 
terntono austnaco. 

5. Con respecto al ardculo 6 parrafo 2 deI 
Convenio: 

Para la apertura deI derecho a pension de los 
trabajadores aut6nomos (gewerbliche Wirtschaft) 
en el Seguro de Pensiones austriaco, queda 
equiparada la retirada de la licencia de activi­
dades 0 la disoluci6n de una sociedad en Austria, 
a la baja en Espana en la actividad autonoma 
correspondiente. 

6. Con respecto al ardculo 7 deI Convenio: 
Los trabajadores que se encuentren al servicio 

de una empresa registrada en Espana se con­
sideraran tambien empleados en Austria, aunque 
no cumplan el requisito sobre domicilio exigido 
por las disposiciones legales austriacas. 

7. Con respecto a los ardculos 8 y 10 deI 
Convenio: 

Para la aplicaci6n de la disposici6n contenida 
en el ardculo 8~ letra a) y en el ardculo 10, 
la Autoridad competente en Austria debera 
considerar la naturaleza y circunstancias deI 
empleo. 

8. Con respecto al ardculo 9 deI Convenio: 
a) La disposici6n deI parrafo 1 se aplicara, 

por analogia, al Delegado Comercial 
austriaco y a los colaboraclores tecnicos 
asignados al mismo por la Camara Federal 
de Economia Industrial, aSl corno a los 
representantes de la citada Camara en 
asuntos de contrataci6n 'de trabajadores. 

b) Para las personas que esten trabajando en 
la fecha de entrada en vigor del Conveenio, 
el plazo fijado en el parrafo 2 comenzara 
ese mismo dia. 

9. Con respecto al ardculo 13 deI Convenio: 
a) Lo dispuesto en el parrafo 1 se aplicara 

en Austria respecto al tratamiento 

6 
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handlung durm freiberuflim tätige Ärzte, 
Zahnärzte und Dentisten bis zu dem nam 
Bumstabe b festzustellenden Tag nur hin­
simtlim folgender Personen:' 

aa) 

bb) 

cc) 

dd) 

Personen, die sim in Ausübung ihrer 
Beschäftigung in österreich vorüber­
gehend aufhalten, sowie die sie be­
gleitenden Familienangehörigen ; 

Personen, die sich in österr~ich zum 
Besum ihrer dort wohnenden Familie 
vorübergehend aufhalten; 

die in österreim wohnenden Fammen­
angehörigen von Personen, die bei 
einem spanischen Versicherungsträger 
versimert sind; 

Personen, die sich aus anderen Grün­
den in österreich aufhalten, wenn 
ihnen eine ambulante Behandlung für 
Rechnung des für den Aufenthaltsort 
zuständigen Versicherungsträgers ge­
währt wurde. 

b) Der Tag, von dem an die Bestimmung des 
Absatzes 1 J uneingeschränkt gilt, wird von 
den zuständigen Behörden festgestellt. 

10. Zu Artikel 15 des Abkommens: 

Bei Anwendung des Absatzes 2 gilt hinsicht­
lich der Krankenversimerung der Pensionisten 
der Aufenthalt im Gebiet Spaniens als Aufent­
halt im Gebiet österreichs. 

11. Zu Artikel 17 des Abkommens: 

Der Ersatz der Aufwendungen nam Artikel 15 
Absatz 2 für Anspruchsberechtigte aus der öster­
reichischen Pensions- oder Unfallversicherung 
wird aus den beim Hauptverband der öster­
reichismen Sozialversicherungsträger einlangen­
den Beiträgen zur Krankenversicherung der 
Pensionisten geleistet. 

12. Zu Artikel 19 des Abkommens: 

Sonderversicherungen im Sinne des Absatzes 2 
sind 

in österreich 
die knappschaftlime Pensionsversicherung, 

in Spanien 
das Sondersystem für den Kohlenbergbau. 

13. Zu-Artikel 25 des Abkommens: 

Die österreichischen Rechtsvorschriften über 
-die Feststellung einer Gesamtrente wegen eines 
neuerlichen Arbeitsunfalles oder einer neuerlichen 
Berufskrankheit finden keine Anwendung. 

ambulatorio dispensado por medicos, 
odont610gos y protesicos dentales, que 
ejerzan libremente su profesi6n, hasta la 
fecha que see fije, segun 10 indicado en 
la letra b), tan s610 cuando se trate de 
las personas siguientes: ' 

- aa) 

bb) 

cc) 

dd) 

Personas que se encuentren tempora1-
mente en el territorio austriaco en el 
ejercicio de su trabajo, ast corno los 
familiares que lesacompanen. 

Personas que permanezcan en estancia 
temporal en el territorio austriaco 
para visitar a sus familiares residentes 
en dicho territorio. 

Los familiares -que residan en el 
territorio austriaco- de personas que 
esten inclutdas en la seguridad social 
espanola. 

Las personas que se encuentren tempo­
ralmente por otros motivos en el 
territorio austriaco, cuando se les 
conceda un tratamiento ambulatorio 
por cuenta de la Instituci6n com­
petente del lugar de estancia. 

b) La Autoridad competente austriaca fijara 
la fecha desde la que se ha de aplicar, sin 
restricciones, 10 dispuesto en el parrafo 1. 

10.Con respecto al ardculo 15 del Convenio: 

En relaci6n con el parrafo 2, por 10 que se 
refiere al Seguro de Enfermedad de pensionistas, 
la estancia temporal en territorio espanol sera 
considerada corno estancia temporal en territorio 
austrtaco. 

11. Con respecto al ardculo 17 deI Convenio: 

EI reembolso de guastos, segun el ardculo 15, 
parrafo 2 para titulares de una pensi6n 0 de una 
renta del Seguro de Pensiones austdaco 0 deI 
Seguro de Accidentes austdaco, se efectuara con 
cargo a las cuotas deI Seguro de Enfermedad de 
pension;stas percibidas por la Federaci6n Central 
de Instituciones austdacas del seguro social. 

12. Con respecto al ardculo 19 del Convenio: 

A los efectos de la aplicaci6n del parrafo 2, 
se consideraran corno regtmenes especiales: 

En Espana: EI Regimen especial de la Minerta 
del Carb6n 

En Austria: el Seguro de Pensiones de los 
Mineros. 

13. Con respecto al ardculo 25 del Convenio: 

No se aplicaran las disposiciones legales 
austdacas restrictivas referentes a una renta total 
par causa de un nuevo accidente de trabajo 0 de 
una nueva enfermedad profesional. 
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14. Zu Artikel 33 des Abkommens: 

Ein Anspruch auf die österreichische Familien­
beihilfe besteht nur, wenn oie Beschäftigung in 
österreich ununterbrochen mindestens emen 
vollen Kalendermonat dauert. 

15. Zu Artikel 45 des Abkommens: 

a) Die Unterstellung eines selbständig Er­
werbstätigen österreichischer Staatsange­
hörigkeit unter einen Gegenseitigkeits­
verein für selbständig Erwerbstätige, die 
vor dem Inkrafttreten des Abkommens 
durchgeführt wurde, gilt als rechtswirksam. 

b) Wurde ein selbständig Erwerbstätiger öster­
reichischer Staatsangehörigkeit wegen dieser 
Staatsangehörigkeit aus einem Gegenseitig­
keitsverein ausgeschieden, oder seine Auf­
nahme abgelehnt, so wird seine Unter­
stellung unter einen Gegenseitigkeitsverein 
für selbständig Erwerbstätige rückwirkend 
für rechtswirksam erklärt, wenn innerhalb 
der in Buchstabe d vorgesehenen Frist ein 
entsprechender Antrag gestellt wird. 

c) Die in den Fällen des Buchstaben b erstat­
teten Beiträge sind zusammen mit den Bei­
trägen für die Zeit zwischen dem Aus­
scheiden beziehungsweise <ler Ablehnung 
und dem Inkrafttreten des Abkommens zu 
zahlen; diese Beiträge gelten als wirksam 
entrichtet, 

d) Der Antrag nach Buchstabe b ist innerhalb 
von drei Monaten ab Kundmachung des 
Abkommens zu stellen. 

Dieses Schluß protokoll ist Bestandteil des Ab­
kommens zwischen der Republik österreich und 
dem Spanischen Staat über Soziale Sicherheit. Es 
tritt an demselben Tag in Kraft wie das Abkom­
men und bleibt ebensolange wie dieses in Kraft. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll­
mächtigten dieses .Schlußprotokoll unterzeichnet 
und mit Siegeln versehen. 

GESCHEHENizuMadrid am 23. Oktober 1969, 
in vier Urschriften, je zwei in deutscher und 
spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleicher­
maßen verbindlich ist. 

Für die Republik österreich: 

Dr. Hoeller m. p. 

Für den Spanischen Staat: 

Fernando Maria CastieUa y Maiz m. p. 

14. Con respecto al ardculo 33 deI Convenio: 

EI derecho a los subsidios familiares 
austdacos se producid. tan s610 cuando el 
trabajo que se realice en Austria tenga una 
duraci6n minima de un mes civil completo. 

15. Con respecto al ardculo 45 del Convenio: 

a) La afiliaci6n de los trabajadores aut6nomos 
austriacos a una Mutualidad Laboral de 
Trabajadores Aut6nomos, efectuada con 
anterioridad a la entrada en vigor deI Con­
venio, se considerad. valida a todos los 
efectos. 

b) Tambien se considerad. valida con efectos 
retroactivos la que haya sido anulada 0 

rechazada de oficio por causa de su nacio­
nalidad, cuando medie solicitud del inte­
resado presentada dentro deI plazo previsto 
en el parrafo d) de este Protocolo. 

c) En el supuesto de que, corno consecuencia 
de la baja 0 anulaci6n de oficio a que se 
refiere la letra b) se haya producido 
devoluci6n de cuotas, se considerara igual­
mente valida la afiliaci6n, ingresando 
dichas cuotas con las correspondientes :il 
periodo comprendido entre la fecha en que 
dej6 de cotizar a la Mutualidad y la 
reincorporaci6n a la misnia. 

d) La solicitud a que se refiere eLparrafo b) 
debera efectuarla el interesado en un plazo 
maximo de tres meses, contados a partir 
de la fecha de publicaci6n deI Convenio. 

EI presente Protocolo Final es parte integrante 
del Convenio sobre Seguridad Social, concertado 
entre el Estado Espanol y la Republica de 
Austria. Entrad en vigor el mismo dia que el 
Convenio y tendra la misma vigencia que este. 

En fe de 10 cual, los Plenipotenciarios sus­
criben el presente Protocolo y estampan sus 
respectivos sellos. 

Hecho en Madrid, el 23 de octubre de 1969 en 
cuatro ejemplares, dos en espanol y dos en 
aleman, haciendo fe igualmente ambos textos. 

Por el Estado Espanol: 

Fernando Maria Castiella y Maiz m. p. 

Por la 'Republica de Austria: 

Dr. Hoeller m. p. 
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Erläuternde Bemerkungen 

I. Werdegang des Abkommens 

Auf Grund von im Jahr 1963 und 1964 ge­
führten Verhandlungen zwischen einer öster­
reichischen und einer spanischen Delegation 
wurde am 15. Juli 1964 ein Abkommen zwischen 
der Republik Österreich und dem spanischen 
Staat unterzeichnet, welches am 1. Feber 1966 
in Kraft getreten ist. 

Wie die spanische Seite bereits im Jahre 1966 
mitgeteilt hat, ist dieses Abkommen zuf6lge von 
grundlegenden Rechtsänderungen auf spanischer 
Seite unanwendbar geworden. In der Zeit vom 
18. bis 21. November 1968 fanden daher in 
Wien Besprechungen zwischen österreichischen 
und spanischen Experten statt, bei denen die 
spanischen Rechtsänderungen und der· Umfang 
der hiedurch notwendig gewordenen Revision 
des Abkommens festgestellt werden konnten. Die 
vom 18. bis 24. März 1969 in Madrid durch­
geführten Regierungsverhandlungen wurden mit 
der Paraphierung eines revidierten Abkommens­
textes samt Schlußprotokoll abgeschlossen. Die 
Verhandlungen in Wien vom 28. bis 30. Mai 
1969 wurden mit der Fertigstellung unter­
zeichnungsreifer Texte in deutscher und spani­
scher Sprache abgeschlossen, die am 23. Oktober 
1969 in Madrid unterzeichnet wurden. 

Das allgemeine System wurde mit dem bis­
herigen Sondersystem der nach Berufsgruppen 
gegliederten Gegenseitigkeitsvereine (Mutualida­
des Laborales) vereinigt. Die Mutualidades 
Laborales blieben jedoch als Träger der Pensions­
versicherung und der Unfallversicherung im 
Rahmen des allgemeinen Systems bestehen. 

Die im Rahmen des allgemeinen Systems vor­
genommenen Knderungen betreffen vor allem 
die Form und die Systematisierung der Leistun­
gen, die Erhöhung der Beiträge, Umfang und 
Form der Zuerkennung der Leistungen und im 
allgemeinen eine Erweiterung des Kreises der 
Begünstigten. 

Hervorzuheben wäre auch noch die Einführung 
gewisser Mindestleistungen. Im besonderen wäre 
noch zu erwähnen, daß bei Unfällen und Krank­
heiten, und zwar sowohl bei Berufs- als auch 
bei anderen Krankheiten, die eine vorüber­
gehende Arbeitsunfähigkeit zur Folge haben, 
nunmehr bis zu zwei Jahren (früher lediglid1 
bis zu 39 Wochen) Entschädigungen gezahlt wer­
den, nach deren Ablauf der Versicherte den 
Status der Invalidität erreichen kann. Die Invali­
dität kann nach den neuen Bestimmungen eine 
dauernde oder eine vorläufige sein, wobei die 
Bestimmungen im Falle der dauernden Invalidi-

11. Das Abkommen samt Schlußprotokoll 
allgemeinen 

tät hinsichtlich der Zuerkennung einer Pension 
im nunmehr wesentlich günstiger gefaßt sind als 

früher. 

Die Knderungen gegenüber dem bisherigen 
Abkommen beruhen größtenteils auf den im 
spanischen System eingetretenen Rechtsänderun­
gen. Bei den notwendig gewordenen Knderungen 
wurde vor allem auch auf die in jüngster Zeit 
von Österreich abgeschlossenen Abkommen über 
Soziale Sicherheit, insbesondere auf das neue 
Abkommen mit der Bundesrepublik Deutschland, 
das Abkommen mit der Schweizerischen Eid­
genossenschaft sowie auf das Abkommen mit 
dem Fürstentum Liechtenstein Bedacht genom­
men. 

Die wesentlichsten auf spanischer Seite einge­
tretenen Rechtsänderungen, die eine Revision 
erforderlich machten, sind folgende: 

Eine nicht auf Rechtsänderungen beruhende 
wesentliche Erweiterung des sachlichen Geltungs­
bereiches des neuen Abkommens ergibt sich durch 
die Einbeziehung der selbständig Erwerbstätigen 
in Spanien und durch Einbeziehung des Gewerb­
lichen Selbständigen -Pensionsversicherungsgeset­
zes, des Landwirtschaftlichen Zuschußrentenver­
sicherungsgesetzes sowie des Beamten-Kranken­
und Unfallversicherungsgesetzes auf österreichi­
scher Seite. 

Das Abkommen gliedert sich in 4 Abschnitte: 
Abschnitt I (Art. 1 bis 10) enthält die allge­

meinen Bestimmungen über den sachlichen und 
persönlichen Geltungsbereidl des Abkommens, 
die Gleichstellung der Staatsangehörigen der 
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beiden Vertragsstaaten sowie die Gleichstellung 
des Aufenthaltes in dem einen Vertragsstaat mit 
dem Aufenthalt im anderen Vertragsstaat bezüg­
lich der Gewährung von Leistungen. Ferner sehen 
die allgemeinen Bestimmungen den Territoriali­
tätsgrundsatz für die anzuwendenden Rechtsvor­
schriften und Ausnahmen von diesem Grundsatz 
sowie eine Gleichstellung rechtlich relevanter Tat-
bestände in beiden Vertragsstaaten vor. . 

Abschnitt 11 enthält die Bestimmungen über 
Leistungen bei Krankheit (Kapitel 1, Art. 11 bis 
18), die Bestimmungen über Leistungen bei 
Alter, Invalidität und an Hinterbliebene (Kapi­
tel 2, Art. 19 bis 24), die Bestimmungen über 
Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufskrank­
heiten (Kapitel 3, Art. 25 bis 27), die Bestim­
mungen über Leistungen bei Arbeitslosigkeit 
(Kapitel 4, Art. 28 bis 31) und die Bestim­
mungen über die Familienbeihilfe (Kapitel 5, 
Art. 32 bis 34). 

Besonders hervorzuheben gegenüber dem Ab­
kommen vom 15. Juli 1964 wäre einerseits im 
Bereich der Krankenversicherung die von Spanien 
unilateral zugestandene Betreuung österreichi­
scher Urlauber, andererseits die Einbeziehung der 
Bestimmungen über die Familienbeihilfen, die 
bisher in einem Zusatzprotokoll enthalten waren, 
in das Abkommen selbst. Hinsichtlich der Be­
stimmungen über die Pensionsversicherung ent­
spricht das Abkommen im wesentlichen den von 
Österreich zuletzt abgeschlossenen Abkommen 
mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 
dem Fürstentum Liechtenstein. Im Bereiche der 

. Arbeitslosenversicherung ist gegenüber dem bis­
herigen Abkommen keine Änderung eingetreten. 

Abschnitt III (Art. 35 bis 44) enthält ver­
schiedene Bestimmungen, und zwar insbesondere 
über die Amts- und Rechtshilfe sowie über die 
Durchführung und Auslegung des Abkommens. 

Abschnitt IV (Art. 45 bis 50) enthält die 
übergangs- und Schlußbestimmungen, insbeson­
dere über die Abgrenzung des vorliegenden Ab­
kommens gegenüber dem Abkommen vom 
15. Juli 1964, über das Inkrafttreten und die 
Geltungsdauer des vorliegenden Abkommens 
sowie über das Außerkrafttreten des Abkom­
mens vom 15. Juli 1964. 

Das Schlußprotokoll, das einen integrierenden 
Bestandteil des Abkommens bildet, enthält im 
wesentlichen Bestimmungen, nach denen der An­
wendungsbereich einzelner Rechtsvorschriften der 
beiden Vertragsstaaten bzw. der Anwendungs­
bereich des Abkommens für bestimmte Fälle er­
weitert bzw. eingeschränkt wird sowie Bestim­
mungen, die zur Anwendung der österreich i­
schen bzw. der spanischen Rechtsvorschriften in 
Durchführung des Abkommens erforderlich sind. 

111. Die einzelnen Bestimmungen des Abkommens 
und des Schluß protokolls 

Im Hinblick darauf, daß das vorliegende Ab­
kommen in seinen wesentlichen Grundsätzen, wie 
Leistungsexport, Zusammenrechnung der in 
beiden Vertragsstaaten erworbenen Versiche­
rungszeiten und Berechnung von Teilleistungen 
nach dem pro-rata-temporis-System, gegenüber 
dem Abkommen vom 15. Juli 1964 keine Ände­
rungen aufweist, beschränkt sich die folgende 
Darstellung auf die Erläuterung jener Bestim­
mungen, die neu aufgenommen oder abgeändert 
wurden. Hinsichtlich der unverändert gebliebenen 
Bestimmungen wird auf die Erläuternden Be­
merkungen zu dem Abkommen vom 15. Juli 
1964 verwiesen. 

Zu Art. 1: 

Dieser Artikel enthält die Begriffsbestimmun­
gen. Neu aufgenommen wurden über Wunsch 
der spanischen Seite die Begriffsbestimmungen 
für "Wohnort" und "Aufenthalt" (Ziffer 6 und 7) 
sowie für "Versicherungsträger des Wohnortes" 
und "Versicherungsträger des Aufenthaltsortes" 
(Ziffer 10 und 11). 

Die Familienbeihilfen, die früher in einem 
Zusatzprotokoll geregelt waren, werden nun in 
das Abkommen selbst aufgenommen. Die Ein­
führung einer entsprechenden Begriffsbestim­
mung (Ziffer 18) war daher erforderlich. Gering­
fügige Änderungen waren auch in den bisherigen 
Z. 2 (Gebiet) und Z. 5 (Zuständige Behörde) not­
wendig. 

Zu Art. 2 und zu Ziffer 1 des Schlußprotokolls: 

Zu Abs. 1: 

Die Neufassung .des sachlichen Geltungs­
bereiches erfolgte auf spanischer Seite mit Rücke.. 
sicht auf die dort eingetretenen Rechtsänderun~ 
gen, auf österreichischer Seite mit Rücksicht auf 
die Einbeziehung der Pensions(Renten)versiche­
rung der im Gewerbe und in der Landwirtschaft 
selbständig Erwerbstätigen sowie der Kranken­
und Unfallversicherung der Bundesangestellten. 

Zu Abs. 3: 

Zum Unterschied von der bisherigen Regelung, 
wonach sich das Abkommen auch auf Rechtsvor­
schriften über ein neues System oder einen neuen 
Zweig der Sozialversicherung bezogen hat, sofern 
die Vertragsstaaten dies vereinbart haben, bzw. 
auf Rechtsvorschriften, die das bestehende Recht 
auf neue Personengruppen ausdehnen, sofern der 
andere Vertragsstaat dagegen binnen bestimmter 
Frist keinen Einspruch erhoben hat, soll sich das 
vorliegende Abkommen entsprechend den ana~ 
logen Regelungen mit der Bundesrepublik 
Deutschland, mit der Schweizerischen Eidgenos­
senschaft und mit dem Fürstentum Liechtenstein 
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auf Rechtsvorschriften über ein neues System blick auf die im Art. 9 des vorliegenden Ab­
oder einen neuen Zweig der Sozialen Sicherheit kommens enthaltene positiv-rechtliche Regelung 
nicht beziehen. für die Angehörigen von diplomatischen und 

Zu Abs. 4: 

Während sich das Abkommen vom 15. Juli 
1964 auch auf Rechtsvorschriften, die sich aus 
zwischenstaatlichen Abkommen im Bereiche der 
Sozialen Sicherheit ergeben, bezogen hat, sofern 
beide Vertragsstaaten dies vereinbart haben, 
werden nunmehr Rechtsvorschriften, die sich aus 
zwischenstaatlichen Verträgen mit dritten Staaten 
oder aus überstaatlichem Recht ergeben oder zu 
deren Ausführung dienen, expressis ver bis aus­
geschlossen. 

Zu Ziffer 1 ades Schlußprotokolls: 

Gemäß § 1 Abs. 1 Z. 7 und 12 des Beamten­
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes sind 
Personen, die einen Ruhe- oder Versorgungs­
bezug, eine laufende Zuwendung, einen über­
gangsbeitrag, ein Versorgungsgeld oder einen 
Unterhaltsbezug bzw. einen außerordentlichen 
Versorgungsgenuß erhalten, in der Krankenver­
sicherung nur pflichtversichert, solange sie ihren 
ordentlichen Wohnsitz im Inland haben. Um 
dieser Personengruppe den Krankenversiche­
rungsschutz auch bei Wohnsitz in Spanien zu 
sichern, mußte die Gleichstellung des Wohnsitzes 
in Spanien mit dem Wohnsitz in Österreich 
normiert werden. 

Zu Ziffer 1 b des Schlußprotokolls: 

Diese Bestimmung enthält im Hinblick auf 
die geänderte Bestimmung des Art. 2 Abs. 4 
eine unilateral für Osterreich geltende Norm, 
wonach Versicherungslastregelungen, wie z. B. 
mit der Bundesrepublik Deutschland un,d mit· 
Jugoslawien, vom generellen Ausschluß der 
zwischenstaatlichen Verträge ausgenommen wer­
den sollen. 

Ziffer 1 des Schlußprotokolls zum Abkommen 
vom 15. Juli 1964 konnte mit Rücksicht auf 
die nunmehrige Aufnahme der Familienbeihilfen 
in den sachlichen Geltungsbereich des Abkom­
mens als gegenstandslos entfallen. 

Zu Art. 3 und Ziffer. 2 des Schlußprotokolls: 

Die Bestimmungen dieses Artikels w~rden 
gegenüber Art. 3 Abs. 1 des Abkommens vom 
15. Juli 1964 nur insofern abgeändert, als, be­
dingt durch die Einbeziehung der selbständig 
Erwerbstätigen, nicht mehr von "Dienstnehmern 
und ihnen Gleichgestellten, die Staatsangehörige 
eines Vertrags staates sind", sondern nur mehr 
von "Staatsangehö;igen" die Rede ist. 

Die im Abkommen vom 15. Juli 1964 ent­
haltenen Bestimmungen des Art. 3 Abs. 2 sowie 
der Z. 2 des Schluß protokolls konnten im Hin-

konsularischen Vertretungen entfallen. 

Zu Ziffer 2 des Schlußprotokolls: 

Diese Bestimmung ist mit der bisherigen Z. 3 
lit. ades Schlußprotokolls zum Abkommen vom 
15. Juli 1964 wortgleich. Da es sich bei dieser 
Bestimmung jedoch um eine Erweiterung des 
persönlichen Geltungsbereichs handelt, wurde 
sie aus systematischen Gründen dem Art. 3 und 
nicht wie bisher dem Art. 4, der die Gleich­
stellung der Staatsangehörigen der weiteren Ver­
tragsstaaten behandelt, zugeordnet. 

Zu Art. 4 und Ziffer 3 des Schlußprotokolls: 

Die Gleichstellung der Staatsangehörigen soll 
nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in 
der Rechtssprechung der Sozialen Sicherheit aus­
geschlossen sein. Analoge Bestimmungen enthal­
ten auch die übrigen von Österreich abgeschlos­
senen Abkommen. 

Zu Ziffer 3 des Schlußprotokolls: 

Zu lit. a: 

Die Notwendigkeit der Neuaufnahme dieser 
Bestimmung ergibt sich aus der Neufassung der 
Z. 1 lit. b des Schlußprotokolls. Durch diese 
Einschränkung des Gleichstellungsgrundsatzes 
soll vermieden werden, daß zum Beispiel die 
im Art. 33 des österreichisch-jugoslawischen Ab­
kommens über Soziale Sicherheit, BGBl. Nr. 289/ 
1966, bezüglich der österreichischen Staatsbürger. 
getroffene Versicherungslastregelung zu einer 
übernahme der von einem spanischen Staats­
angehörigen erworbenen jugoslawischen Ver­
sicherungszeiten in die österreichische Versiche­
rungslast führt. 

Zu lit. f: 

Es wurde vereinbart, daß die Bestimmungen 
des Bundesgesetzes vom 21. Mai 1969, mit dem 
das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 abge­
ändert wird, BGBl. Nr. 195/1969, auf spanische 
Staatsangehörige keine Anwendung finden. Damit 
ist ausgeschlossen, daß spanische Dienstnehmer, 
die in Osterreich ihren Wohnsitz oder gewöhn­
lichen Aufenthalt haben, aber in einem anderen 
Staat beschäftigt sind, auf Grund der General­
klausel des Artikels 4 Absatz 1 des revidierten 
Abkommens in den Genuß der Ausgleichszahlung 
kommen, die nur österreichischen Staatsbürgern 
vorbehalten ist. 

Zu Art. 6 und Ziffer 5 des Schlußprotokolls: 

Eine Knderung gegenüber der Fassung des 
Abkommens vom 15. Juli 1964 erfolgte nur 
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insoweit, als im zweiten Halbsatz des Abs. 1 
im Hinblick auf die Erweiterung des sachlichen 
Geltungsbereiches um die Pensionsversicherung 
der im Gewerbe und um die Zuschußrenten­
versicherung der in der Landwirtschaft selbstän­
dig Erwerbstätigen nach "Leistungen aus der 
Pensionsversicherung" das Wort "Rentenversiche­
rung" eingefügt wurde. 

Im Abs. 2 wurde statt des Ausdruckes "Sozial­
versicherung" nunmehr der umfassendere Aus­
druck "Soziale Sicherheit" verwendet. 

Zu Ziffer 5 des Schlußprotokolls: 

Da in Spanien den österreichischen Rechts­
vorschriften über die Gewerbeberechtigung ent­
sprechende Rechtsvorschriften nicht bestehen, 
war es erforderlich, für die Erfüllung der 
Anspruchsvoraussetzungen auf Alterspension 
bzw. auf Erwerbsunfähigkeitspension nach § 72 
Abs. 2 bzw. § 73 Abs. 1 des Gewerblichen 
Selbständigen -Pensionsversicherungsgesetzes die 
Einstellung einer selbständigen Erwerbstätigkeit 
in Spanien dem Erlöschen einer Gewerbeberech­
tigung bzw. eines Gesellschaftsverhältnisses nach 
den österreichischen Rechtsvorschriften gleichzu­
setzen. 

Zu Art. 7: 

Dieser Artikel, der die in zwischenstaatlichen 
Sozialversicherungsabkommen üblichen Kolli­
sionsnormen enthält, war mit Rücksicht auf die 
Erweiterung des sachlichen Geltungsbereichs um 
die Pensions(Renten)versicherung der selbständig 
Erwerbstätigen gegenüber der Fassung· des Ab­
kommens vom 15. Juli 1964 abzuändern bzw. 
zu erweitern und entspricht den analogen Be­
stimmungen in den Abkommen mit der Schwei­
zerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum 
Liechtenstein. Durch die im Abs. 2 getroffenen 
Regelungen wird eine Doppelversicherung auch 
in den Fällen ausgeschlossen, in denen eine Person 
entweder auf Grund einer unselbständigen 
Erwerbstätigkeit in einem Vertragsstaat und auf 
Grund einer selbständigen Erwerbstätigkeit im 
anderen Vertragsstaat oder auf Grund einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit in beiden Ver­
tragsstaaten in beiden Staaten versicherungs­
pflichtig wäre. 

Zu Art. 9 und zu Ziffer 8 des SdIlußprotokolls: 

An Stelle der bisher im Art. 3 Abs. 2 für 
"Diplomaten" vorgesehenen Ausnahme vom 
Anwendungsbereich dieses Abkommens wird für 
diesen Personenkreis in diesem Artikel nun eine 
positiv-rechtliche Norm geschaffen, die den Be­
stimmungen der Art. 33 und 37 der Wiener 
Konvention über diplomatische Beziehungen ent­
spricht. 

Zu Abs. 2 bestand zwischen, den Verhandlungs­
partnern Einvernehmen darüber, daß dem Aus­
druck "sich gewöhnlich aufhalten" dieselbe Be­
deutung zukommt, wie dem im Art. 33 der 
genannten Konvention verwendeten Ausdruck 
"ständig ansässig sein". 

Zu Ziffer 8 des Schlußprotokolls: 

Die in lit. a vorgesehene Bestimmung, wonach 
der österreichische Handelsdelegierte und die ihm 
von der Bundeskammer der gewerblichen Wirt­
schaft zugeteilten fachlichen Mitarbeiter sowie 
die Vertreter dieser Kammer für Fragen der 
Arbeiteranwerbung von den spanischen Rechts­
vorschriften befreit sind, entspricht der bisheri­
gen Regelung in Z. 2 des Schlußprotokolls zum 
Abkommen vom 15. Juli 1964. 

Lit: b enthält lediglich eine übergangsbestim­
mung, um auch jenen Personen, die zum Zeit­
punkt des Inkrafttretens des vorliegenden Ver­
trages bereits als sur-place-Kräfte im anderen 
Vertragsstaat beschäftigt waren, die Möglichkeit 
einzuräumen, ·zu wählen, welchen Rechtsvor­
schriften sie unterstellt werden sollen. 

Im Hinblick auf die neue Einfügung des Art. 9 
ergibt sich gegenüber dem Abkommen vom 
15. Juli 1964 eine Verschiebung in der fort­
laufenden Numerierung und es entsprechen die 
Art. 10 bis 20 den bisherigen Art. 9 bis 19. 

Zu Art. 11: 

Dieser Artikel ist gegenüber dem bisherigen 
Art. 10 lediglich insoweit abgeändert, als mit 
Rücksicht auf die Einbeziehung der Pensions­
(Renten)versicherung der selbständig Erwerbs­
tätigen nicht mehr von einem "Dienstnehmer 
oder ihm Gleichgestellten", sondern nur mehr 
von einer "Person" die Rede ist. 

Soweit die folgenden Artikel lediglich eine' 
Änderung dieses Ausdruckes enthalten, unter­
bleibt ein ausdrücklicher diesbezüglicher Hinweis. 

Zu Art. 12: 

Abs. 2 dieses Artikels enthält g~genüber der 
bisherigen Bestimmung insofern eine grund­
legende Änderung, als an Stelle der bisherigen 
bloß fakultativen Betreuungsmöglichkeit für 
Personen, die sich von dem Gebiet des einen 
Vertragsstaates in das Gebiet des anderen Ver­
tragsstaates begeben, zwar nicht die Voraus­
setzungen nach Abs. 1 erfüllen, aber nach den 
Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dessen 
Gebiet sie 'vor dem Wohnortwechsel versichert 
waren, noch einen Leistungsanspruch haben, nun­
mehr eine obligatorische Bestimmung getreten 
ist, die die Betreuung für diesen Personenkreis 
sicherstellt. 
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Zu Ziffer 9 des Schlußprotokolls zu Art. 13 des Zu Art. 19 und zu Ziffer 12 des Schlußprotokolls: 
Abkommens: Zu Abs. 1: 

Da sich die spanische Seite bereit erklärt nat, 
trotz der vorgesehenen Betreuungseinschränkung 
auf österreichischer Seite, nunmehr eine generelle 
Betreuung zu gewährleisten, ist diese Bestim­
mung, die an Stelle der bisherigen Z. 7 des 
Schlußprotokolls zum Abkommen vom 15. Juli 
1964 tritt, lediglich unilateral gefaßt. 

Diese Regelung entspricht der Z. 8 des Schluß­
protokolls zum Abkommen zwischen der Repu­
blik österreich und der Bundesrepublik Deutsch­
land vom 22. Dezember 1966 in der Fassung 
vor dem Zusatzabkommen vom 10. April 1969. 
Durch diese Bestimmung wird die sich aus Art. 13 
des vorliegenden Abkommens ergebende Ver­
pflichtung, Sachleistungen für Angehörige des 
anderen Vertragsstaates zu den gleichen Bedin­
gungen wie für Angehörige des eigenen Ver­
tragsstaates zu erbringen, vorläufig bis zu einem 
von den zuständigen Behörden der beiden Ver­
tragsstaaten zu bestimmenden Zeitpunkt seitens 
österreichs auf die in lit. a angeführten Gruppen 
von Fällen beschränkt. 

Zu Art. 14: 

Abs. 1 dieses Artikels wurde insofern abge­
ändert, als sich im Falle der Leistungsaushilfe 
durch den Versicherungsträger des Vertrags­
staates, in dem die Familienangehörigen einer 
Person, die im Gebiet des anderen Vertrags­
staates versichert ist, wohnen, die Dauer der 
Leistungsgewährung nunmehr nach den für den 
verpflichteten Versicherungsträger maßgebenden 
Rechtsvorschriften richten soll. 

Zu Art. 15: 

Zu Abs. 1: 

Durch die Einfügung des letzten Satzes wird 
nunmehr die Betreuung auch für Personen, die 
eine Pension nach den Rechtsvorschriften bei der 
Vertragsstaaten beziehen und sich vorüber­
gehend von dem Gebiet des Vertragsstaates, in 
.dem sie wohnen, in das Gebiet des anderen 
Vertragsstaates begeben, sichergestellt. 

Zu Abs. 2: 

Durch die Einfügung des letzten Satzes soll 
erreicht werden, daß Personen, die nur nach 
den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates zum 
Bezug einer Pension berechtigt sind und im 
Gebiet des anderen Vertragsstaates wohnen, .bei 
einem vorübergehenden Aufenthalt im Gebiet 
des Vertragsstaates, nach dessen Rechtsvorschrif­
ten sie die Pension beziehen, vom zuständigen 
Versicherungsträger dieses Staates betreut wer­
den, und zwar ohne Kostenersatz gegenüber 
dem Versicherungsträger des Wohnortstaates. 

Im Hinblick darauf, daß weder nach den 
innerstaatlichen österreichischen, noch nach den 
innerstaatlichen spanischen Rechtsvorschriften 
eine Zusammenrechnung der Versicherungszeiten 
für die Aufrechterhaltung oder dasWiederauf­
leben des Leistungsanspruches erforderlich ist, 
wurde die Zusammenrechnung lediglich für den 
Erwerb des Leistungsanspruches vorgesehen. 

Zu Abs. 3: 

Durch die Neufassung dieses Absatzes tritt 
keine materielle Anderung ein; sie wurde ledig­
lich deshalb vorgenommen, da die bisherige 
Fassung, die den entsprechenden Bestimmungen 
der EWG-Verordnungen nachgebildet war, wie­
derholt zu Mißverständnissen Anlaß gegeben hat. 
Die Neufassung entspricht den analogen Bestim­
mungen in den Abkommen mit der Bundes­
republik Deutschland, mit' der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und mit dem Fürstentum 
Liech tenstein. 

Zu Ziffer 12 des Schlußprotokolls: 

Die Anderung gegenüber der bisherigen Z. 10 
des Schlußprotokolls zum Abkommen vom 
15. Juli 1964 wurde durch die in Spanien einge­
tretene Anderung der Organisation der Versiche­
rungsträger notwendig. 

Zu Art. 21: 

Dieser Artikel entspricht der bisherigen Z. 11 
des Schluß protokolls zum Abkommen vom 
15. Juli 1964, enthält jedoch dieser gegenüber 
folgende Anderungen: 

Zu Ziffer 1: 

Z. 1 war abstrakter zu fassen, um nicht nur 
die Ersatzzeiten nach § 229 ASVG., sondern auch 
nach § 62 GSPVG .. und nach § 60 LZVG. zu um­
fassen. 

Zu Ziffer 2: 

Im Hinblick auf die Begriffsdefinitionen von 
"Versicherungszeiten", "Beitragszeiten" und 
"gleichgestellte Zeiten" (Art. 1 Z. 14-16) wu~de 
an Stelle des Ausdrucks "Ersatzzeiten" der Aus­
druck "gleichgestellte Zeiten'" verwendet. Auch 
die Anderung des Ausdrucks "eine spanische Ver­
sicherungszeit" an Stelle von "eine in der 
spanischen Pensionsversicherung erworbene Zeit" 
ist ohne jede materielle Bedeutung. 

Zu Ziffer 3: 

Hinsichtlich der Verwendung des Ausdrucks 
"gleichgestellte Zeiten" wird auf die Ausführun­
gen zu Z. 2 verwiesen. 
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Zu Ziffer 5: 

Die neue Einfügung dieser Bestimmung soll 
vor allem dazu dienen, bisherige Auslegungs­
schwierigkeiten zu vermeiden. Nach der im 
Art. 1 Z. 17 enthaltenen Begriffsbestimmung 
ist auch die Ausgleichszulage Bestandteil der 
Pension (durch Z. 4 des Schlußprotokolls ist die 
Ausgleichszulage lediglich vom Export ausge­
nommen). Bei Anwendung der Berechnungsvor­
schriften nach Art. 20 Abs. 3 hätte der öster­
reichische Versicherungsträger die nach Art. 20 
Abs. 3 lit. a errechnete fiktive Vollpension zu­
nächst auf den Richtsatz aufzustocken und davon 
nach Art. 20 Abs. 3 lit. b die nach den öster­
reichischen Rechtsvorschriften zu gewährende 
Teilpension zu berechnen; die hiedurch eintre­
tende Proratisierung der Ausgleichszulage wird 
durch die vorliegende Bestimmung vermieden. 

Zu Ziffer 8: 

Durch die dieser Bestimmung gegenüber der 
gleichlautenden Bestimmung der Z. 11 lit. g des 
Schlußprotokolls zum Abkommen vom 15. Juli 
1964 angefügte Ergänzung soll vermieden wer­
den, daß auf Grund der vorgesehenen Zuord­
nungsregelung ein Versicherungsträger zuständig 
wird, aus dessen Versicherung keine Leistung zu 
gewähren ist. 

Zu Ziffer 11: 

Infolge der Erweiterung des sachlichen Gel­
tungsbereiches um die Pensions(Renten)versiche­
rung der selbständig Erwerbstätigen wäre es 
denkbar, daß in beiden Vertragsstaaten für den­
selben Zeitraum Zeiten der Pflichtversicherung 
vorliegen. Diese Bestimmung trifft daher, analog 
den Bestimmungen in den Abkommen mit der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem 
Fürstentum Liechtenstein, Vorsorge, daß allfällige 
sich deckende Pfli~tversicherungszeiten mit 
ihrem tatsächlichen Ausmaß berücksichtigt 
werden. 

Zu Ziffer 14: 

Im Hinblick auf die Einführung eines Hilf­
losenzuschusses auch in Spanien konnte nun die 
bisher unilaterale Bestimmung, wonach die 
Grenzbeträge für den Hilflosenzuschuß dann 
nicht zu kürzen sind, wenn auch ohne Zusammen­
rechnung der Versicherungszeiten Anspruch auf 
eine Pension allein nach den österreichischen 
Rechtsvorschriften besteht, entfallen. Die Ergän­
zung gegenüber der bisherigen Z. 11 lit. 1 des 
Schlußprotokolls vom 15. Juli 1964, daß, sofern 
der Hilflosenzuschuß mit einem festen Betrag 
bestimmt ist, dieser der Kürzung nach Art. 20 
Abs. 3 lit. b unterliegt, wurde im Hinblick auf 
die Erweiterung des sachlichen Geltungsbereiches 

notwendig, da nach den Bestim~ungen des land­
wirtschaftlichen Zuschußrentenversicherungsgeset­
zes der Hilflosenzuschuß mit einem festen Betrag 
bestimmt ist. 

Zu Ziffer 15: 

Diese Bestimmung entspricht der analogen 
Regelung in dem Abkommen mit der Schweize­
rischen Eidgenossenschaft und in dem Abkommen 
mit dem Fürstentum Liechtenstein. Es wird hie­
durch sichergestellt, daß audi gleichartige in 
Spanien zurückgelegte Zeiten als "neutrale 
Zeiten" nach § 234 ASVG. bzw. als "Verlänge­
rungszeiten" nach den §§ 65 Abs. 5 GSPVG. 
und 63 Abs. 5 LZVG. anerkannt werden. 

Zu Ziffer 16: 

Durch diese Bestimmung wird für die Gewäh­
rung einer Alterspension (Alterszuschußrente) an 
Witwen, die den Betrieb des versicherten Ehe­
gatten fortgeführt haben, eine Hinzurechnung 
der vom Ehegatten in Spanien zurückgelegten 
Versicherungszeiten im Sinne des § 75 GSPVG. 
bzw. des § 69 LZVG. ausgeschlossen. 

Zu Ziffer 17: 

Bei der Gewährung der Abfindung (§ 269 
ASVG.) werden die in der spanischen Pensions­
versicherung zu berücksichtigenden Versiche­
rungszeiten nach Art. 19 Abs. 1 zwar für die 
Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen, nicht 
jedoch für die Bemessung herangezogen. 

Zu Ziffer 18: 

Diese Bestimmung entspricht den analogen 
Regelungen mit der Bundesrepublik Deutschland, 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem 
Fürstentum Liechtenstein. In dieser Bestimmung 
wird festgelegt, daß die österreichische Pensions­
(Reriten)sonderzahlung unter Anwendung des 
Art. 24 im Ausmaß der nach Art. 20 Abs. 3 lit. b 
errechneten österreichischen Teilpension (Teil­
rente) gebührt. Unter Bedachtnahme auf die 
ratio des Art. 24, wonach in jenen Fällen, in 
denen eine Pension (Rente) allein nach den inner­
staatlichen Rechtsvorschriften - also ohne An­
wendung der Abkommensbestimmungen - zu­
stünde, die Höhe dieser Pension (Rente) garan­
tiert werden soll, war auch bei den Sonder­
zahlungen ein Betrag sicherzustellen,· der bei 
Nichtbestehen des Abkommens als Sonder­
zahlung gebühren würde. In solchen Fällen wird 
daher - zur Vermeidung einer nicht vertret­
baren Schlechterstellung der nach dem Abkom­
men Pensions(Renten)berechtigten gegenüber den 
ausschließlich nach innerstaatlichem österreichi­
schern Recht Pensions(Renten)berechtigten -
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unter entsprechender Anwendung des Art. 24 als 
Sonderzahlung die allein nach den österreichischen 
Rechtsvorschriften errechnete Pension (Rente) 
gewährt. 

Zu Art. 22: 

betrages dann nicht vorzunehmen ist, wenn sich 
die Höhe der Teilleistung, die der Berechnung 
des Unterschiedsbetrages zugrunde liegt, lediglich 
infolge von Anpassungen ändert, war durch die 
Einführung des Pensionsanpassungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 96/1965, notwendig geworden. 

Dieser Artikel enthält die spanischen "Regel-
bestimmungen". Zu Art. 25 und zu Ziffer 13 des Schlußprotokolls: 

ZuAbs.l: 

Die Bestimmungen dieses Absatzes regeln die 
Bildung der Bemessungsgrundlage. Analog wie 
für den österreichischen Träger sollen auch für 
den spanischen Versicherungsträger bei einer 
gemischten Versicherungskarriere für die Bildung 
der Bemessungsgrundlage ausschließlich spanische 
Versicherungszeiten herangezogen werden. 

Zu Abs. 2: 

Diese Bestimmung setzt fest, daß eine nach den 
österreichischen Rechtsvorschriften anerkannte, 
dauernde Invalidität auch in Spanien als solche 
gilt. Im zweiten Satz dieses Absatzes wird fest­
gelegt, auf welche Weise in solchen Fällen die 
Bemessungsgrundlage gebildet wird. 

Im Hinblick auf die Neueinfügung der Art. 21 
und 22 ergibt sich gegenüber dem Abkommen 
vom 15. Juli 1964 eine weitere Verschiebung 
in der fortlaufenden Numerierung und es ent­
sprechen die Art. 23 bis 31 den bisherigen Art. 20 
bis 28. 

Zu Art. 23: 

Zu Abs. 3: 

Die Ergänzung durch den letzten Satz war 
zur KlarsteIlung erforderlich: Durch die Neufest­
stellung sollen die früheren Entscheidungen un­
wirksam werden. 

Zu Abs. 4: 

Diese neu eingefügte Bestimmung entspricht 
den analogen Bestimmungen in den von öster­
reich in jüngster Zeit abgeschlossenen Abkommen 
mit der Bundesrepublik Deutschland, der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem 
Fürstentum Liechtenstein. Diese Regelung soll 
auch dann die Neufeststellung von Leistungen 
ermöglichen, wenn sich im anderen Vertragsstaat 
durch Hinzutreten von bisher nicht berücksich­
tigten Versicherungszeiten oder durch den Weg­
fall bereits berücksichtigter Versicherungszeiten 
eine l\.nderung in dem nach Artikel 20 Abs. 3 
lit. b maßgebenden Teilungsverhältnis ergibt. 

Zu Art. 24: 

Zu Abs. 3: 

Zu Abs. 2: 

Die neu eingefügte Bestimmung entspriCht 
den analogen Regelungen in den Abkommen 
mit der Bundesrepublik Deutschland und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft. Abs. 2 bein­
haltet lediglich eine Regelung für die Berechnung 
von Teilrenten in Anwendung des Abs. 1, eine 
sachliche Knderung gegenüber dem bisherigen 
Abkommen tritt durch diese Neueinfügung nicht 
em. 

Zu Ziffer 13 des Schlußpr~tokolls: 

Diese Bestimmung enthält gegenüber Z. 12 
des Schlußprotokolls zum Abkommen vom 
15. Juli 1964 nur insoweit eine l\.nderung, als 
der Ausdruck "Gesamtleistung" nunmehr ent­
sprechend der Regelung im § 210 ASVG. durch 
den Ausdruck "Gesamtrente" ersetzt wurde. 

Zu Art. 27: 

Zu Abs. 3: 

Im Hinblick auf die in Spanien eingetretenen 
Rechtsänderungen . hinsichtlich der Organisation 
der Versicherungsträger sind auf spanischer Seite 
an Stelle der Nationalen Vorsorgeanstalt nun­
mehr die Gegenseitigkeitsvereine (Mutualidades 
Laborales) zuständige Versicherungsträger für die 
Gewährung der Leistungsaushilfe im Bereich der 
Unfallversicherung. 

Zu Art. 31: 

Dieser Artikel enthält lediglich eine sprachliche 
l\.nderung, an Stelle bisher "Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung" heißt es nunmehr 
"Leistungen bei Arbeitslosigkeit". 

Artikel 29 und Z. 13 des Schlußprotokolls 
zum Abkommen vom 15. Juli 1964 hatten im 
Hinblick auf die Vereinigung des allgemein~n 
Systems mit den Gegenseitigkeitsvereinen zu ent­
fallen. 

Zu den Art. 32 bis 34 und Ziffer 14 des Schluß­
protokolls: 

Gegenüber dem geltenden Abkommen vom 
15. Juli 1964 samt Schlußprotokoll und dem 
Zusatzprotokoll vom 27. November 1964, BGBl. 
Nr. 8/1966, ergeben sich hinsichtlich der die 

Die in Abs. 3 aufgenommene Ergänzung, Familienbeihilfe betreffenden Abschnitte im 
wonach die Neufeststellung des Unterschieds- wesentlichen keine Knderungen. Es ist nach wie 
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vor gewährleistet, daß Dienstnehmer eines Ver­
tratsstaates, die im anderen Vertragsstaat nicht­
selbständig tätig sind, im anderen Vertragsstaat 
die volle Familienbeihilfe auch dann erhalten, 
wenn ihre Familienangehörigen im ersten Ver­
tragsstaat leben. 

Auf die österreichische Geburtenbeihilfe be­
zieht sich der Vertrag - wie bisher schon -
nicht. 

Durch die Vereinbarung von Kollisionsnormen 
im Artikel 33 Abs. 2 und 3 des revidierten 
Abkommens wurde Klarheit geschaffen, wie im 
Falle von zur Dienstleistung in den anderen 
Vertragsstaat entsendeten Dienstnehmern und im 
Falle des überganges des Familienbeihilfen­
anspruches eines Dienstnehmers von dem emen 
auf den anderen Vertragsstaat während emes 
Kalendermonates vorzugehen ist. 

Zu Ziffer 14 des Schlußprotokolls: 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
und im Hinblick darauf, daß die österreichische 
Familienbeihilfe eine Monatsgebühr ist, wurde 
vereinbart, daß die österreichische Familienbei­
hilfe erst nach einer Beschäftigungsdauer von 
einem vollen Kalendermonat bezahlt wird. 

Im Hinblick auf den Entfall des bisherigen 
Artikels 29 und die Neueinfügung eines weiteren 
Artikels im Kapitel Familienbeihilfen entsprechen 
die Artikel 35 bis 49 des vorliegenden Abkom­
mens den Artikeln 32 bis 46 des Abkommens 
vom 15. Juli 1964. 

Zu Art. 35: 

Die Abs. 1 und 2 enthalten lediglich Ände­
rungen in der sprachlichen Formulierung. 

Zu Abs. 3: 

Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen 
Artikel 1 der Durchführungsvereinbarung zum 
Abkommen vom 15. Juli 1964. Die Aufnahme 
dieser Bestimmung in das Abkommen erfolgte 
aus verfassungsrechtlichen Gründen. 

Zu Art. 36: 

Zu Abs. 1: 

Diese Bestimmung ist mit Artikel 32 Abs. 3 
des Abkommens vom 15. Juli 1964 wort gleich. 

Zu Abs. 2: 

Die Änderung gegenüber dem bisherigen 
Artikel 33, daß Kosten für die ärztliche Betreu­
ung dann nicht erstattet werden sollen, wenn 
die Untersuchung im Interesse der zuständigen 
Versicherungsträger beider Vertragsstaaten ge­
legen ist, entspricht analogen Bestimmungen in 
den Abkommen mit der Bundesrepublik Deutsch­
land, mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und mit dem Fürstentum Liechtenstein. 

Zu Art. 41: 

Die Neufassung dieses Artikels entspricht den 
analogen Regelungen mit der Bundesrepublik 
Deutschland, mit der Schweizerischen Eidgenos­
senschaft und mit dem Fürstentum Liechtenstein. 
Während die Abs. 1 und 3 im wesentlichen der 
bisherigen Regelung entsprechen, bestimmt 
Abs. 2 nun darüber hinaus, daß ein in einem 
Vertragsstaat eingebrachter Leistungsantrag auch 
als Leistungsantrag im anderen Vertragsstaat gilt, 
soweit es sich um eine nach dem Abkommen 
festzustellende Leistung handelt. Durch diese 
Gleichstellung wird sichergestellt, daß zum Bei­
spiel in der Pensions(Renten)Versicherung der 
beiden Vertragsstaaten für die Feststellung der 
Anspruchsvoraussetzungen und für die Leistungs­
bemessung der gleiche Zeitpunkt maßgebend ist. 

Zu Art. 45 und zu Ziffer 15 des Schlußprotokolls: 

Die Regelungen der Abs. 2 und 3, wo~ach 
Ansprüche auf Leistungen für die Zeit vor dem 
Inkrafttreten des Abkommens nicht begründet 
werden, für die Feststellung der Leistungsan­
sprüche nach dem Abkommen jedoch auch die 
vor dem Inkrafttreten des Abkommens zurück­
gelegten Zeiten zu berücksichtigen sind,' sind 
gegenüber den Bestimmungen des bisherigen Ab­
kommens unverändert. 

Die Neufassung der Abs. 4 und 5 erfolgte 
in Anpassung an die analogen Bestimmungen 
mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft. 

Abs. 4 stellt fest, daß das Abkommen auch für 
die vor seinem Inkrafttreten eingetretenen Ver­
sicherungsfälle gilt. 

Hiezu bringt Abs. 5 Detailregelungen für die 
Feststellung bzw. für die Neufeststellung von 
Pensionen (Renten) aus der Pensions(Renten)­
versicherung, bei denen der Versicherungsfall vor 
dem Inkrafttreten liegt. Hiebei wird unter­
schieden, ob die Voraussetzungen für den Lei­
stungsanspruch bereits nach den bisher in Gel­
tung gestandenen Rechtsvorschriften (einschließ­
lich der Vorschriften des Abkommens vom 
15. Juli 1964) erfüllt sind oder - bei Geltend­
machung des. Anspruches - erfüllt gewesen 
wären oder ob sie erst auf Grund dieses Abkom­
mens erfüllt sind. Für die erste Gruppe von 
Fällen wird vorgesehen, daß die Pension (Rente) 
auf Antrag des Berechtigten ab Inkrafttreten des 
Abkommens neufestzustellen ist oder von Amts 
wegen neu festgestellt werden kann (Abs. 5 lit. a). 
In der zweiten Gruppe von Fällen erfolgt die 
Feststellung der Ansprüche nur über Antrag, 
wobei sich der Pensions(Renten)beginn nach den 
einschlägigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
richtet (Abs. 5 lit. b). Für die dritte Gruppe von 
Fällen ist eine rückwirkende Leistungsfeststellung 
ab Inkrafttreten des Abkommens vorgesehen, 
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sofern der hiefür erforderliche Antrag innerhalb 
eines Jahres nach Inkrafttreten des Abkommens 
gestellt wird (Abs. 5 lit. c). 

Abs. 6 grenzt den Wirkungsbeginn dieses Ab­
kommens gegenüber dem bisherigen Abkommen 
insofern ab, als auf Pensionen (Renten), die 
vor Inkrafttreten dieses Abkommens beantragt 
wurden, bis zum Inkrafttreten dieses Abkom­
mens noch die Bestimmungen des Abkommens 
vom 15. Juli 1964 anzuwenden sind. 

Zu Ziffer 15 des Schlußprotokolls: 

Das bisher in Kraft gestandene/Abkommen vom 
15. Juli 1964 bezog sich nur auf unselbständig 
Erwerbstätige. Im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Abkommens wurden daher von einzelnen 
Gegenseitigkeitsvereinen für selbständig Erwerbs­
tätige österreichische Staatsbürger ausgeschlossen 
und ihnen die bereits geleisteten Beiträge er­
stattet; in einigen Gegenseitigkeitsvereinen wurde 
jedoch die bereits bestehende Mitgliedschaft 
österreichischer Staatsbürger aufrecht erhalten 
und lediglich eine neue Mitgliedschaft nicht mehr 
begründet. Diese uneinheitliche Vorgangsweise 
wird nun durch die Bestimmungen der vorlie­
genden Z. 15 teilweise rückwirkend saniert (lit. a) 
bzw. wird, um die bisher bestandene ungleiche 
Behandlung der österreichischen Staatsbürger zu 

I. 
Werdegang des Vertrages 

Im Zusammenhang mit dem Abkommen zwi­
schen österreich und Spanien über die Anwer­
bung spanischer Arbeitskräfte und deren Be­
schäftigung in österreich vom 2. Mai 1962, 
BGBI. Nr. 193/1962, ergaben sich auf dem Ge­
biete der Sozialen Sicherheit eine Reihe von 
Problemen, die in befriedigender Weise nur 
durch ein zwischenstaatliches Abkommen ge­
regelt werden können. Einem auf den Abschluß 
eines derartigen Abkommens von spanischer 
Seite gerichteten Wunsche folgend, fanden zu­

. nächst vom 17. April bis 3. Mai 1963 in Madrid 
Verhandlungen zwischen einer österreichischen 
und· einer spanischen Regierungsdelegation statt, 
die zur Vereinbarung von Entwürfen für ein 
Abkommen über Soziale Sicherheit und ein 
Schlußprotokoll hiezu führten. Die auf Grund 
des Ergebnisses des gesetzlichen Begutachtungs­

. verfahrens erforderlichen Anderungen und Er­
gänzungen der Entwürfe wurden bei den Schluß­
verhandlungen, die über spanischen Wunsch 
vom 3. bis 21. Feber 1964 ebenfalls in Madrid 
stattfanden, eingehend erörtert, es konnte hie-

beseitigen, für die österreichischen Staatsbürger, 
die als selbständig Erwerbstätige aus einem 
Gegenseitigkeitsverein ausgeschlossen oder deren 
Aufnahme abgelehnt wurde, die Unterstellung 
unter den Gegenseitigkeitsverein rückwirkend für 
rechtswirksam erklärt, wenn sie innerhalb der 
in lit. d vorgesehenen Frist von drei Monaten 
ab Kundmachung dieses Abkommens einen ent­
sprechenden Antrag stellen (lit. b). Lit. centhält 
ergänzende Bestimmungen hinsichtlich der Bei­
tragsentrichtung. 

Zu Art. 48: 

Diese Bestimmung ist gegenüber der bisherigen 
insofern abgeändert, als das Abkommen, wie auch 
alle übrigen von österreich abgeschlossenen Ab­
kommen, nunmehr auf unbestimmte Zeit abge­
schlossen wird. Durch die Kündigungsfrist von 
einem Monat zu Ende eines jeden Kalender-. 
jahres wird sichergestellt, daß das Abkommen 
wie bisher gleichzeitig mit dem Anwerbeabkom­
men gekündigt werden kann. 

Zu Art. SO: 

Da das neue Abkommen das bisherige Ab­
kommen ablösen soll, war festzusetzen, daß mit 
dem Inkrafttreten des neuen Abkommens das 
bisherige Abkommen samt Schluß protokoll und 
das Zusatzprotokoll außer Kraft treten. 

bei eine vollkommene Einigung erzielt werden. 
Die Unterzeichnung des Abkommens samt 
Schlußprotokoll erfolgte am 15. Juli 1964 in 
Madrid. Das am 27. November 1964 in Wien 
unterzeichnete Zusatzprotokoll schließlich trägt 
den während der Verhandlungen aufgetretenen 
Anderungen der österreichischen Rechtslage hin­
sichtlich der· Anspruchsberechtigung. auf Kinder­
beihilfe Rechnung. 

11. 
Abkommen samt Schlußprptokoll und Zu­

satzprotokoU im allgemeinen 
Auf Grund eines ausdrücklichen Wunsches 

der spanischen Seite wurde den Verhandlungen 
der Text des spanisch-Iuxemburgischen Ab­
kommens über Soziale Sicherheit zugrunde 
gelegt; dieses Abkommen beruht auf den Bestim­
mungen der Verordnung Nr. 3 bzw. 4 der 
Europäischen Wirtschafts gemeinschaft. Von öster­
reichischer Seite wurden daher Anderungen bzw. 
Ergänzungen nur insoweit aufgenommen, als dies 
auf Grund der österreichischen Rechtslage not­
wendig war. 
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Das Abkommen entspricht im Aufbau sowie 
hinsichtlich seiner Regelungen im allgemeinen 
den bisher von Österreich abgesdllossenen Sozial­
versidlerungsabkommen. Das Abkommen ist in 
vier Absdlnitte gegliedert: 

Abschnitt I enthält allgemeine Begriffsbestim­

der Leistungsgewährung auf Grund von Berufs­
krankheiten sind besondere Regelungen vor­
gesehen. Schließlich wird die Gewährung von 
Geld- und Sachleistungen aus der Unfallversiche­
rung bei Aufenthalt des Anspruchsberechtigten 
im anderen Vertragsstaat geregelt. 

mungen, Abgrenzungen des persönlichen und In der A r bei t s los e n v er s ich e run g 
sachlichen Geltungsbereiches sowie Kollisions- werden, wie erwähnt, die in beiden Vertrags­
normen hinsichtlich der auf die vom Abkommen staaten zurückgelegten Versicherungszeiten für 
erfaßten Personen anzuwendenden Rechtsvor- die Gewährung des Arbeitslosengeldes zwar 
schriften. zusammengerechnet, jedoch bedarf es grund-

. ..' . sätzlich einer 13wöchigen arbeitslosenversiche-
Abschl1,1t~ ~I e~thalt die besonderen Be.stlm- i rungspflichtigen Beschäftigung in Österreidl. 

mungen hmslchth0 der Kr~nken-, Pen~lOns-, Das Arbeitslosengeld wird nur bei Aufenthalt 
Unf~l~- un.d. Arbelts~?senve.rslcherung s.?Wle der in Österreich gewährt. Spanische Dienstnehmer 
Famlhenbelhllfen. Fur Leistungsanspruche aus haben mangels Gegense't' ke't ke'nen Anspruch 
diesen Zweigen ist g.rundsätzlich die gegenseitige auf Notstandshilfe. 1 Ig 1 1 
Anrechnung der 1m anderen Vertragsstaat 
zurückgelegten Versidlerungszeiten vorgesehen. 

In der K r a n k e n ver s ich e run g wer­
den neben der vorerwähnten Zusammenrechnung 
der beiderseitigen Versicherungszeiten die Lei­
stungsansprüdle nadl folgenden Gesidltspunkten 
geregelt: 

1. Wahrung des Ansprudles auf Leistungen, 
wenn der Versicherungsfall während eines vor­
übergehenden Aufenthaltes im anderen Vertrags­
staat eintritt (zum Beispiel bei Entsendung von 
Dienstnehme'rn zu Arbeiten in das Gebiet des 
anderen Vertragsstaates), 

2. Wahrung des Ansprudles auf Leistungen 
aus der Versidlerung des einen Vertragstaates, 
wenn sich der Dienstnehmer nadl Eintritt des 
Versicherungsfalles in den anderen Vertragsstaat 
begibt, 

3. Gewährung von Leistungen an die An­
gehörigen eines Dienstnehmers, die im anderen 
Vertragsstaat wohnen, nadl den Redltsvor­
schriften und durch den Versidlerungsträger 
dieses Staates, jedoch zu Lasten des Versidlerungs­
trägers, bei dem der Dienstnehmer versichert ist. 

In der P e n s ion s ver s ich e run g er­
folgt die Leistungsbemessung - falls ein Ver­
sicherter in bei den Vertragsstaaten Versiche­
rungszeiten zurückgelegt hat - unter Anwen­
dung des pro-rata-temporis-Systems, das heißt, 
die aus den Pensionsversicherungen der beiden 
Vertragsstaaten gebührenden Teilleistungen wer­
den nach dem Zeitverhältnis der in diesen Staaten 
zurückgelegten Versidlerungszeiten beredlnet. 

In der U n fall ver s ich e run g haben 
die Versicherungsträger bei Festsetzung von 
Renten aus einem Arbeitsunfall den Grad der 
Erwerbsminderung früherer Unfälle, die im Ge­
biete des andere'n Vertragsstaates eingetreten 
sind, so zu berücksichtigen, als ob diese früheren 
Unfälle unter die von ihnen anzuwendenden 
Redltsvorschriften gefallen wären. Hinsichtlidl 

In eigenen Kapiteln sind Begünstigungsrege­
lungen für österreichische Dienstnehmer hin­
sidltlich der in Spanien bestehenden "G e g e n­
sei t i g k ei t s ver ein e" (Mutualismo labo­
ral) sowie für die Anwendung der spanischen 
Regelungen über F ami I i e nb ei hilf e n 
vorgesehen. 

Abschnitt III enthält verschiedene Bestim­
mungen; unter anderem werden die zuständigen. ' 
Behörden der beiden Vertragsstaaten ermächtigt, 
miteinander das Nähere zur Durdlführung des 
Abkommens zu regeln (Ermädltigung zum Ab­
schluß eines Ressortübereinkommens). Ferner 
enthält der Abschnitt Bestimmungen hinsidltlich 
des überganges von Schadenersatzansprüchen, 
der Anwendung von Befreiungs- oder Ermäßi­
gungsvorschriften bezüglich Urkunden oder 
Schriftstücken für Zwecke der Sozialversicherung, 
der Einbringung von Anträgen, Erklärungen 
oder Redltsmittel in Durchführung des Abkom­
mens und schließlidl hinsichtlich der Beilegung 
von Streitigkeiten, die zwischen den Vertrags­
staaten über die Auslegung oder Anwendung 
des Abkommens entstanden sind. 

Abschnitt IV enthält übergangs- und Schluß­
bestimmungen. 

Das Sdllußprotokoll und das Zusatzprotokoll, 
die einen integrierenden Bestandteil des Ab­
kommens bilden, enthalten im wesentlidlen Be­
stimmungen, nach denen der Anwendungsbereidl 
einzelner Rechtsvorschriften der bei den Vertrags­
staaten bzw. der Anwendungsb~reich des Ab­
kommens für bestimmte Fälle erweitert wurde, 
sowie Bestimmungen, die zur Anwendung der 
österreidlischen Rechtsvorschriften in Durch­
führung des Abkommens erforderlich sind. In 
Ziffer 1 wurde über spanisdlen Wunsch ein Hin­
weis auf die österreichischen Redltsvorschriften 
über Familienbeihilfen aufgenommen, der durch 
Artikel 1 des Zusatzprotokolls ergänzt bzw. be­
ridltigt wurde. 
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111. 
Übersicht über die spanische Kranken-, Un­
fall-, Renten- und Arbeitslosenversicherung 

I. Krankenversicherung 

Versicherungspflicht 

Der Versicherungspflicht unterliegen alle Ar­
beiter und Angestellten spanischer, südamerika­
nischer, portugiesischer, philippinischer und 
andorranischer Staatsangehörigkeit sowie die 
Angehörigen der Staaten, mit denen Spanien 
Abkommen über Sozialversicherung abgeschlos­
sen hat, wenn sie übe r 14 Ja h re alt 
s i n d und ihr A r bei t sei n kom m e n 
jäh r I ich 40.000 Pes e t e n a n G run d­
e n t gel t' nie h t übe r s ehr e i t e t. 

Von der Versicherungspflicht sind ausgenom­
men: 

a) die Angestellten des Staates und sonstiger 
öffentlich-rechtlicher Körperschaften, wel­
che die Funktion eines Beamten haben, 

b) Saisonarbeiter in der Landwirtschaft und 
in det Viehzucht, 

c) Ausländer, soweit sie nicht nach dem vor­
stehenden Absatz versicherungspflichtig 
sind. 

Die Rentner der Gegenseitigkeitsvereine für 
Dienstnehmer und ihre Familienangehörigen 
werden, sofern sie nicht als Rentner des INP 
krankenversichert sind, von ihrem Gegen­
seitigkeitsverein bei den Trägern der Grund­
krankenversicherung versichert. Sie erhalten nur 
ärztliche Betreuung und ArzneimitteL 

Art der Krankenversicherung 

Es ist zu unterscheiden zwischen der Grund­
versicherung und der zusätzlichen Versicherung. 

Leistungen 

1. Grundversicherung 

Die Leistungen umfassen Krankenhilfe (ärzt­
liche Betreuung, Versorgung mit Arzneimitteln, 
Krankenha usbehandl ung, Mutterschaftshilfe), 
Krankengeld, Krankenhausgeld, Wochengeld 
und Stillgeld. . 

Die Versicherung gewährt keine Leistungen 
für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. 

K r a n k e n hilf e wird vom Tage des Bei­
tritts des Versicherten zur Versicherung an ge­
währt dem Versicherten, seinem Ehegatten, 
seinen Angehörigen in auf- und absteigender 
Linie, den Wahlkindern und den dauernd 
arbeitsunfähigen Geschwistern unter 18 Jahren, 
sofern diese Personen mit dem Versicherten in 
häuslicher Gemeinschaft leben und von ihm er­
halten werden. Es können vom Versicherungs­
träger noch andere Personen, die mit dem Ver­
sicherten in häuslicher Gemeinschaft leben und 

von ihm erhalten werden, nach einer Wartezeit 
von sechs Monaten, nachdem diesen Personen 
auf Antrag die Einbeziehung bewilligt wurde, 
die Leistungen erhalten. 

Die Dauer. der ärztlichen Be t r e u u n g 
und Ver s 0 r gun g mit A r z n e i­
mit tel n beträgt für den Versicherten 39 Wo­
chen im Jahr, für die übrigen Berechtigten drei 
Monate. 

K r a n k e n hau s b e h a n d 1 u n g wird bis 
zu zwölf Wochen jährlich für den Versicherten, 
bis zu sechs Wochen jährlich für die übrigen 
Berechtigten gewährt. Die Fristen können je 
nach Art und Zustand der Krankheit verlängert 
werden .. 

Ferner werden als Krankenhilfe gewährt: 
Versorgung' mit Hilfsmitteln, Bädern, ortho­

pädischer Behandlung auf Grund einer von der 
Kontrollstelle des Gesundheitsdienstes genehmig­
ten ärztlichen Verordnung, 

ärztliche Maßnahmen zur Vorbeugung von 
Erkrankungen, nach den Vorschriften der 
Generaldirektion für Gesundheitspflege. 

Mut t e r s c h a f t s h i 1 f e wird gewährt 
den versicherten Frauen, den Ehegattinnen der 
Versicherten, den Ehegattinnen der Arbeiter und 
Angestellten, die Anspruch auf Familienbeihilfe 
haben, aber infolge überschreitens der Ein­
kommensgrenze nicht Versicherte der Kranken­
versicherung sind, ferner den versicherten Frauen, 
die infolge überschreitens der Einkommens­
grenze nicht Versicherte der Krankenversicherung 
sind, jedoch Anspruch auf Familiehbeihilfe haben. 

Sie wird während der Schwangerschaft, Ent­
bindung und während des Wochenbettes ge­
währt, und zwar in Form von Arzthilfe, Bei­
stellung einer Hebamme oder Krankenschwester 
und Arzneimittelversorgung. 

Dienstnehmer, die unverschuldet arbeitslos 
geworden sind, behalten den Anspruch auf 
Krankenhilfe für eine Dauer, die von der Zu­
gehörigkeit zur Versicherung in den letzten 
365 Tagen vor Beginn der Arbeitslosigkeit ab­
hängt. Sie. erhalten Krankenhilfe noch bis zu 
einem Monat, wen~ sie 91 bis 180 Tage, bis zu 
fünf Monaten, wenn sie 191 bis 270 Tage und 
bis zu neun Monaten, wenn sie über 270 Tage 
vor Beginn der Arbeitslosigkeit der Versicherung 
angehört haben. 

Kran k eng eId gebührt dem Versicherten, 
wenn er länger als 180 Tage versichert ist, 
Krankenhilfe erhält, arbeitsunfähig ist und die 
Krankheit nicht absichtlich herbeigeführt oder 
verläJ?gert hat. Versicherte, die keine Familie 
zu erhalten haben, erhalten bei einem Aufenthalt 
im Krankenhaus Kr a n k e n hau s gel d. 

Bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit richtet 
sich die Dauer der Gewährung von Kranken­
bzw. Krankenhausgeld nach den gleichen Grund­
sätzen wie bei der Krankenhilfe. 
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K ra n k eng eId wird nur bei Krankheiten 
gewährt, die länger als sieben Tage dauern, und 
zwar vom fünften Tage an bis zu höchstens 
26 Wochen jährlich. Für die Karenztage hat der 
Dienstnehmer jedoch einmal im Jahr einen An­
spruch gegen den Dienstgeber auf eine ent­
sprechende Entschädigung. 

Das Krankengeld beträgt 500/0 des Grund­
entgeltes, das Krankenhausgeld 10% des Grund­
entgeltes. 

Wo c h eng eId bzw. S t i II gel d wird ver­
sicherten Frauen gewährt, wenn sie mindestens 
neun Monate vor der Entbindung krankenver­
sichert waren, während des der Entbindung vor­
ausgehenden Jahres mindestens sechs Monate Bei­
träge entrichtet haben und während der Zeit, 
in der sie Anspruch auf Wochengeld haben, nicht 
gegen Entgelt arbeiten. 

S t i 11 gel d wird auch den Ehegattinen der 
Männer gewährt, die Mitglieder der Kranken­
versicherung sind oder Anspruch auf Familien­
beihilfe haben. 

Wo c h eng eId erhalten versicherte Frauen 
für die Zeit von der sechsten Woche vor bis zur 
sechsten Woche nach der Entbindung im Ausmaß 
von 60% des Grundentgeltes. 

S t i 11 gel d wird im Ausmaß von 7 Peseten 
für jedes Kind wöchentlich gewährt, wenn das 
Kind gestillt wird; nach einfachen Geburten wird 
Stillgeld für zehn Wochen, nach Zwillingsgebur­
ten für 15 Wochen gezahlt. 

S t erb e gel d wird nur an Versicherte ge­
währt. Es beträgt das 15- bis 20fache des täglichen 
Grundentgeltes. 

2. Zusätzliche Versicherung 
\ 

Der von den Gegenseitigkeitsvereinen gewährte 
zusätzliche Krankenversicherungsschutz ist je nach 
der finanziellen Lage des Wirtschaftszweiges, für 
den der entsprechende Gegenseitigkeitsverein er­
richtet ist, verschieden. 

Im allgemeinen gewähren die Gegenseitigkeits­
vereine zusätzlich: 

in der Krankenhilfe 
Krankenversicherungsschutz bei Krankheiten, die 
länger' als 26 Wochen dauern, bis zur Dauer von 
fünf Jahren, Arzneien, die von der Grundver­
sicherung nicht verordnet werden, . Kosten für 
Zahnersatz, für den die Grundversicherung nicht 
aufkommt; 

ein zusätzliches Krankengeld 
in Höhe von 40% de~ Grundentgeltes, sodaß der 
Arbeiter bei Krankheit in der Regel 900/0 seines 
Grundentgeltes als Krankengeld erhält; 

ein zusätzliches Sterbegeld 
in Höhe von 1000 bis 5000 Peseten für den Ver­

. sicherten (zum Beispiel in der Eisen- und Stahl-

industrie 2000 Peseten). Beim Tod von Ange­
hörigen können auf Antrag ebenfalls Leistungen 
gewährt werden; 

eine zusätzliche Geburtenbeihilfe 
(zum Beispiel Eisen- und Stahlindustrie 500 Pese­
ten). 

Organisation 

Träger der Grundversicherung ist das Instituto 
Nacional de Prevision (INP). Es ist eine Körper­
schaft des öffentlichen Rechts. 

Ferner sind Träger der Grundversicherung die 
Gegenseitigkeitsvereine (Mutualidades und 
Montepios). Es handelt sich um Vereinigungen 
auf privatrechtlicher Grundlage, die ohne Ge­
winnstreben soziale Vorsorge gewähren. 

Die wichtigste Gruppe sind die Mutualidades 
und Montepios laborales (Gegenseitigkeitsvereine 
für Dienstnehmer). Sie führen die obligatorische, 
berufsständisch geordnete Sozialversicherung 
durch. Die Gegenseitigkeitsvereine können von 
Betrieben, Körperschaften und auch von privaten 
Personen gegründet werden. Sie sind juristische 
Personen, deren geschäftsführende Organe der 
Aufsicht des Arbeitsministeriums unterstehen und 
deren Satzung von diesem genehmigt werden 
muß. 

Träger der Grundversicherung können auch 
Versicherungseinrichtungen auf gewerkschaft­
licher Grundlage (Obras sindicales) und private 
Versicherungsgesellschaften sein. 

Die Einrichtungen, die neben dem INP die 
Grundversicherung durchführen, werden mit­
arbeitende Träger (Entidades colaboradores) ge­
nannt. Von diesen gibt es zur Zeit 125. 

Größere Industriebetriebe haben gegebenen­
falls eigene Betriebskrankenkassen. 

Träger der zusätzlichen Krankenversicherung 
sind die Gegenseitigkeitsvereine für Dienstneh­
mer. 

Finanzierung 

Die Finanzierung der Grundversicherung er­
folgt durch Beiträge in Höhe von zur Zeit 7010 
des Grundlohnes. Davon entfallen 5% auf den 
Dienstgeber und 2% auf den Dienstnehmer. Die 
Beiträge werden mit den übrigen Versicherungs­
beiträgen eingezogen und vom Dienstgeber an 
den Versicherungsträger abgeführt. Beitrags­
schuldner ist der Dienstgeber. Sofern die Beiträge 
nicht gezahlt werden, erlöschen die Leistungs­
ansprüche, mit Ausnahme der Fälle, in denen es 
sich um unfreiwillige Arbeitslosigkeit oder um 
unständige Arbeit handelt. 

In der zusätzlichen Versicherung ist die Höhe 
der Beiträge unterschiedlich. Sie richtet sich nach 
der finanziellen Lage des Gegenseitigkeitsvereines 
für Dienstnehmer und den Zuwendungen, die 
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von dritter Seite geleistet werden. Dienstgeber 
und Dienstnehmer sind am Beitragsaufkommen 
beteiligt. In der Regel zahlen die Dienstnehmer 
ein Drittel der Beiträge. 

11. Versicherung gegen Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten 

Umfang 

Jeder Dienstgeber ist verpflichtet, für seine 
Beschäftigten eine Versicherung gegen Arbeits­
unfälle und Berufskrankheiten einzugehen. Der 
Dienstgeber und seine Familienangehörigen kön­
nen der Versicherung freiwillig beitreten. 

Das Arbeitsministerium kann für Unternehmer 
mit über 250 Beschäftigten unter bestimmten 
Voraussetzungen die Genehmigung erteilen, daß 
das Unternehmen selbst das Risiko für die vor­
übergehende Arbeitsunfähigkeit trägt und ärzt­
liche Betreuung und Arzneimittelversorgung ge­
währt. 

Die Unfallversicherung umfaßt alle Arbeits­
unfälle und Berufskrankheiten mit Ausnahme 
der Silikose und des Nystagmus der Bergarbeiter, 
für die eine Sonderversicherung besteht. 

Hinsichtlich der Berufskrankheiten besteht ein 
Verzeichnis der in Frage kommenden 16 Berufs­
krankheiten und Industriezweige, das im wesent­
lichen mit dem Verzeichnis des von Spanien 
ratifizierten Internationalen übereinkommens 
Nr. 18 übereinstimmt. Darüber hinaus wird von 
den spanischen Versicherungsträgern und Gerich­
ten jede Schädigung im Zusammenhang mit der 
Arbeit oder als Folge der Arbeit als Arbeits­
unfall anerkannt. Dies gilt auch für Krankheiten, 
die während der Behandlung eintreten. 

Ausländische Arbeitnehmer und ihre anspruchs­
berechtigten Hinterbliebenen, die beim Eintritt 
des Versicherungsfalles ihren Wohnsitz in Spanien 
haben, erhalten die gleichen Leistungen wie 
spanische Arbeitnehmer. Wohnen die Hinter­
bliebenen bei Eintritt des Versicherungsfalles im 
Ausland oder verlegen die Berechtigten nach Ein­
tritt des Versicherungsfalles ihren Wohnsitz von 
Spanien in das Ausland, so erhalten sie Leistun­
gen nur, wenn die Rechtsvorschriften ihres Hei­
matlandes den spanischen Staatsangehörigen eine 
entsprechende Behandlung gewähren oder wenn 
es sich um Angehörige eines Staates handelt, der 
das Internationale übereinkommen Nr. 19 rati­
fiziert hat, oder wenn in Gegenseitigkeitsabkom­
men eine entsprechende Vereinbarung getroffen 
wurde. 

Lei~tungen 
Es werden Krankenbehandlungen und Geldent­

schädigungen gewährt. Während bei Berufs­
krankheiten keine Verjährungsfrist besteht, ver­
jähren die Ansprüche auf Leistungen bei Arbeits­
unfällen nach drei Jahren. 

Die K r an k e nb eh a n d 1 u n g umfaßt 
Erste Hilfe, zusätzliche Heilbehandlung, Behand­
lung von hinzutretenden Krankheiten, Versor­
gung mit Körperersatzstücken und orthopädi­
schen Hilfsmitteln sowie chirurgische Behandlung. 

Als Gel den t s c h ä d i gun gen kommen 
in Betracht: 

bei z e i t w eis e rAr bei t s u n f ä h i g k e i t 
75% des Grundentgeltes für die Höchstdauer 
von 18 Monaten einschließlich von Rückfällen; 

bei entstellenden Ver 1 e t zu n gen und V e r­
s t ü m m e 1 u n gen, die konsolidiert sind, aber 
die Arbeitsfähigkeit nicht beeinträchtigen, ein­
malige Abfindungen; 

bei dauernder teilweiser Erwerbs­
unfähigkeit in dem gewöhnlichen 
B e ruf eine Rente im Ausmaß von 35% des 
Grundentgeltes ; 

bei d aue r n der voll s t ä n d i ger E r­
wer b s u n f ä h i g k e i tin dem ge w ö h n­
li c he n Be ruf eine Rente im Ausmaß von 
55% des Grundentgeltes; 

bei d aue r n der . voll s t ä n d i ger E r­
werbsunfähigkeit eine Rente von 
100% des G run den t gel t e s. Daneben 
werden Zulagen für die sogenannte "große 
Invalidität" (pflegebedürftige Doppelamputierte, 
Blinde und Geisteskranke) im Ausmaß von 
weiteren 50% gewährt. 

Im Falle des Tod e s erhält die Witwe ohne 
Kinder eine Rente von 50% des Grundentgeltes 
bis zur Wiederverheiratung bzw. für Lebens­
dauer. 

Eine Witwe mit einem Kind oder mehreren 
Kindern oder mit verwaisten Enkelkindern, die 
das 18. Lebensjahr. noch nicht erreicht haben oder 
- wenn sie es überschritten haben - erwerbs­
unfähig sind, erhält für jeden Berechtigten wei­
tere 10% bis zum Gesamtausmaß von 100% des 
Grundentgeltes ; 

eine Waise unter 18 Jahren erhält eine Rente 
von 60% des Grundentgeltes; 

mehrere Waisen unter 18 Jahren erhalten eine 
Rente von 600/0 des Grundentgeltes für das 
jüngste Kind zuzüglich 100;0 für jedes weitere 
Kind bis zum Ausmaß von 100%. 

Die Gesamtrente wird gleichmäßig unter den 
Kindern aufgeteilt. 

Sind Hinterbliebene in der obenangeführten 
Art nicht vorhanden, so erhalten die Eltern oder 
Großeltern des Verstorbenen eine Rente im Aus­
maß von 40% des Grundentgeltes, sofern sie be­
dürftig sind, das 60. Lebensjahr vollendet haben 
und arbeitsunfähig sind. Ist nur ein Elternteil 
vorhanden, so beträgt die Rente 300/0. Haben die 
Eltern mit dem Versicherten zusammen gelebt 
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und wurden sie indem Jahre vor seinem Tode 
von ihm erhalten, so erhöht sich die Rente auf 
60% bzw. für einen Berechtigten auf 500/0 des 
Grundentgeltes. 

Hat der Verstorbene keine Anspruchsberech­
tigten im Sinne der vorstehenden Absätze, so 
wird eine Rente im Ausmaß von 30% des. Grund­
entgeltes für 25 Jahre mit dem erforderlichen 
Kapital an den Sondergarantiefonds der National­
kasse für Versicherung von Arbeitsunfällen ein­
gezahlt. 

Organisation 

Hinsichtlich der Versicherungsträger wird be­
merkt, daß der Dienstgeber die Versicherung 
durch Abschluß eines Versicherungsvertrages beim 
INP, bei Gegenseitigkeitsvereinen der Dienst­
geber (Mutualidades patronales) oder bei privaten 
Versicherungsgesellschaften durchführen kann. 

Die Einrichtungen, die sich mit der gesetzlichen 
Unfallversicherung befassen, sind verpflichtet, sich 
bei der dem Arbeitsministerium unterstehenden 
Rückversicherungsanstalt für Arbeitsunfälle rück­
versichern zu lassen. 

Zur Durchführung der Unfallversicherung 
wurden vom INP die "Nationalkasse für Arbei­
terunfallversicherung des INP" gegründet. 

Bei der Nationalkasse besteht ein Sondergaran­
tiefonds, dem außer der im letzten Absat~ unter 
"Leistungen" angeführten Rente noch andere 
Mittel zufließen. Er hat die Aufgabe, die Schaden­
ersatzleistungen für den Fall der dauernden 
Erwerbsunfähigkeit oder des Todes unmittelbar, 
auszuzahlen, falls der Betroffene die zustehenden 
Zahlungen aus irgend einem Grunde nicht vom 
Dienstgeber oder den verpflichteten Versiche­
rungsträgern erhalten kann. In diesem Fall hat 
der Garantiefonds ein unmittelbares Rückgriffs­
recht auf das Vermögen des Dienstgebers oder 
der zuständigen Versicherungseinrichtung. 

Die Versicherung gegen' Berufskrankheiten 
wird von den jeweiligen Trägern der Unfallver­
sicherung durchgeführt. Die Versicherung gegen 
Silikose und Nystagmus der Bergleute wird aus­
schließlich vom INP durchgeführt. Betriebe, in 
denen diese Krankheiten auftreten, sind ver­
pflichtet, diese betreffenden Sonderversicherungen 
abzuschließen. 

Finanzierung 

Die Finanzierung erfolgt durch Beiträge, die 
sich nach dem Gewerbezweig und der, Gefahren­
klasse, in der die entsprechende Berufsgruppe 
eingestuft ist, bestimmen. Die Nationalkasse stellt 

'Mindestbeitragssätze auf. 

Die Beträge werden vom Dienstgeber allein 
getragen. 

m. Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenen­
versicherung 

Versicherungspflicht 

A. Grundversicherung: 

1. Alle gegen Entgelt beschäftigten spanischen 
Arbeiter und Angestellten, die das 14. Lebensjahr 
vollendet haben (als Beitragshöchstgrenze gilt 
ein Jahreseinkommen von 40.000 Peseten); 

2. die südamerikanischen, portugiesischen, 
philippinischen und andorranischen Staatsange­
hörigen sowie die Staatsangehörigen der Staaten, 
die mit Spanien ein entspredlendes Abkommen 

-abgeschlossen haben, und zwar unter den Vor­
aussetzungen, die auch für spanische Staatsange­
hörige gelten; 

3. selbständige Bauern, wenn sie sich in das 
für sie zuständige Syndikat eintragen. 

Von der Versicherung sind ausgeschlossen: 
1. Familienangehörige von Dienstgebern, und 

zwar deren Ehegatten, Kinder und Eltern, 
sofern sie mit dem Dienstgeber in häuslicher 
Gemeinschaft leben und von ihm erhalten 
werden oder in einem seiner Betriebe be-
schäftigt sind; , 

2. Hausangestellte, für die der Haushaltungs­
vorstand gewöhnlich zu sorgen pflegt; 

3. Staatsbeamte mit Anspruch auf Pension; 
4. Ausländer, sofern sie nicht nach dem vorher­

gehenden Absatz versicherungspflichtig sind. 

B. Zusätzliche Versicherung bei Gegenseitigkeits­
vereinen: 

Alle Dienstnehmer mit Ausnahme der selbstän­
digen Bauern unter denselben Voraussetzungen 
wie in der Grundversicherung. (Als Beitrags­
höchstgrenze gilt ein Jahreseinkommen von 
84.000 Peseten.) Der erstmalige Eintritt in die 
Versicherung muß jedoch vor Vollendung des 
55. Lebensjahres erfolgen. 

Leistungen 

A. Grundversicherung: 

Es werden Alters-, Invaliditäts- und Hinter­
bliebenenrenten gewährt. 

Voraussetzungen für die Alters-
ren t e: 

1. Vollendung des 65. Lebensjahres; 
2. Erfüllung der Wartezeit (1800 Beitragstage 

seit 1944); 
3. der Versicherte darf weder vom Staat, noch 

von einer Provinz oder von einer Gemeinde 
eine Pension' erhalten, die gleich hoch oder 
höher als die Rente ist; 

4. der Versidlerte darf keine Arbeit gegen Ent'­
gelt ausüben. 

1445 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 47 von 76

www.parlament.gv.at



48 1445 der Beilagen 

Aus maß der Alt e r s ren t e: 
Monatlich 400 Peseten, jedoch monatlich 

250 Peseten, wenn eine Rente aus der zusätzlichen 
Versicherung bezogen wird. 

Vor aus set z u n gen für die I n val i­
d i t ä t s ren t e: 

1. Vollendung des 60. Lebensjahres und Berufs­
unfähigkeit im gewöhnlichen Beruf; 

2. Vollendung des 50. Lebensjahres und allge­
meine Erwerbsunfähigkeit oder 
Vollendung des 30. Lebensjahres bei völliger 
Erwerbsunfähigkeit (zum Beispiel Verlust 
beider Arme oder Beine, entsprechende Be­
wegungsunfähigkeit, Erblindung oder un­
heilbare Geisteserkrankung) ; 

3. die Berufsunfähigkeit darf nicht durch einen 
Arbeitsunfall oder durch eine Berufskrank­
heit verursacht sein; 

4. die Berufsunfähigkeit im gewöhnlichen Beruf 
muß das Einkommen des Versicherten auf 
mindestens ein Drittel seines bisherigen Ein­
kommens vermindern; 

5. die vorher für die Altersrente angeführten 
Voraussetzungen Z. 2 bis 4. 

Aus maß der I n val i d i t ä t sr e n t e: 
Die Invaliditätsrente wird in gleichem Ausmaß 

wie die Altersrente gewährt. 

Vor aus set z un gen für Hin t erb I i e­
benenrenten: 

Die Voraussetzungen für die Gewährung der 
Altersrente geIten entsprechend. 

Aus maß der W i t wen.r e n t e: 
50% der Altersrente von 400 bzw. 250 Peseten. 

Aus maß der Wa i sen ren t e: 
Für jedes Kind 15% der Altersrente von 

400 bzw. 250 Peseten. 

B. Zusätzliche Versicherung bei Gegenseitigkeits­
vereinen: 

Es werden Alters-, Invaliditäts- und Hinter­
bliebenenrenten gewährt. 

Vor aus set z u n gen für die Alt e r s­
ren t e: 

1. Vollendung des 60. Lebensjahres; 
2. zehnjährige Tätigkeit als Dienstnehmer in 

einem Betrieb, der jetzt einem Gegenseitig­
keitsverein für Dienstnehmer angehört oder 
angehören würde; 

3. Beitragsnachweis von mindestens 700 Tagen 
in den letzten sieben Jahren; 

4. Zugehörigkeit zum Gegenseitigkeits~erein im 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 

Es wird bemerkt, daß bei langdauernden 
Krankheiten und unverschuldeter Arbeitslosig­
keit die Mitgliedschaft bestehen bleibt. 

Aus maß der Alt e r s ren t e: 
Die Rente ist nach dem Lebensalter im Zeit­

punkt des Rentenbeginns und nach dem Ge­
schlecht gestaffelt. Sie ist verschieden nach dem 
betreffenden Gegenseitigkeitsverein. Sie beträgt 
zum Beispiel in der Eisen- und Stahlindustrie: 

Männer 
im Alter von 60 Jahren 40% des Grundentgeltes, 
im Alter von 61 Jahren 46% des Grundentgeltes, 
im Alter von 62 Jahren 52% des Grundentgeltes, 
im Alter von 63 Jahren 580f0 des Grundentgeltes, 
im Alter von 64 Jahren 64% des Grundentgeltes, 
im Alter von 65 Jahren 72% des Grundentgeltes, 
im Alter von 66 Jahren 730f0 des Grundentgeltes, 
im Alter von 67 Jahren 75% des Grundentgeltes, 
im Alter von 68 Jahren 78% des Grundentgeltes, 
im Alter von 69 Jahren 82% des Grundentgeltes, 
im Alter von 70 Jahren 85% des Grundentgeltes. 

Frauen 
im Alter von 60 Jahren 65% des Grundentgeltes, 
im Alter von 61 Jahren 66% des Grundentgeltes, 
im Alter von 62 Jahren fJ70f0 des Grundentgeltes, 
im Alter von 63 Jahren 680/0 des Grundentgeltes, 
im Alter von 64 Jahren 69% des Grundentgeltes. 

Vom 65 Lebensjahr an gilt die gleiche Staffe­
lung wie für Männer. 

Bei den Gegenseitigkeitsvereinen des Bergbaues 
werden folgend,e Sätze gewährt: 

Gegenseitigkeitsverein für Betriebe 
des Kohlen- der Förder- des Erz- der Blei-

Alter bergbaues tätigkeit bergbaues gewinnung 
(1) (2) (2) (3) 

60 500/0 400/0 400/0 45% 
61 54% 45% 45% 48% 
62 58% 50% 50% 51% 
63 62010 55% 55% 54% 
64 66% 60% 60% 57% 
65. 70% 65% 65% 60% 
66 72% 66% 66% 62% 
67 74% 67% 67% 64% 
68 76% ·68% 68% 66% 
69 78% 69% 69% 68% 
70 80% 70% 70% 70% 

des Grundentgeltes. 

Zuschläge für Untertagearbeit: 
(1) Für jedes Jahr nach zehn Jahren 1%, höch­

stens 25% • Der Gesamtsatz darf 80% nicht über­
steigen. 

(2) Für je fünf Jahre nach fünf Jahren 1%. Der 
Gesamtsatz darf 70% nicht übersteigen. 

(3) Für jedes Jahr nach einem Jahr 0·5%. Der 
Gesamtsatz darf 70% nicht übersteigen. 

Vor aus set z u n gen für die I n val i­
ditätsrente: 

1. Erfüllung der Wartezeit von 700 Tagen in 
den letzten sieben Jahren; 

2. Zugehörigkeit zum Gegenseitigkeitsverein 
im Zeitpunkt des Versicherungsfalles oder 
Krankengeldbezuges. 
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Aus maß der I n val i d i t ä t s ren t e: 
Die Rente beträgt mindestens 50010 des Grund­

entgeltes, in der Eisen- und Stahlindustrie zum 
Beispiel 60010. 

Vor aus set z u n gen für die W i t w e n­
ren t e b z w. W i t wer ren t e: 

1. Erfüllung der Wartezeit; 
2. kein Anspruch auf Entschädigung wegen 

eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrank­
heit; 

3. Eheschließung vor dem 60. Lebensjahr und 
Dauer der Ehe von mindestens zwei Jahren 
bzw. Vorhandensein von legitimierten Kin­
dern; 

4. durch die Satzungen der einzelnen Gegen­
seitigkeitsvereine werden weitere Voraus­
setzungen bestimmt, so zum Beispiel in der 
Eisen- und Stahlindustrie: Vollendung -des 
40. Lebensjahres, Erziehung von waisen­
berechtigten Kindern oder dauernde und 
völlige Arbeitsunfähigkeit. 

Falls die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, er­
halten die Witwen Abfindungen im Ausmaß des 
24fachen monatlichen Grundentgeltes. 

Vor aus set z u n gen für die W ais e n­
ren t e: 

1. Erfüllung der Wartezeit; 
2. eheliche, legitimierte,' anerkannte uneheliche 

Kinder oder Wahlkinder des Verstorbenen; 
bei Wahlkindern muß die Annahme an 
Kindes Statt zwei Jahre vor Eintritt des Ver­
sicherungsfalles liegen; 

3. Nichtvollendung des 18. Lebensjahres oder 
dauernde und vollständige Arbeitsunfähig­
keit; 

4. kein Anspruch auf Entschädigung wegen 
eines Arbeitsunfalles oder einer Berufskrank­
heit. 

Aus maß der Hin t erb I i e ben e n-
ren t e: 

Witwenrente beziehungsweise 
Wi t wer ren t e bis zu 50010 des Grundent­
geltes (zum Beispiel in der Eisen- und Stahl­
industrie 45010); 

Waisenrenten bis zu 15010 des Grundentgeltes, 
mindestens jedoch 150 Peseten monatlich (zum 
Beispiel in der Eisen- und Stahlindustrie 100/0). 

Die Renten dürfen zusammen 1000/0 des 
Grundentgeltes übersteigen. Hinterbliebenen­
renten und Renten aus eigener Versicherung wer­
den nicht nebeneinander gewährt; es kann je­
doch die höhere Rente gewählt werden. 

Die Waisenrente kann unter bestimmten Vor­
aussetzungen um die Witwenrente erhöht werden, 
zum Beispiel wenn beim Tod des Versicherten 

kein Ehegatte vorhanden ist oder wenn der 
Anspruch auf Witwenrente beim Tod dieses Ehe­
gatten erlischt. 

Die Waisenrenten werden bis zum 18., ge­
gebenenfalls bis zum 21. Lebensjahr gewährt. 

Organisation 

Die Grundversicherung wird durch das INP 
gewährt. Für Versicherte aus der Landwirtschaft 
wird das INP zusätzlich durch das entsprechende 
Syndikat unterstützt. 

Die zusätzliche Versicherung wird von den 
Gegenseitigkeitsvereinen für Dienstnehmer 
durchgeführt. 

Finanzierung 

In der Grundversicherung werden Beiträge der 
Dienstgeber im Ausmaß von 50/0 und der Dienst­
nehmer im Ausmaß von 10f0 des Grundentgeltes 
erhoben. Landwirtschaftliche Arbeiter sind von 
der Beitragszahlung befreit. Der Beitrag der selb­
ständigen Landwirte ist in der Grundsteuer ent­
halten. Soweit die Zuweisungen aus der Land­
wirtschaft den erforderlichen Finanzbedarf nicht 
decken, wird der entsprechende Fehlbetrag aus 
den Beiträgen der Industrie gedeckt. 

In der zusätzlichen Versicherung erfolgt die 
Finanzierung durch Beiträge der Dienstgeber und 
Dienstnehmer sowie durch Zuwendungen von 
dritter Seite. Das Ausmaß der Beiträge richtet 
sich im allgemeinen nach der finanziellen Lage 
des Wirtschafts- und Berufszweiges, für den der 
Gegenseitigkeitsverein für Dienstnehmer gegrün­
det ist. Der Beitragssatz wird von den Satzungen 
des Gegenseitigkeitsvereines festgesetzt. Er be­
trägt zum Beispiel zur Zeit in der Eisen- und 
Stahlindustrie 8% des Grundentgeltes als Beitrag 
des Dienstgebers und 3010 des Grundentgeltes als ' 
Beitrag des Dienstnehmers bis zur Beitrags­
bemessungsgrenze von monatlich 7000 Peseten. 
Zu den Gege1'lseitigkeitsvereinen, die für den 
Bergbau bestehen, entrichtet der Dienstgeber 
höhere Beiträge (zirka 12010), die als Abgabe je 
Zentner beförderter Kohle usw. erhoben werden. 

IV. Freiwillige Versicherung 

Die freiwillige Weiterversicherung beim INP 
ist nur für die Grundkrankenversicherung mög­
lich. 

Bei den Gegenseitigkeitsvereinen für Dienst­
nehmer ist die freiwillige Weiterversicherung 
für alle von diesen Vereinen gedeckten Risken 
möglich, wenn der Versicherte auch den Beitrags­
anteil des Dienstgebers entrichtet. Hat der 
Dienstnehmer einen Kredit in Anspruch ge­
nommen, so ist er beim Ausscheiden aus der 
Versicherungspflicht verpflichtet, sich weiter zu 
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versichern. In der Regel hat er beim Ausscheiden 
aus einer Beschäftigung, die der Versicherungs­
pflicht in einem Gegenseitigkeitsverein für 
Dienstnehmer unterliegt, zwei Möglichkeiten. 

Er kann 
1. die Versicherung im ersten Gegenseitigkeits­

verein freiwillig fortsetzen und gleichzeitig 
eine Pflichtversicherung im . zweiten Gegen­
seitigkeitsverein eingehen. Er muß in diesem 
Falle im zweiten Gegenseitigkeitsvere~n eine 
neue Wartezeit zurücklegen. Leistungen wer­
den dann von beiden Vereinen gewährt; 

2. aus dem ersten Gegenseitigkeitsverein aus­
scheiden und lediglich die Pflichtversicherung 
im zweiten Gegenseitigkeitsverein eingehen, 
wobei ihm die Versicherungszeiten beim ersten 
Gegenseitigkeitsverein voll angerechnet wer­
den. Leistungen werden jedoch nur vom 
zweiten Gegenseitigkeitsverein gewährt. 

V. Arbeitslosenversicherung 

Versicherungspflicht 

Der Versicherungspflicht unterliegen alle 
Dienstnehmer im Dienst Dritter, soweit sie in 
der allgemeinen Sozialversicherung pflichtver­
sichert sind, mit Ausnahme folgender Gruppen: 

a) Heimarbeiter; 
b) Gelegenheitsarbeiter in der Landwirtschaft 

und Viehzucht; 
c) unständige Arbeiter mit einer Beschäfti­

gungsdauer von weniger als 4 Monaten 
jährlich und 

d) Fischer, deren Lohn in einem Fanganteil 
besteht. 

Für die vorstehenden Gruppen sieht das Gesetz 
die Errichtung von Sondersystemen im Verord­
nungsweg vor. 

Leistungen 

Voraussetzung für den Leistungsanspruch ist 
eine Versicherungsdauer von mindestens sechs 
Monaten innerhalb der letzten 18 Monate vor 
Beginn der Arbeitslosigkeit. 

Die Leistung (75010 des in den letzten sechs 
Monaten erzielten Durchschnittsverdienstes) ge­
bührt ab dem vierten Tag nach Beendigung der 
Beschäftigung für eine Höchstdauer von sechs 
Monaten. Auf Empfehlung des Arbeitsmini­
steriums kann jedoch der Ministerrat diese Frist 
verlängern, wenn die Arbeitslosigkeit im Lande 
solche Ausmaße annimmt, daß ordentliche Maß­
nahmen notwendig werden. 

Die Leistung gebührt grundsätzlich Dienst­
nehmern, die ihren Arbeitsplatz unfreiwillig 
verloren .haben oder die ohne schweres Ver­
schulden ihrerseits entlassen wurden; sie gebührt 
nicht nur bei Vollarbeit~losigkeit, sondern auch 

bei Teilarbeitslosigkeit. Als Teilarbeitslosigkeit 
gilt eine unfreiwillige Kürzung der täglichen 
Arbeitszeit oder der Zahl der Arbeitstage, doch 
muß diese Kürzung innerhalb eines gegebenen 
Zeitraumes mindestens ein Drittel der normalen 
Arbeitsstunden ausmachen. 

Organisation 

Die Arbeitslosenversicherung wird vom INP, 
jedoch unter getrennter Verrechnung, verwaltet. 

Finanzierung 

Die Mittel der Arbeitslosenversicherung wer­
den durch Beiträge der Dienstgeber, der Dienst­
nehmer und des Staates aufgebracht. Das Ar­
beitsministerium setzt den als Arbeitslosenver­
sicherungsbeitrag vom Lohn abzuziehenden 
Prozentsatz fest. Der Dienstnehmerbeitrag be­
läuft sich auf ein Viertel des Dienstgeberbeitrages. 
Der Staatsbeitrag wird nach der Höhe der Ein­
nahmen der Versicherung am Ende eines jeden 
Finanzjahres und nach Maßgabe der verfügbaren 
öffentlichen Mittel festgesetzt; er darf jedoch 
keinesfalls geringer sein als die Dienstnehmer­
beiträge. 

VI. Familienbeihilfen 

Anspruch auf Familienbeihilfen 
hab eng run d sät z I ich alle Dienstnehmer 
ohne Rücksicht auf ihren Familienstand und ihr 
Geschlecht sowie unabhängig von der Höhe ihres 
Entgeltes für bestimmte nahe Angehörige. . 

Anspruchsberechtigung besteht 
für 

a) die Gattin, 
b) den Gatten, wenn er vollständig arbeits­

unfähig ist, 
c) Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebens­

jahres - es sei denn, daß sie arbeitsunfähig 
sind -, und zwar eheliche, legitimierte, 

. uneheliche Kinder (diese nur dann, wenn 
sie von einem der Ehegatten anerkannt 
worden sind) sowie Adoptivkinder, sofern 
sie ledig sind und keine Arbeit gegen Ent­
gelt verrichten (dies gilt nicht für Lehr­
linge oder ähnliche Beschäftigte, wenn ihr 
Entgelt höchstens 1000 Peseten im Monat 
beträgt); hiezu gehören auch die ehelichen 
und unehelichen Enkel eines Dienst­
nehmers oder seiner Gattin unter den­
selben Voraussetzungen wie oben; 

d) Vorfahren, eheliche oder uneheliche eines 
Dienstnehmers oder seiner Gattin, die 
keiner bezahlten Arbeit nachgehen und 
keinen Anspruch auf eine Rente oder Pen­
sion aus dem System der Sozialen Sicherheit 
haben; Männer müssen das 60. Lebensjahr 
überschritten haben oder vollständig ar­
beitsunfähig sein; 
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e) Geschwister, und zwar eheliche Geschwister 
eines Dienstnehmers oder seiner Frau bei 
Vorliegen der für Kinder geforderten Vor­
aussetzungen. 

Anspruchsberechtigt sind auch 

a) Waisen, und zwar eheliche, legitimierte, un­
eheliche, aber anerkannte und adoptierte 
Waisen, deren Vater (sonstige Person) aus 
dem System der Familienbeihilfen an­
spruchsberechtigt war, soweit sie die für 
Kinder geforderten Voraussetzungen er­
füllen; 

b) Witwen von Dienstnehmern, die aus dem 
System der Familienbeihilfen anspruchs­
berechtigt waren, solange sie nicht gegen 
Entgelt (über einer bestimmten Grenze) 
beschäftigt sind und solange sie Witwen 
bleiben. Diese Leistung gebührt für eine 
Zeitdauer von zwei Jahren, gerechnet vom 
Tod des Berechtigten; 

c) Pensionsbezieher nach Arbeitsunfällen oder 
Berufskrankheiten unter denselben Voraus­
setzungen; 

d) verunfallte Personen bei vorübergehender 
Arbeitsunfähigkeit, Kranke, Frauen wäh­
rend des gesetzlichen Urlaubes aus Mutter­
schaftsgründen, ferner Personen, die ihren 
Militärdienst verrichten. 

Die Höhe der Familienbeihilfe wird durch 
ein Punktesystem (abhängig von der Anzahl der 
Anspruchsberechtigten) bestimmt, wobei der 
Minimalwert pro Punkt mit 40 Peseten fest­
gesetzt ist. 

An weiteren Leistungen werden 
be i Vor 1 i e gen be s tim m t e r Vor a u s­
setzungen 

Heiratsbeihilfen, Schülerbeihilfen und Mutter­
schaftsbeihilfen gewährt. 

IV. 
Die einzelnen Bestimmungen des Abkom­
mens, des SchlußprotokoUs und des Zusatz-

- protokolls 

A. Abkommen 
Zu Art. 1: 

Dieser Artikel enthält Begriffsbestimmungen. 

Zu Art. 2: 

In diesem Artikel wird der sachliche Geltungs­
bereich des Abkommens festgelegt. 

Ausnahme bestimmter Sonderversicherungen, auf 
das die Allgemeine Sozialversicherung ergän­
zende Auslandsrenten-Übernahmegesetz und auf 
die Rechtsvorschriften über die Arbeitslosenver­
sicherung. In bezug auf Spanien bezieht sich das 
Abkommen auf die Rechtsvorschriften über die 
Krankenversicherung, die Alters- und Invalidi­
tätsversicherung, die Versicherung gegen Arbeits­
unfälle und Berufskrankheiten, die Arbeitslosen­
versicherung, die Familienbeihilfen und die spa­
nischen Gegenseitigkeitsvereine (Mutualismo 
laboral), soweit diese. Dienstnehmer betreffen. 
Hinsichtlich der Gegenseitigen Nationalen Land­
wirtschaftlichen Sozialvorsorge ist mit Rücksicht 
auf den Umfang der Leistungen dieses Sonder-· 
systems eine weitere Einschränkung vorgesehen, -
und zwar werden nur jene. Leistungen gewährt, 
die der spanischen Krankenversicherung und der 
Alters- und Invaliditätsversicherung entsprechen. 

In den Abs. 2 und 3 wird der in zwischen­
staatlichen Abkommen vielfach enthaltene 
Grundsatz festgelegt, daß das Abkommen zwar 
alle Rechtsvorschriften, die das bestehende inner­
staatliche Recht zusammenfassen, ändern oder er­
gänzen, erfaßt, daß es sich hingegen nicht auch 
auf einen neuen - bisher nicht erfaßten - Zweig 
der Sozialen Sicherheit bezieht. Auf die Versiche­
rung von Personengruppen, die im Zeitpunkt 
des Abschlusses des Abkommens einen Versiche­
rungsschutz noch nicht genießen, wird das Ab­
kommen nur dann angewendet, wenn die Regie­
rung des die Versicherung ausdehnenden Staates 
innerhalb der festgesetzten Frist keinen Einwand 
erhebt. 

Nach Abs. 4 bleibt es einer Vereinbarung der 
beiden Vertragsstaaten vorbehalten, in welcher 
Weise sich allenfalls ein von einem Vertragsstaat 
mit einem dritten Staat abgeschlossenes Abkom­
men im Bereich der Sozialen Sicherheit im Rah­
men des gegenständlichen Abkommens auswirken 
soll. 

Zu Art. 3: 

In diesem Artikel wird der persönliche Gel­
tungsbereich des Abkommens festgelegt. 

Nach Abs. 1 findet das Abkommen nur auf 
die Staatsangehörigen der beiden Vertragsstaaten 
sowie deren Familienangehörige und Hinter­
bliebene, nicht aber - wie dies bei den bisher 
von österreich abgeschlossenen Abkommen der 
Fall ist - auf Ausländer Anwendung. 

Nach Abs. 1 bezieht sich das Abkommen in 
österreich auf die Rechtsvorschriften über die 
Allgemeine Sozialversicherung nach dem Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetz, das ist die 
Kranken-; Unfall- und Pensionsversicherung mit 

In Abs. 2 werden· über die entsprechenden, in 
den bisher von österreich abgeschlossenen Ab­
kommen enthaltenen Regelungen, betreffend _die 
Ausnahme der Angehörigen der diplomatischen 
und konsularischen Vertretungen, hinaus auch 
die in persönlichen Diensten von solchen Ange­
hörigen stehenden Personen von der Anwendung 
des Abkommens ausgenommen. 

.. 
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Zu Art. 4: 

Der im Abs. 1 festgelegte Grundsatz der 
Gleichstellung der beiderseitigen Staatsangehöri­
gen ist mit Rücksicht auf das die österreichische 
Gesetzgebung über die Soziale Sicherheit fast 
ausnahmslos beherrschende Te r r i tor i a I i­
t ä t s p r i n z i p ohne praktische Bedeutung. 
Dieser Regelung kommt jedoch im Hinblick auf 
das die spanische Gesetzgebung über die Soziale 
Sicherheit beherrschende Per s 0 n a I i t ä t s­
p r i n z i p besondere Bedeutung zu, da erst 
hiedurch in Spanien beschäftigte österreichische 
Staatsbürger den Versicherungsschutz nach den 
spanischen Rechtsvorschriften über die Soziale 
Sicherheit genießen. 

Ausnahmen vom Gleichheitsgrundsatz sind in 
Abs. 2 sowie in der Ziffer 4 Buchstabe b, c und e 
des Schlußprotokolls enthalten. 

Zu Art. 5: 

Abs. 1 bestimmt, daß die Geldleistungen ein­
schließlich aller Erhöhungen auch bei Aufenthalt 
eines Anspruchsberechtigten im anderen Ver­
tragsstaat zu gewähren sind. Es wird daher durch 
diese Regelung im Verhältnis zu Spanien die 
Vorschrift des § 89 Abs. 1 Ziffer 2 ASVG. über 
das Ruhen der Leistungsansprüche aus der öster­
reichischen Kranken-, Unfall- und Pensionsver­
sicherung bei Auslandsaufenthalt aufgehoben. 

Bei Aufenthalt eines Anspruchsberechtigten im 
Gebiet eines dritten Staates sind die Geldleistun­
gen den Staatsangehörigen des anderen Vertrags­
staates nach der in Abs. 2 vorgesehenen Rege­
lung unter den gleichen Bedingungen wie eigenen 
Staatsangehörigen, die sich in diesem dritten 
Staat aufhalten, zu gewähren. Dies bedeutet, daß 
die Gewährung von Geldleistungen an spanische 
Staatsangehörige in diesem Fall an die Zustim­
mung des Versicherungsträgers (§ 89 Abs. 3 
Ziffer 2 und 3 ASVG.) gebunden ist. 

Die vorstehenden Regelungen gelten nach 
Art. 28 nicht für die Leistungen der Arbeits­
losenversicherung. 
, Nach dem in Ahs. 1 dieses Artikels festgelegten 
Grundsatz, wonach die Geldleistungen einschließ­
lich aller Erhöhungen bei Auslandsaufenthalt zu 
.gewähren sind, wäre auch die Ausgleichszulage zu 
Leistungen aus der österreichischen Pensionsver­
sicherung in das Ausland zu transferieren. Mit 
Rücksicht auf den Fürsorgecharakter der Aus­
gleichszulage sowie die mit der Bedüdtigkeits­
prüfung bei Auslandsaufenthalt verbundenen 
administrativen Schwierigkeiten wird in der 
Z. 4 des Schlußprotokolls bestimmt, daß die 
A.usgleichszulage nur bei Aufenthalt des An­
spruchsberechtigten in österreich gewährt wird. 

Zu Art. 6: 

Durch die Bestimmung des Abs. 1 erster Halb­
satz wird sichergestellt, daß in Anwendung des 

Abkommens die Gewährung von Doppelleistun­
gen verhindert wird. Die Regelung des zweiten 
Halbsatzes dient der Klarstellung in materiell­
rechtlicher Hinsicht, daß die nach Art. 19 fest­
gestellten Teilleistungen aus der Pensionsver­
sicherung durch die Bestimmung des ersten Halb­
satzes nicht berührt werden. 

Mit Rücksicht auf das weitreichende Gegen­
seitigkeitsverhältnis, das durch das Abkommen 
herbeigeführt wird, ist in Abs. 2 der Grundsatz 
festgelegt, daß die Rechtsfolgen, die sich nach 
den innerstaatlichen Rechtsvo·rschriften über die 
Soziale Sicherheit aus dem Zusammentreffen ver­
schiedener versicherungs rechtlich relevanter Tat­
bestände ergeben, auch eintreten, wenn einer 
dieser Tatbestände im anderen Vertragsstaat vor­
liegt. Hiedurch wird erreicht, daß beispielsweise 
in nachstehenden Fällen die in den österreichi­
schen Rechtsvorschriften vorgesehenen Rechts­
folgen auch eintreten, wenn der maßgebende Tat­
bestand in Spanien vorliegt: 

a) Zusammentreffen emes Anspruches auf 
Krankengeld aus der spanischen Versiche­
rung mit einem Pensionsanspruch aus der 
österreichischen Pensionsversicherung (§ 90 
ASVG.); 

b) Zusammentreffen eines Pensionsanspruches 
aus der österreichischen Pensionsversiche­
rung mit Einkünften aus einer gleichzeitig 
in Spanien ausgeübten Erwerbstätigkeit 
(§ 94 ASVG.); 

c) Zusammentreffen einer vorzeitigen Alters­
pension bei Arbeitslosigkeit oder einer vor­
zeitigen Alterspension bei langer Versiche­
rungsdauer mit der Ausübung einer Er­
werbsiätigkeit in Spanien (§§ 253 a Abs. 2 
bzw. 253 b Abs. 3 ASVG.); 

d) Auswirkung einer in Spanien bestehenden 
Pflichtversicherung auf den Anspruch auf 
eine Alterspension aus der österreichischen 
Pensionsversicherung (§ 253 Abs. 1 ASVG.) 
bzw. auf die Berechtigung zur Weiterver­
sicherung in der österreichischen Kranken­
bzw. Pensionsversicherung (§§ 16 Abs. 1 
bzw. 17 Abs. 1 ASVG.). 

Die Bestimmung des Abs. 3 stellt sicher, daß 
bei Anwendung des Abs. 2 soziale Härten ver­
mieden werden. Da die Regelung auf jene Fälle 
beschränkt ist, in denen ein Ruhen oder eine 

. Kürzung "gleichzeitig und wechselseitig" eintritt, 
ist sie für den österreichischen Rechtsbereich ohne 
Bedeutung. 

Zu den Art. 7 bis 9: 

In Art. 7 wird das in allen ·Sozialversicherungs­
verträgen übliche Territorialitätsprinzip festge­
legt, daß nämlich die Rechtsvorschriften über 
die So:ziale Sicherheit des Vertragsstaates anzu­
wenden sind, in dem die für die Versicherung 
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maßgebende Beschäftigung ausgeübt wird, wobei versicherung gewahrt bleibt. Diese Regelung ent­
es ohne Bedeutung ist, in welchem der beiden spricht der Vorschrift des § 122 Abs. 2 Z. 2 
Vertragsstaaten der Dienstnehmer wohnt bzw. ASVG. über die Leistungsgewährung bei Eintritt 
der Dienstgeber oder der Sitz des Unternehmens des Versicherungsfalles innerhalb der Schutzfrist. 
sich befindet. - In diesem Falle kann der leistungspflichtige Ver-

Von dem vorstehenden Grundsatz bestimmt sicherungs träger Leistungen entweder selbst 
Art. 8 Buchstabe a Ausnahmen für Dienstnehmer, . erbringen oder den Versicherungsträger des 
die von einem Betrieb in einem Vertragsstaat Wohnortstaates um Gewährung der Sachleistun­
in das Gebiet des anderen Vertragsstaates ent- gen nach den für diesen maßgebenden Rechts­
sendet werden. Buchstabe b enthält Sonderrege- vorschriften ersuchen. 
lungen für das fahrende oder fliegende Per­
sonal von Unternehmungen, welche die Beför­
derung von Personen oder Gütern durchführen 
und ihren Sitz im Gebiet eines Vertragsstaates 
haben. Die in Art. 8 Buchstabe a für die zustän­
dige Behörde vorgesehene Ermächtigung, eine 
andere Stelle zu bestimmen, ist zufolge ihrer 
Unbestimmtheit für österreich unanwendbar. 

Zur Vermeidung von unerwünschten Härten 
enthält Art. 9 eine Ermächtigung zu einver­
nehmlichen weiteren Ausnahmen von dem in 
Art. 7 festgelegten Territorialitätsprinzip bzw. 
für die Nichtanwendung von im Art. 8 vorge­
sehenen Ausnahmen für bestimmte Fälle. 

Zu den Art. 10 bis 17: 

Diese Artikel enthalten die· besonderen Be­
stimmungen für die Gewährung von Leistungen 
bei Krankheit und Mutterschaft. 

Im Sinne der mit dem Abkommen verfolgten 
Ziele ist in Art. 10 vorgesehen, daß die in den 
beiden Vertragsstaaten zurückgelegten Versiche­
rungszeiten für den Erwerb, die Aufrechterhal­
tung und das Wiederaufleben eines Leistungs-

. anspruches zusammengerechnet werden. Da die 
Leistungsarisprüche der österreichischen Kranken­
versicherung grundsätzlich von einer Wartezeit 
unabhängig sind, kommt dieser Bestimmung nur 
hinsichtlich des Anspruches auf satzungsmäßige 
Mehrleistungen Bedeutung zu (siehe zum Beispiel 
§§ 13.9 Abs. 2 und 153. Abs. 1 ASVG.). Die durch 
die Worte "soweit sie sich nicht überschneiden" 
festgelegte Einschränkung der Zusammenrech­
nung stellt sicher, daß solche Zeiten nicht z u­
sam m eng e r e c h n e t, also im zeitlichen Aus­
maß doppelt, sondern nur einfach gerechnet 
werden. -

Die Art. 11 und 12· treffen die näheren Bestim­
mungen für die Durchführung der Leistungs­
gewährung bei einem vorübergehenden Aufent­
halt im anderen Vertragsstaat bzw. b,ei Wohn~ 
sitzverlegungen in das Gebiet des anderen Ver­
tragsstaates. 

In Art. 11 Abs. 1 werden jene Voraussetzungen 
festgelegt, die für eine Leistungsgewährung im 
Zuzugsstaat vorliegen müssen. Abs. 2 sieht vor, 
daß bei Nichtvorliegen eines Leistungsanspruches 
im Zuzugsstaat ein allenfalls ·im Herkunftsstaat 
noch bestehender Leistungsanspruch durch 
21 Tage ab dem Ausscheiden aus der Pflicht-

Nach Art. 12 Abs. 1 is.t die Leistungsgewährung 
bei einem vorübergehenden Aufenthalt im ande­
ren Vertragsstaat - wenn also der Versicherungs­
fall im Gebiete dieses Staates eintritt - auf 
die Fälle der Ersten Hilfe-Leistungen einge­
schränkt. Diese Hilfeleistung wird nach der 
Bestimmung der Z. 7 des Schlußprotokolls nur 
Dienstnehmern, die in das Gebiet des anderen 
Vertragsstaates entsendet werden, bzw. Dienst­
nehmern, die - sofern sie im Gebiet des anderen 
Vertragsstaates arbeiten - sich vorübergehend 
in ihrem Heimatstaat aufhalten, gewährt. Durch 
diese, einem spanischen Wunsche entsprechende 
Regelung ist sichergestellt, daß ein in österreich 
beschäftigter spanischer Staatsangehöriger auch 
während eines Urlaubsaufenthaltes in Spanien 
I"eistungen der Krankenversicherung erhält. 

Die Gewährung von Leistungen bei Verlegung 
des Wohnsitzes na c h Eintritt des Versiche­
rungsfalles ist nach Abs. 2 von der Zustimmung 
des leistungspflichtigen Versicherungsträgers ab­
hängig; diese Zustimmung kann jedoch nur wegen 
des Gesundheitszustandes des Dienstnehmers ver­
weigert werden . 

Die Abs. 3 bis 5 treffen die näheren Bestim­
mungen für die Durchführung der Leistungs­
gewährung in den Fällen der Abs. 1 und 2. Dar­
nach ist zur Erbringung von Sachleistungen der 
für den Aufenthaltsort bzw. Wohnort zuständige 
Versicherungsträger berufen, und zwar - zur 
Vereinfachung der Verwaltung - nach den für 
ihn geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere 
hinsichtlich des Ausmaßes und der Art und Weise 
der Leistungsgewährung; die Dauer dieser Lei­
stungsgewährung wie auch die Gewährung von 
Geldleistungen (Abs. 5) richtet sich hingegen 
nach den für den leistungspflichtigen Versiche­
rungsträger maßgebenden Rechtsvorschriften. Die 
Gewährung von Sachleistungen von erheblicher 
Bedeutung (Körperersatzstücke, größere Hilfs­
mittel) hängt nach Abs. 4 jedoch von der Zu­
stimmung des leistungspflichtigen Versicherungs­
trägers ab; lediglich in Fällen unbedingter Dring­
lichkeit kann die Leistungsgewährung seitens des 
aushelfenden Versicherungsträgers sofort erfol­
gen. 

Nach Abs. 6 gelten die Bestimmungen der 
Abs. 1 bis 5 entsprechend auch für Familienange­
hörige. 
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In Art. 13 Abs. 1 wird die Leistungsgewährung I Krankenversicherungspflicht, für den Fall, daß 
, für Familienangehörige geregelt, die im Heimat- ein Bezieher einer Pension aus der österreichi­
, staat verbleiben. Diese Familienangehörigen er- schen Pensionsversicherung in Spanien wohnt, 

halten - sofern sie nicht bereits aus einem ande- unter Bedachtnahme auf die Vorschrift des § 8 
ren Titel leistungsberechtigt sind (Abs. 3) - Abs. 1 Z. 1 ASVG., wonach die Krankenversiche­
die Sachleistungen vom Versicherungsträger ihres rungspflicht und damit der Anspruch auf Sach­
Heimatstaates nach den für ihn geltenden Rechts- leistungen nur für die Dauer des I n I a n d sau f~ 
vorschriften, als ob der Dienstnehmer bei diesem e n t haI t e s besteht, der Aufenthalt in Spanien 
Versicherungsträger versichert wäre. Die Ange- dem Aufenthalt in Osterreich gleichgestellt 
hörigeneigenschaft richtet sich hiebei nach den werden (siehe Z. 8 des Schlußprotokolls). 
Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in dem 
der Dienstnehmer versichert ist; dies bedeutet, 
daß für die Beurteilung, ob ein Angehöriger 
eines in Osterreich beschäftigten spanischen 
Dienstnehmers Familienangehöriger im Sinne 
dieser Bestimmung ist und daher nach den spa­
nischen Rechtsvorschtiften Leistungen beziehen 
kann, § 123 ASVG. maßgebend ist. Nach Abs. 2 
erhalten Familienangehörige bei einer Wohnort­
verlegung - wenn sie also dem Dienstnehmer in 
den anderen Vertragsstaat nachfolgen - die Lei­
stungen vom zuständigen Versicherungsträger 
d~eses Vertragsstaates nach den für ihn geltenden 
Rechtsvorschriften. Dieser Anspruchsübergang 
findet selbst dann statt, wenn für denselben Fall 
bereits Leistungen im Herkunftsstaat gewährt 
wurden; die Bezugszeiten im Herkunftsstaat 
werden jedoch auf eine allenfalls im Zuzugsstaat 
festgesetzte Höchstdauer angerechnet. 

Art. 14 regelt die Versorgung der Rentner 
bzw. Pensionisten und ihrer Familienangehörigen 
mit Sachleistungen. Bei dieser Regelung war auf 
zwei mögliche Fälle Bedacht zu nehmen: 

a) eine Person wohnt in einem der beiden 
Vertragsstaaten und bezieht eine Rente 
oder Pension aus der Versicherung des 
an der e n Vertragsstaates; 

b) eine Person wohnt in einem der beiden 
Vertragsstaaten und bezieht Teilpensionen 
auf Grund der Bestimmungen des Ab­
schnittes II Kapitel 2 aus der Versicherung 
der bei den Vertragsstaaten. 

Art. 15 enthält eine Regelung für die sachliche 
und örtliche Zuständigkeit in Betreuungsfällen. 

In Art. 16 Abs. 1 wird der Kostenersatz in 
Betreuungsfällen festgelegt. Zur verwaltungs­
mäßigen Vereinfachung der Kostenverrechnung 
werden die Versicherungsträger in Abs. 2 er­
mächtigt, mit Zustimmung des Bundesministe­
riums für soziale Verwaltung und des spanischen 
Arbeitsministeriums an Stelle von einer Einzel­
abrechnung (voller Kostenersatz) eine Pauschal­
abrechnung zu vereinbaren. 

Im Art. 17 wird, einer entsprechenden Rege­
lung der Verordnungen der EWG folgend, die 
Gewährung einmaliger Zahlungen bei Tod gere­
gelt. Dieser Regelung kommt für den österrei­
chischen Rechtsbereich keine praktische Bedeu­
tung zu, weil für den Eintritt des Versicherungs­
falles des Todes der Ort, in dem der Tod eintritt, 
rechtlich nicht relevant ist. 

Zu den Art. 18 bis 21: 

Diese Artikel regeln die Wahrung der Rechte 
in den beiderseitigen Pensionsversicherungen, 
wenn ein Dienstnehmer nacheinander oder ab­
wechselnd Versicherungszeiten nach den Rechts­
vorschriften der beiden Vertragsstaaten zurück­
gelegt hat. 

Wie bereits im Abschnitt II einleitend fest­
gehalten wurde, beruht das gegenständliche Ab­
kommen im wesentlichen auf den Bestimmungen 
der Verordnungen der EWG. Diese Regelungen 

Die Regelung wurde nach' dem Grundsatz ge- enthalten gegenüber den entsprechenden Rege­
troffen, daß die Rentner bzw. Pensionisten nur lungen der bisher von Osterreich abgeschlossenen 
in dem Vertragsstaat krankenversichert sind, in Sozialversicherungsabkommen eine neue Methode 
dem sie wohnen, weil dies für die leistungs- der Feststellung der Leistungen. Der Übergan'g 
gewährung die einfachste und vorteilhafteste zu dieser neuen Regelung, die im übrigen bereits 
lösung ist. Ein Kostenersatz findet nur im in dem am 30. November 1960 paraphierten 
Betreuungsfalle statt (Abs. 2). Da nach den Entwurf eines Dritten österreichisch":deutschen 
spanischen Rechtsvorschriften nur Pensionsbezie- Abkommens enthalten ist, empfahl sich auch 
her der Gegenseitigkeitsvereine, nicht aber solche deswegen, weil die meisten der für zwischen­
des Allgemeinen Systems Anspruch auf Sachlei- staatliche Regelungen auf dem Gebiete der 
stungen haben, war es erforderlich, die Gewäh- Sozialen Sicherheit im Verhältnis zu Osterreich 
rung von Sachleistungen im Wege der Betreuung in Betracht kommenden Staaten in ihren son­
vom Bestehen eines solchen Anspruches nach stigen, in den letzten Jahren abgeschlossenen 
den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates abhän- Abkommen diese Regelung übernommen haben. 
gig zu machen, in dessen Gebiete der zur Gewäh- In Art. 18 Abs. 1 wird wie in den bisherigen 
rung der Pension verpflichtete Versicherungs- Regelungen die Zusammenrechnung der beider­
träger seinen Sitz hat. Mit R~cksicht auf diese 'I' seitigen Versicherungszeiten, soweit sie sich nicht 
Regelung mußte aber zur SIcherstellung der decken, für die Beurteilung verfügt, ob eine 
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Leistung gebührt; ob und in welchem Ausmaß 
hiebei Versicherungs zeiten zu berücksichtigen 
sind, soll sich jedoch nach den Rechtsvorschriften 
des Vertragsstaates richten, in dessen Versiche­
rung diese Zeiten zurückgelegt worden sind. 
Es werden sohin zum Beispiel bei einer Pension 
aus dem Versicherungsfall der geminderten Ar­
beitsfähigkeit in der österreichischen Pensions­
versicherung zurückgelegte Zeiten einer frei-

,willigen Versicherung für die Erfüllung der 
Wartezeit in der spanischen Pensionsversicherung 
nur zur Hälfte zu berücksichtigen sein (siehe 
§ 236 Abs. 1 Z. 1 zweiter Halbsatz ASVG.). 
Soweit die Gewährung von Leistungen aus einem 
Sondersystem davon abhängig ist, daß gewisse 
qualifizierte Arbeiten geleistet worden sind, 
werden nur Versicherungszeiten aus entsprechen­
den Systemen des anderen Vertragsstaates be­
rücksichtigt (Abs. 2). Die Sonderversicherungen 
sind in der Z. 10 des Schlußprotokolls angeführt. 

Mit Rücksicht auf die in Abschnitt II Kapitel 5 
enthaltenen Sonderregelungen, betreffend die 
spanischen Gegenseitigkeitsvereine, kommt den 
obigen Bestimmungen nur Bedeutung für die 
österreichische k'nappschaftliche Pensionsversiche­
rung zu. 

Nach Abs. 3so11 bei Vorliegen einer zu kurzen 
Versicherungszeit in der Versicherung eines Ver­
tragsstaates kein Anspruch auf eine Teilpension 
bestehen, damit die VersiCherungsträger nicht 
mit Zwergrenten belastet werden. In diesem Fall 
ist diese Versicherungszeit zwar in der Versiche­
rung des anderen Vertragsstaates für den Er­
werb, die Aufrechterhaltung und das Wieder­
aufleben des Leistungsanspruches heranzuziehen, 
jedoch ist die Pension aus der Versicherung dieses 
Vertragsstaates ohne Anwendung der Bestim­
mungen des Art. 19 Abs. 3 zu berechnen. Das 
vorher Gesagte gilt jedoch dann nicht, wenn 
nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften die 
Erfüllung einer Wartezeit nicht erforderlich ist 
(siehe Zum Beispiel § 235 Abs. 3 lit. a ASVG.). 

Nach Art. 19 Abs. 1 und 2 prüft der Ver­
sicherungsträger, ob sich nach den für ihn maß­
gebenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften bei 
Zusammenrechnung der in den Pensionsversiche­
rungen der beiden Vertragsstaaten zurückgelegten 
Versicherungszeiten ein Anspruch auf eine Pen­
sion ergibt. Ist dies der Fall, so ist vorerst nach 
Abs. 3 Buchstabe a eine sogenannte "fiktive Voll­
pension" zu ermitteln. Nach der dieser Bestim­
mung entsprechenden Bestimmung der Verord­
nung Nr. 3 ist die "fiktive Vollpension" unter 
Zugrundelegung der nach Art. 18 zusammenge­
rechneten Versicherungszeiten und diesen gleich­
gestellten Zeiten zu ermitteln. Dies würde in der 
österreichischen Pensionsversicherung zur Folge 
haben, daß zum Beispiel Zeiten einer Beschäfti­
gung als Arbeiter vor dem 1. Jänner 1939 bei 
der Feststellung der "fiktiven Vollpension" ohne 

Rücksicht auf die im innerstaatlichen Recht vor­
gesehene Pauschalierung mit dem für die Erfül­
lung der Wartezeit maßgebenden tatsächlichen 
Ausmaß berücksichtigt werden müßten. Ein ähn­
licher Widerspruch würde sich auch hinsichtlich 
freiwilliger Versicherungszeiten beim Versiche­
rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit. und 
bei nach § 31 des 1. Sozialversicherungs-Neu­
regelungs gesetzes, BGBL Nr. 86/1952, erwor­
benen Versicherungszeiten ergeben. Um eine 
solche, jedenfalls unerwünschte Auswirkung zu 
vermeiden, wurde durch die Fassung des Buch­
staben a (" V ersicherUngszei ten, die nach den 
Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates 
zurückgelegt wurden und nach diesen Rechts­
vorschriften für die Berechnung der Pension zu 
berücksichtigen sind") erreicht, daß für die Er­
mittlung der "fiktiven Vollpension" die ip jedem 
Vertragsstaat für die Bemessung der Leistungen 
zu berücksichtigenden Versicherungszeiten und 
diesen gleichgestellten Zeiten heranzuziehen sind. 
Bei Bemessung der "fiktiven Vollpension" sind 
Beiträge zur Höherversicherung außer Ansatz zu 
lassen. Auf die "fiktive Vollpension" sind nach 
Abs. 5 zur Vereinfachung der Pensionsfeststel­
lung die Kürzungs- und Ruhensbestimmungen 
anzuwenden, weil anderenfalls die innerstaat­
lichen Kürzungs- und Ruhensbestimmungen 
na c h der Feststellung der Teilpensionen anzu­
wenden wären, was für den österreichischen 
Rechtsbereich zur Folge hät~e, daß die für das 
Ruhen bzw. die Kürzung der Pensionen maß­
gebenden Grenzbeträge (siehe zum Beispiel § 94 
ASVG.) gleichfalls im pro-rata-temporis-Verhält­
nis gekürzt werden müßten. 

Von der ermittelten "fiktiven Vollpension" 
wird nach Buchstabe b sodann der Teil als Teil­
pension aus der betreffenden Versicherung er­
bracht, der dem Verhältnis der Dauer der bei der 
Berechnung der Leistung gemäß den Rechtsvor­
schriften des eigenen Staates berücksichtigten 
Versicherungszeiten zur Gesamtdauer der bei der 
Leistungsberechnung nach den Rechtsvorschriften 
beider Staaten zu berücksichtigenden Versiche­
rungszeiten entspricht (Kürzungsfaktor). Hiebei 
sind auf österreichischer Seite mit Rücksicht auf 
§ 261 Abs. 5 ASVG. als Gesamtdauer höchstens 
540 Versicherungsmonate anzusetzen; dessen­
ungeachtet sind die nach den österreichischen 
Rechtsvorschriften bei der Bemessung der Lei­
stung zu berücksichtigenden Versicherungsmonate 
mit ihrer tatsächlichen Dauer, also ungekürzt, 
anzusetzen (siehe Z. 11 Buchstabe i des Schluß­
protokolls). Zu einer österreichischen Teilpension 
sind gegebenenfalls nach Buchstabe c noch Bei­
träge zu einer Höherversicherung zu gewähren. 

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, daß 
die Ausgleichszulage bei der Ermittlung der 
"fiktiven Vollpension" und daher auch bei der 
Ermittlung der Teilpension außer Betracht bleibt. 
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Abs. 4 enthält die im Hinblick auf dieBe~ 
stimmungen des Abs. 3 erforderlichen Regelungen 
bezüglich des Zusammentreffens von sich über­
schneidenden Versicherungszeiten. 

Auf österreichischer Seite greifen für die Fest­
stellung eines Leistungsanspruches sowie für die 
Bemessung der Teilpension noch folgende, in der 
Z. 11 des Schlußprotokolls geregelte Besonder­
heiten Platz: 

1. in Buchstabe a wird festgelegt, daß die nach 
§ 229 Abs. 3 ASVG. anzurechnenden Pau­
schalzeiten sowie die nach dem Auslands-! 
renten-übernahme gesetz zu berücksichtigen-I 
den Versicherungszeiten als nach den öster-I 
reichischen Rechtsvorschriften zur ü c k­
gel e g t e Zeiten gelten. Es wird darauf 
hingewiesen, daß selbstverständlich nur die I 
nach dem ARÜG. zu berücksichtigenden 
Zeiten sowohl für den Ans p r u c hals 11 

auch für die Be m es s u n g (also in An­
wendung des Art. 18 und des Art. 19) I 
als zur ü c k gel e g t e Zeiten gelten, 
während die Pauschalzeiten des § 229 I 
ASVG. nur für die Bemessung (Art. 19) im I 
obigen Sinne von Bedeutung sind. I 

2. Buchstabe b sieht vor, daß die Anrechnung I' 

österreichischer Ersatzzeiten auch durch eine 
entsprechende, in der spanischen Pensions­
versicherung erworbene Zeit ausgelöst wird; 

3. bei der Bestimmung der "fiktiven Voll­
pension" nach Art. 19 Abs. 3 Buchstabe a 
sind Ersatzzeiten nach § 228 Abs. 1 Z. 2 
ASVG. ohne die Beschränkung des § 251 
Abs. 3 ASVG. zu berücksichtigen (Buch­
stabe c); 

4. nach Buchstabe d wird die Bemessungsgl,"und~ 
lage zur Berechnung der "fiktiven Voll­
pension" ausschließlich aus den in der öster­
reichischen Pensionsversicherung erworbenen 
V ersicherungszei ten gebildet; 

5. bei Ermittlung der "fiktiven Vollpension'.' 
hat der österreich ische Versicherungsträger 
die nach spanischen Rechtsvorschriften zu­
rückgelegte und in der spanischen Leistung 
berücksiclltigte Versicherungszeiten auch dann 
anzurechnen, wenn diese Zeiten nach den 
österreichischen Rechtsvorschriften nicht in 
den Anrechnungszeitraum fallen. Hiedurch 
wird sichergestellt, daß die Summe der 
Kürzungsfaktoren 1 ergibt (Buchstabe,e); 

6. mit Rücksicht auf § 223 Abs. 2 ASVG. wird 
in Buchstabe f verfügt, daß der Stichtag im 
Sinne der zitierten Vorschrift an Stelle des 
Versicherungsfalles tritt; 

7. für die Feststellung der österreichischen 
Leistungszugehörigkeit und Leistungszu­
ständigkeit werden grundsätzlich die Ver­
sicherungszeiten aus der entsprechenden spa­
nischen Versicherung mit berücksichtigt; für 

den Fall, daß für einen bestimmten Zeit­
raum die einer Versicherungszeit zugrunde­
liegende Art der Beschäftigung nicht fest­
stellbar ist, wird die Zuständigkeit der Pen­
sionsversicherungsanstalt der Arbeiter ver­
fügt (Buchstabe g); 

8. sind die Beitragsgrundl~gen von Versiche­
rungszeiten nicht feststellbar, so werden 
diese Zeiten bei der Errechnung der Bemes­
sungsgrundlage mit einem Näherungswert 
berücksichtigt (Buchstabe h); 

9. für die Berechnung des Knappschaftssoldes 
und der Knappschaftspension sind nur die 
in der entsprechenden spanischen Sonder­
versicherung zurückgelegten Versicherungs­
zeiten heranzuziehen; die Berücksichtigung 
von Versicherungszeitenfür einen Leistungs­
zuschlag hängt davon ab, daß für diese 
Zeiten aus der spanischen Versicherung ein 
Zuschl;:tg für Untertagearbeit gewährt wird 
(Buchstabe j); 

10. das Bergmannstreuegeld wird ausschließlich 
auf Grund österreichischer Versicherungs­
zeiten gewährt (Buchstabe k); 

11. der Hilflosenzuschuß ist innerhalb der an­
teilmäßig gekürzten Grenzwerte zu berech­
nen, es sei denn, daß der Leistungsanspruch 
auf Grund allein in österreich zurückge­
legter Versicherungszeiten besteht (Buch­
stabe 1). 

Art. 20 enthält Regelungen für die Fälle, in 
denen ein Leistungsanspruch trotz Vorliegens 
von Versicherungszeiten in den bei den Ver­
tragsstaaten nur in ein emder beiden Vertrags­
staaten zustandekommt. Abs. 1 regelt den Fall, 
in dem trotz Zusammenrechnung in einem der 
beiden Vertragsstaaten, zum Beispiel infolge 
Nichtvorliegens sonstiger versicherungsrecht­
licher Voraussetzungen, ein Leistungsanspruch 
nicht zustandekornrnt; die Leistungsbemessung 
erfolgt hiebei in dem Staat, in dem ein Lei­
stungsanspruch unter Bedachtnahme auf Art. 18 
besteht, nach den Bestimmungen des Art. 19 
Abs. 3. Abs. 2 regelt den Fall, in dem' bei einem 
gleichen Tatbestand wie nach Abs. 1 ein Lei­
stungsanspruch a 11 ein aus der Versicherung 
eines Vertragsstaates besteht; in diesem Fall wird 
die Leistung ausschließlich nach den innerstaat­
lichen Rechtsvorschriften des betreffenden Ver­
tragsstaates gewährt. Sobald die Voraussetzungen 
für einen Leistungsanspruch nach den Rechts­
vorschriften des bisher eine Leistung nicht 
gewährenden Staates erfüllt werden, sind in den 
vorerwähnten FäHen die bereits festgesteHten 
Leistungen ohne Rücksicht auf die Rechtskraft 
der diesbezüglichen Entscheidungen neu festzu­
stellen. 

Art. 21 enthält Regelungen für jene Einzel,: 
fälle, in denen die Leistungsberechnung nach 
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Art. 19 Abs. 3 bewirkt, daß die Summe der 
Teilleistungen geringer ist als 

a) eine allein nach den Rechtsvorschriften 
ein e s Vertragsstaates gebührende Lei­
stung bzw. 

b) jede der - ohne Berücksichtigung emer 
Zusammenrechnung - aus beiden Ver­
tragsstaaten gebührenden Leistungen. 

Für den unter a) angeführten Fall wird in Abs. 1 
verfügt, daß der Versicherungsträger, nach dessen 
Rechtsvorschriften allein' ein Leistungsanspruch 
besteht, eine Zulage in der Höhe des "Unter­
schiedsbetrages" zu gewähren hat. Der unter b) 
angeführte Fall wird in Abs. 2 dahingehend 
geregelt, daß der "Unterschiedsbetrag" nur zur 
höheren der beiden Leistungen zu gewähren ist. 

In Abs. 3 ist festgelegt, daß in den vorer­
wähnten Fällen eine Neufeststellung des Unter­
schiedsbetrages immer dann zu erfolgen hat, 
wenn sich der Umrechnungskurs um mehr als 
10 v. H. ändert. 

Zu den Art. 22 bis 24: 

. Diese Artikel enthalten die besonderen Bestim­
mungen betreffend die Unfallversicherung. 

Art. 22 beruht auf den gleichen Erwägungen 
wie die Regelungen in Art. 6 Abs. 2. 

Auf Grund der Vorschrift des § 210 ASVG., 
betreffend die Feststellung einer Gesamtleistung 
wegen eines neuerlichen Arbeitsunfalles oder 
einer neuerlichen Berufskrankheit, würde in An­
wendung der vorliegenden Bestimmung eine 
Gesamtentschädigung durch den österreichischen 
Versicherungsträger festzustellen sein. Da eine 
solche einseitige Belastung eines österreichischen 
Versicherungsträgers von den beiden Vertrags­
staaten nicht beabsichtigt ist, wird in der Z. 12 
des Schlußprotokolls festgelegt, daß § 210 ASVG. 
nicht anzuwenden ist. 

Art. 23 enthält Regelungen für die Fälle, in 
denen eine Person in den beiden Vertragsstaaten 
dem Risiko einer Berufskrankheit ausgesetzt war. 
Nach Abs. 1 wird die Leistung in einem solchen 
Falle von dem Versicherungsträger des Vertrags­
staates gewährt, in dessen Gebiete zuletzt eine 
Beschäftigung ausgeübt wurde, die geeignet ist, 
die im konkreten FaV vorliegende Berufskrank­
heit zu verursachen. Die Abs. 2 und 3 treffen 
Regelungen für jene Einzelfälle, in denen n ach 
Zuerkennung einer Entschädigung für eine 
Berufskrankheit eine Verschlimmerung eintritt. 
In Abs. 2 wird diesbezüglich festgelegt, daß der 
Versicherungsträger, der bisher die Entschädigung 
gewährt hat, auch die Verschlimmerung zu 
berücksichtigen hat, wenn der Betreffende wäh­
rend einer Beschäftigung im Gebiete des anderen 
Vertragsstaates dem Risiko einer Berufskrankheit 
nicht ausgesetzt war. In Abs: 3 wird verfügt, daß 
der Versicherungsträger jenes Vertragsstaates, in 

dem der Betreffende zuletzt dem Risiko einer 
Berufskrankheit ausgesetzt war, eine Entschädi­
gung tinter Berücksichtigung der Verschlimme­
rung zu erbringen hat. 

Art. 24 regelt die Gewährung von Sach- und 
Geldleistungen aus der Unfallversicherung, wenn 
sich der Anspruchsberechtigte im Gebiete des 
anderen Vertragsstaates aufhält. Sachleistungen 
werden hier im Betreuungswege gegen Kosten-
ersatz gewährt. -

Zu den Art. 25 bis 28: 

Diese Artikel enthalten die besonderen Bestim­
mungen betreffend die Arbeitslosenversicherung. 

Art. 25 Abs. 1 sieht für den Erwerb des 
Anspruches auf Leistungen die Zusammenrech­
nung der in den beiden Vertragsst~1aten zurück­
gelegten Versicherungszeiten mit der Beschrän­
kung vor, daß in dem Vertragsstaat, in dem der 
Anspruch geltend gemacht wird, in den letzten 
zwölf Monaten vor dessen Geltendmachung eine 
mindestens 13wöchige arbeitslosenversicherungs­
pflichtige Beschäftigung ausgeübt wurde; einer 
Vorversicherungszeit bedarf es nicht, wenn der 
Dienstnehmer ohne sein Verschulden arbeitslos 
wird. Für den österreichischen Rechtsbereich 
kommt eine Zusammenrechnung nur für die 
Gewährung des Arbeitslosengeldes in Betracht, 
da nach Art. 26 das Karenzurlaubsgeld (§§ 25 a ff. 
AIVG. 1958, BGBl. Nr. 199) ausschließlich auf 
Grund der österreichischen Versicherungszeiten 
gebührt und nach Art. 27 spanische Dienstnehmer 
mangels Gegenseitigkeit keinen' Anspruch auf 
Notstandshilfe haben. Das Arbeitslosengeld wird 
im übrigen nicht bei Auslandsaufenthalt gewährt 
(Art. 28). 

Zu Art. 29: 

Dieser Artikel enthält die besonderen Bestim­
mungen betreffend die Gegenseitigkeitsvereine 
(Mutualismo laborale). Im Abs. 1 wird sicher­
gestellt, daß österreichische Staatsangehörige, die 
in Spanien beschäftigt sind, hinsichtlich der 
Pflichtversicherung wie spanische Staatsangehö­
rige behandelt werden. 

Ein spanischer Staatsangehöriger hat Anspruch 
auf die Leistungen der Gegenseitigkeitsvereine, 
wenn er, außer daß die Wartezeit erfüllt ist 
(700 Tage in den letzten sieben Kalenderjahren 
vor dem Eintritt des Versicherungsfalles), im 
Zeitpunkt des Versicherungsfalh;s noch einem 
Gegenseitigkeitsverein angehört. Die Regelung 
des Abs. 2 bringt demgegenüber für österreichi­
sche Staatsangehörige, die vor Eintritt des Ver­
sicherungsfalles aus Spanien ausgereist sind und . 
daher die Voraussetzungen nach den· Bestim­
mungen des Abs. 1 nicht erfüllen, insofern eine 
Begünstigung, als die Rahmenfrist von sieben 
Jahren nicht vom Tage des Eintrittes des Ver­
sicherungsfalles, sondern vom Tage der Ausreise 
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aus' Spanien - ohne Rücksicht auf das Lebens­
alter in diesem Zeitpunkt - gerechnet wird. In 
diesem Falle sind allerdings für den Leistungs'­
anspruch fünf Beitragsjahre erforderlich. 

Abs. 3 enthält die besonderen Bestimmungen 
für die Bemessung der Leistungen aus den Gegen­
seitigkeitsvereinen. Darnach gebühren mit Rück­
sicht auf die in Abs. 2 vorgesehene Mindest­
versicherungsdauer ,Mindestleistungen von fünf 
Dreißigstel einer Gesamtpension, die sich um je 
ein Dreißigstel für jedes weitere in Spanien 
zurückgelegte Beschäftigungsjahr erhöht. Diese 
Teilpensionen gebühren den Hinterbliebenen 
mit den nach den spanischen Rechtsvorschriften 
für Hinterbliebenenpensionen maßgebenden 
Prozentsätzen (Abs. 4). 

Nach den spanischen Rechtsvorschriften wird 
beim Zusammentreffen einer Pension eines Gegen­
seitigkeitsvereines und einer Pension aus dem 
Allgemeinen System die letztere zur Hälfte 
gekürzt. Bezieht jedoch ein österreichisGher 
Dienstnehmer zwei solche Leistungen, so erfolgt 
keine Kürzung (Abs. 5). 

Zu den Art. 30 und 31: 

Diese Artikel enthalten Bestimmungen über 
die Anwendung der spanischen Rechtsvorschriften 
über Familienbeihilfen. Darnach werden für den 
Erwerb des Anspruches auf Leistungen für öster­
reichische Dienstnehmer die in Österreich zurück­
gelegten Versicherungszeiten angerechnet. Öster­
reichische Dienstnehmer erhalten außerdem ent­
gegen den spanischen Rechtsvorschriften auch 
Leistungen, wenn sich die Kinder in Österreich 
aufhalten. 

Hinsichtlich der Anwendung der österreichi­
schen Rechtsvorschriften über Familienbeihilfen 
wird auf die Ausführungen zu Z. 1 des Schluß­
protokolls hingewiesen. 

Zu den Art. 32 bis 41: 

Im Art. 32 werden die zuständigen Behörden 
der beiden Vertragsstaaten zum Abschluß, einer 
Durchführungsvereinbarung ermächtigt. Ferner 
enthält dieser Artikel Bestimmungen über die 
gegenseitige Hilfeleistung der Behörden und 
Versicherungsträger der beiden Vertragsstaaten. 

Im Art. 33 wird die Durchführung ärztlicher 
Untersuchungen geregelt. 

Art. 34 sieht die Möglichkeit der Eintreibung 
von Beitragsschulden im, anderen Vertragsstaat 
nach den Rechtsvorschriften dieses Vertragsstaates 
vor. 

Art. 35 regelt den übergang von Schaden­
ersatzansprüchen. Diese Bestimmung ermöglicht 
die Anwendung des § 332 ASVG. in Fällen, in 
denen nach den spanischen Rechtsvorschriften 
ein zivilrechtlicher Schadenersatzanspruch gegeben 
ist. ' 

Art. 36 verfügt, daß Kosten-, Steuer- und 
Gebiihrenbefreiungen, die für die, Durchführung 
der eigenen Sozialversicherung in einem Ver­
tragsstaat eingeräumt sind, auch auf die ent­
sprechenden Urkunden oder Schriftstücke des 
anderen Vertragsstaates erstreckt werden. J egli­
ches Erfordernis einer Beglaubigung entfällt für 
alle Schriftstücke, die bei Anwendung des Ver­
trages beizubringen sind. 

Art. 37 erklärt die Einbringung von Anträgen 
oder sonstigen Schriftstücken in der Amtssprache 
des einen Vertrags staates bei Behörden und Ver­
sicherungsträgern des anderen Vertragsstaates für 
zulässig. 

Art. 38 ermöglicht eine fristgerechte Ein­
bringung von Anträgen, Erklärungen oder 
Rechtsmitteln bei den entsprechenden Stellen des 
anderen Vertragsstaates. 

Art. 39 enthält Regelungen für den Transfer 
von Leistungen in den anderen Vertragsstaat. 

Art. 40 enthält Regelungen, betreffend die Bei­
legung bzw. schiedsgerichtliche Entscheidung von 
Streitigkeiten, die sich über die Auslegung oder 
Anwendung des Abkommens ergeben. 

Art. 41 trifft Regelungen für die Aufrechnung 
von Ersatzleistungen bzw. die Hereinbringung 
von überbezügen. Die Regelung des Abs. 2 
ermöglicht über das innerstaatliche Recht (§ 103 
in Verbindung mit § 107 ASVG.) hinausgehend 
die Hereinbringung von überbezügen, an deren 
Entstehen den Anspruchsberechtigten kein Ver­
schulden trifft. Auf Grund der Bestimmung des 
Abs. 3 können die Fürsorgeträger den ihnen 
nach § 324 ASVG. zustehenden Ersatzanspruch 
auch gegenüber Versicherungsträgern in Spanien 
geltend machen. 

Zu den Art. 42 bis 46: 

Diese Artikel enthalten die übergangs- und 
Schlußbestimmungen. 

Nach Art. 42 gelten die Bestimmungen des 
Abkommens auch für Leistungen aus Versiche­
rungsfällen, die vor seinem Inkrafttreten ein­
getreten sind, es sind bei seiner Anwendung auch 
die Versicherungszeiten zu berücksichtigen, die 
vor seinem Inkrafttreten zurückgelegt worden 
sind, doch werden die Leistungen erst ab dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens gewährt. Leistungen, 
die wegen der Staatsangehörigkeit des Berech­
tigten bzw. dessen Aufenthalt im anderen Ver­
tragsstaat nicht festgestellt oder zum Ruhen 
gebracht wurden, werden auf Antrag vom In­
krafttreten des Abkommens an festgestellt oder 
zum Wiederaufleben gebracht, sofern der Antrag 
binnen zwei Jahren nach dem Inkrafttreten 
gestellt wird; in diesem Fall sind Ausschluß­
oder Verjährungsfristen wirkungslos. Wird der 
Antrag hingegen nach Ablauf der Zweijahresfrist 
gestellt, so gebührt die Leistung, sofern nicht 
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Verjährungs- oder Ausschlußfristen entgegenste­
hen, vom Zeitpunkt der Antragstellung ab. Lei­
stungen, die bereits vor dem Inkrafttreten fe~t­
gestellt wurden, sind auf Antrag des Berechtigten 
mit Wirkung vom Inkrafttreten dieses Abkom­
mens an neu festzustellen,. wenn der Antrag 
binnen zwei Jahren ab dem Inkrafttreten dieses 
Abkommens eingebracht wird; sie können jedoch 
von Amts wegen' jederzeit neu festgestellt 
werden. 

Das Abkommen tritt nach I Art. 44 am ersten 
Tag des zweiten Monates nach Ablauf des Mona­
tes in Kraft, in dem die Ratifikationsurkunden 
in Wien (Art. 43) ausgetauscht werden; es bleibt 
gemäß Art. 45 bis 31. Dezember 1964 in Kraft 
und verlängert sich mangels Kündigung still­
schweigend um jeweils ein Jahr. 

Da sich aus verschiedenen Gründen Verzöge­
rungen ergeben haben, wird das Abkommen 
allerdings erst zu einem nach dem 1. Jänner 1965 
gelegenen Zeitpunkt in Kraft treten. Diese Be­
stimmung wird daher so auszulegen sein, daß 
- nach Verstreichung des Termins vom 31. De­
zember 1964 - das Abkommen gemäß Art. 44 
in Kraft tritt und dann bis 31. Dezember 1965 
auf Grund der in Art. 45 enthaltenen Verlänge­
rungsklausel in Kraft bleibt. Von diesem Zeit­
punkt an wird es sich weiterhin stillschweigend 
jeweils um ein Jahr verlängern, falls es nicht 
gekündigt wird. . 

Im Falle des Außerkrafttretens des Abkom­
mens gelten dessen Bestimmungen nach Art. 46 
für bereits erworbene Ansprüche weiter; es wer­
den daher einschränkende innerstaatliche Vor­
schriften für. die Gewährung von Versicherungs­
leistungen im Falle von Auslandsaufenthalt auf 
derartige Ansprüche nicht angewendet. Ferner 
werden durch das Außerkrafttreten des Abkom­
mens die bis zu diesem Zeitpunkt erworbenen 
Anwartschaften nicht berührt; die Wahrung 
dieser Anwattschaften wird durch eine Verein­
barung oder in Ermangelung einer solchen durch 
die jeweiligen innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
bestimmt. . 

B. Schlußprotokoll 

Das Schlußprotokoll bildet einen integrieren­
den Bestandteil des Abkommens und gilt unter 
den gleichen Voraussetzungen und für die gleiche 
Dauer. 

Zu Ziffer 1: 

Dieser Hinweis auf die österreichische Rechts­
lage wurde über ausdrüc.klichen Wunsch der spa­
nischen Delegation aufgenommen. 

Die Aufnahme besonderer Bestimmungen er­
übrigte sich zum Zeitpunkt der Verhandlungen 
über dieses Abkommen, da ein voraussichtlich 
sechsmonatiger Aufenthalt eines Fremdarbeiters 

in Österreich genügte, um ihm den Anspruch auf 
Kinderbeihilfe, und zwar rückwirkend ab Beginn 
seiner Arbeitsaufnahme in österreich, zu ver­
schaffen. Nach sechsmonatigem Aufenthalt trat 
nämlich gemäß § 26 Abs. 2 der Bundesabgaben­
ordnung die unbeschränkte Steuerpflicht ein, die 
die Voraussetzung für den Anspruch auf Kinder­
beihilfe bildet. Seit der Novelle zum Kinder­
beihilfengesetz, BGBL Nr. 251/63, genügt ein 
sechsmonatiger Aufenthalt nicht, sondern der 
Kinderbeihilfenwerber muß seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet 
besi tzen, eine Voraussetzung, die ein Fremdarbei­
ter in aller Regel nicht erfüllt. 

Es war daher notwendig, ein gesetzänderndes 
Zusatzprotokoll zu errichten (siehe Punkt C, 
Zusatzprotokoll). 

Zu Ziffer 2: 

Nach Art. 3 Abs. 2 werden von der Anwen­
dung des Abkommens die Angehörigen der 
diplomatischen und konsularischen Vertretungen 
einschließlich des Verwaltungspersonals sowie die 
in den persönlichen Diensten von Angehörigen 
dieser Dienststelle stehenden Personen ausgenom­
men. Diese Regelung soll nach Buchstabe a auch 
für den österniichischen Handelsdelegierten und 
für die ihm von der Bundeskammer der gewerb­
lichen Wirtschaft zugeteilten fachlichen Mitarbei­
ter sowie. für die Vertreter der genannten Kam­
mer für Fragen der Arbeiteranwerbung mit 
Rüc.ksicht auf deren besondere Stellung entspre­
chend gelten. 

In Buchstabe b ist vorgesehen, daß spanische 
Staatsangehörige, auf die nach Art. 3 Abs. 2 das 
Abkommen keine Anwendung findet - mit 
Ausnahme der Angehörigen der diplomatischen 
und konsularischen Vertretungen - den Ver­
sicherungsschutz nach den spanischen Rechtsvor­
schriften genießen sollen. 

Zu Ziffer 3: 

In Buchstabe a wird mit Rücksicht auf den 
persönlichen Geltungsbereich des Auslandsrenten­
übernahmegesetzes eine Gleichstellung der 
Volksdeutschen mit den österreichischen Staats­
bürgern für die Anwendung des Abkommens 
vorgesehen. 

Die Bestimmungen der Buchstaben bund c 
legen eine Einschränkung der in den § § 226 
Abs. 1 Z. 3, 228 Abs. 1 Z. 1 und Abs. 2 ASVG. 
vorgesehenen Berücksichtigung von in der ehe­
maligen reichsrechtlichen Sozialversicherung er­
worbenen Anwartschaften und Ansprüchen sowie 
von Kriegsdienstzeiten und dergleichen fest. 

Durch die Bestimmung des Buchstaben e wird 
die Gleichstellung spanischer Staatsangehöriger 
im Rahmen des Auslandsrenten-übernahmegeset­
zes verhindert. 
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Zu Ziffer 4: 

Siehe die Ausführungen zu Art. 5 des Ab­
kommens. 

Zu Ziffer 5: 

Nach Art. 7 sind auf einen von einem spani­
schen Unternehmen nach österreich entsendeten 
Dienstnehmer nach Ablauf der im Artikel 8 
Buchstabe a vorgesehenen Frist die österreichi­
schen Rechtsyorschriftenanzuwenden. Dies hätte 
aber unter Bedachtnahme auf die Vorschriften 
des § 3 Abs. 3 letzter Satz ASVG. zur Folge, 
daß dieser Dienstnehmer mangels eines Wohn­
sitzes in Österreich n ich t als im Inland be­
schäftigt gilt und daher auch der Versiche­
rungspflicht nach denösterreichischen Rechts­
vorschriften ni c h t unterliegen würde. Um aber 
einem solchen Dienstnehmer einen Versiche­
rungsschutz nach den österreichischen Rechts­
vorschriften zu gewährleisten, muß auf die 
Wohnsitzyoraussetzung' verzichtet 'werden. 

Zu Ziffer 6: 

Die vorliegende Bestimmung ist _mit Rücksicht 
auf Art. 18 Abs. 1 B-VG. erforderlich. 

Zu Ziffer 7: 

Siehe die Ausführungen' zu Art. 12 Abs. 1 
des Abkommens. 

Zu Ziffer 8: 

Siehe die Ausführungen zu Art. 14 Abs. 2 des 
Abkommens. 

Zu Ziffer 9: 

In den Fällen des Art. 14, Abs. 2 gibt es 
mangels eines Wohnsitzes der Leistungsempfänger 
in Österreich keinen leistungszuständigen öster­
reichischen Krankenversicherungsträger. Es bleibt 
daher kein anderer Weg, als den Ersatz der Auf­
wendungen unmittelbar aus den beim Haupt­
yerband der österreichischen Sozialyersicherungs­
träger auf Grund des § 73 Abs. 4 ASVG. ein­
langenden Beiträgen zur Krankenyersicherung 
zu leisten. 

Zu Ziffer 10: 

Siehe die Ausführungen zu Art. 18 des Ab­
kommens. 

Zu Ziffer 11: 

Siehe die Ausführungen zu den Art. 18 und 19 
des Abkommens. 

Zu Ziffer 12: 

Siehe die Ausführungen zu Art .. 22 des Ab­
kommens. 

Zu Ziffer 13: 

Durch die Regelung des Buchstaben a werden 
österreichische Staatsangehör~ge in zweifacher 
Hinsicht begünstigt: 

a) sie unterliegen ab dem Inkrafttreten des 
Abkommens auch dann der Versicherungs­
pflicht bei den Gegenseitigkeitsvereinen, 
wenn sie das 55. Lebensjahr bereits über­
schritten haben; 

b) weiters gelten für sie ab Inkrafttreten des 
Abkommens die Regelungen über die be­
günstigten Wartezeiten, die sonst als Ober": 
gangsregelung beim Neuantritt eines At­
beitssektors in einen Gegenseitigkeitsverein 
zur Anwendung gelangen. Dies hat zum 
Beispiel zur Folge, daß ein österreichischer 
Staatsbü'rger bei Eintritt des Versicherungs­
falles innerhalb eines Jahres -nach dem In­
krafttreten des Abkommens nur eine Min­
destwartezeit von 180 Arbeitstagen an 
Stelle von sonst 700 Tagen nachweisen 
muß. 

Eine weitere Begünstigung für österreichische 
Staatsangehörige ist in Buchstabe b insoweit ent­
halten, als die nach den spanischen Rechtsyor­
schriften geforderte zehnjährige Tätigkeit als 
Dienstnehmer in einem Betr,ieb, der im Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles einem Gegenseitigkeits­
verein für Dienstnehmer angehört, durch Heran­
ziehung einer Tätigkeit in einem entsprechenden 
österreichischen Betrieb erfüllt werden kann. 

C. Zusatzprotokoll 

Das Zusatzprotokoll bildet ebenso wie das 
Schlußprotokoll einen integrierenden Bestandteil 
des Abkommens und gilt unter den gleichen 
Voraussetzungen und für die gleiche Dauer. 

Durch die unter Ziffer 1 des Schlußprotokolls 
erläuterten Änderungen der österreichischen 
Rechtslage hinsichtlich der Gewährung von 
Kinderbeihilfen war die Errichtung eines gesetz­
ändernden Zusatzprotokolls notwendig, um 
spanische Gastarbeiter in den Genuß der Kinder­
beihilfenleistunggelangen lassen zu können. 

An Stelle der durch die Noyelle zum Kinder­
beihilfengesetz, BGB!. Nr. 251/63, verlangten 
Voraussetzung des Wohnsitzes oder gewöhn­
lichen Aufenthaltes des Gastarbeitnehmers in 
Österreich, schafft nun für spanische Arbeits­
kräfte die Erteilung der Arbeitsbewilligung die . 
Grundlage für den rechtlichen Anspruch auf den 
Bezug der Kinderbeihilfe. 
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Gegenüberstellung 
der im Verhältnis zum Abkommen vom 15. Juli 1964 abgeänderten oder neu aufgenommenen Be· 

stimmungen 

Text des Abkommens vom 15. Juli 1964 

Artikel 1 

5. "Zuständige Behörde" 
. in bezug auf österreim das Bundesministe­
rium für soziale Verwaltung; 
in bezug auf SPilnien das Arbei~sininisterium; 

Artikel 2 

(1) Dieses Abkommen bezieht sim 
1. in österreim auE, die Rechtsvorsmriften 

über 
a) die Krankenversicherung mit Ausnahme der 

folgenden Sonderversicherungen : 
aa) Sonderversicherung für selbständig Er­

werbstätige, 
bb) Sonderversimerung für Kriegshinter­

bliebene, 
ce) Sonderversimerung für Kriegsbeschä­

digte in beruflicher Ausbildung, 
dd) Sonderversimerung für Bundesange­

stellte; 
b) die Pensionsversicherung der Arbeiter, die 

Pensionsversicherung der Angestellten und 
die knappschaftliche Pensionsversimerung; 

Text des revidierten Abkommens 

Artikel 1 

5. "Zuständige Behörde" 
in bezug auf österreich der Bundesminister 
für soziale Verwaltung, hinsichtlich der 
Familienbeihilfen der Bundesminister für 
Finanzen; 
in bezug auf Spanien das Arbeitsministerium; 

6. "Wohnort" 
den Wohnsitz oder den Ort des gewöhn­
lichen Aufenthaltes; 

7. "Aufenthalt" 
einen vorübergehenden Aufenthalt; 

1 O. "Versicherungsträger des Wohnortes" 
den Versicherungsträger, der nach den Rechts­
vorsmriften des betreffenden Vertrags­
staates für den Wohnort zuständig ist; 

11. "Versicherungsträger des Aufenthaltsortes" 
den Versicherungsträger, der nach den Rechts­
vorschriften des betreffenden Vertragsstaates 
für den Ort des Aufenthaltes zuständig ist; 

18. "Familienbeihilfen" 
in bezug auf österreich die Familienbeihilfe; 
in bezug auf Spanien die Leistungen für den 
Familienschutz. 

Artikel 2 

(1) Dieses Abkommen bezieht sich 
1. in österreich auf die Rechtsvorschriften 

über 
a) die Krankenversicherung mit Ausnahme 

der folgenden Sonderversicherungen: 
aa) Sonderversicherung für Kriegshinter­

bliebene und Hinterbliebene von Prä· 
senzdien/rn; 

bb) Sonderversicherung für Kriegsbeschä­
digte und beschädigte Präsenz diener in 
beruflicher Ausbildung; 

b) die Unfallversicherung mit Ausnahme der 
Unfallversicherung der Kriegsbeschädigten 
und der beschädigten Präsenzdiener in 
beruflicher Ausbildung; 
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c) die Unfallversicherung mit Ausnahme der 
Unfallversicherung der selbständig Erwerbs­
tätigen und der Unfallversicherung der 
Kriegsbeschädigten in beruflicher Ausbil­
dung; 

d) die Arbeitslosenversicherung; 

2. in Spanien auf die Rechtsvorschriften über 
a) die Krankenversicherung; 
b) die Alters- und Invaliditätsversicherung; 
c) die Versicherung gegen Arbeitsunfälle und 

Berufskrankheiten; 
d) die Arbeitslosenversicherung; 
e) die Gegenseitigkeitsvereine (Mutualismo 

Laboral), soweit sie Dienstnehmer betreffen; 
f) die Gegenseitige Nationale Landwirtschaft­

liche Sozialvorsorge (Mutualidad Nacional 
de Previsi6n Social Agraria), soweit sie 
Dienstnehmer betreffen, hinsichtlich. der­
jenigen Leistungen dieses Sondersystems, 
die den Leistungen, aus den unter den 
Buchstaben a und b bezeichneten Versiche­
rungen entsprechen; 

g) den Gegenseitigkeitsverein 
bediensteten (Montepio 
Servicio Domestico); 

h) die Familienbeihilfen. 

für die Haus­
Nacional dei 

(3) Das Abkommen bezieht sich auch 
a) auf Rechtsvorschriften über ein neues 

System oder einen neuen Zweig der Sozial­
versicherung, wenn die Vertragsstaaten dies 
vereinbaren, 

b) auf Rechtsvorschriften, die das bestehende 
Recht auf neue Personengruppen ausdeh­
nen, sofern nicht hiegegen die Regierung 
eines Vertragsstaates binnen drei Monaten 
nach Eingang der in Artikel 32 Absatz 2 
Buchstabe b vorgesehenen Mitteilung bei 
der Regierung des anderen Vertragsstaates 
Einwendungen erhebt. 

(4) Dieses Abkommen findet auf die Ande­
rungen der in Absatz 1 bezeichneten Rechts­
vorschriften, die sich aus zwischenstaatlichen Ab­
kommen im 'Bereiche der Sozialen Sicherheit 
ergeben, nur Anwendung, wenn beide Vertrags­
staaten dies vereinbaren. 

Artikel 3 

c) die Pensionsversicherung der Arbeiter, die 
Pensionsversicherung der Angestellten und 
die knappschaftliche Pensionsversicherung ; 

d) die Pensionsversicherung der in der ge­
werblichen Wirtschaft selbständig Erwerbs­
tätigen; 

e) die landwirtschaftliche Zuschußrentenver-
sicherung; , ' 

f) die Arbeitslosenversicherung; 
g) die Familienbeihilfen; 

2. in Spanien 
a) auf die Rechtsvorschriften des allgemeinen 

Systems der Sozialen Sicherheit bezüglich 
aa) Mutterschaft, Krankheit einschließlich 

Berufskrankheit, vorübergehende Ar­
beitsunfähigkeit sowie Betriebsunfälle 
und Nichtbetriebsunfälle, 

bb) vorläufige und dauernde Invalidität, 
ce) Alter, Tod und Hinterbliebene, 

dd) Arbeitslosigkeit, 
ee) Schutz der Familie; 

b) auf die Rechtsvorschriften betreffend die 
Sondersysteme 
aa) für die Landwirtschaft, 
bb) für Seeleute, 
ce) für den Kohlenbergbau, 
dd) für Eisenbahnbedienstete, 
~e) für Hausangestellte, 
ff) für selbständig Erwerbstätige, 

gg) für selbständige Handelsvertreter. 

(3) Dieses Abkommen bezieht sich nicht auf 
Rechtsvorschriften über ein neues System oder 
einen neuen Zweig der Sozialen Sicherheit. 

(4) Re~tsvorschriften, die sich aus zwischen­
staatlichen Verträgen mit dritten Staaten oder 
aus überstaatlichem Recht ergeben oder zu deren 
Ausführung dienen, sind im Verhältnis zwischen 
den Vertragsstaaten nicht zu berücksichtigen. 

Artikel 3 

(1) Die Bestimmungen dieses Abkommens fin- Dieses Abkommen gilt für die Staatsange-
den auf Dienstnehmer und ihnen Gleichgestellte hörigen der Vertragsstaaten sowie für ihre, Ange­
Anwendung, für welche die Rechtsvorschriften hörigen und Hinterbliebenen. 
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eines der heiden Vertrags staaten gelten oder 
galten und welche Staatsangehörige eines der 
beiden Vertragsstaaten sind, sowie auf ihre 
Familienangehörigen und ihre Hinterbliebenen. 

(2) Die Bestimmungen dieses Abkommens fin- . 
den auf Angehörige der' diplomatischen und 
konsularischen Vertretungen der bei den Ver­
tragsstaaten einschließlich des Verwaltungsperso­
nals sowie auf die in den persönlichen Diensten 
von Angehörigen dieser Dienststellen stehenden 
Personen keine Anwendung. 

Artikel 4 

(2) Dieses Abkommen beeinträchtigt nicht die 
Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates über die 
Teilnahme de~ Versicherten oder anderer beteilig­
ter Personengruppen in der Verwaltung der 
Sozial versicherung. 

Artikel 6 

(1) Ein auf die Rechtsvorschriften der beiden 
Vertragsstaaten gestützter Anspruch auf mehrere 
Leistungen gleicher Art oder mehrere Leistungen 
aus derselben Beitragszeit oder gleichgestellten 
Zeit kann auf Grund der Bestimmungen dieses 
Abkommens weder erhoben noch aufrechterhal­
ten werden; dies gilt nicht für Leistungen aus 
der Pensionsversicherung, soweit sie zwischen den 
Versicherungsträgern der bei den Vertragsstaaten 
nach den Bestimmungen dieses Abkommens auf­
geteilt werden. 

(2) Soweit nach den Rechtsvorschriften eines 
Vertragsstaates eine Leistung aus der Sozialver­
sicherung oder Bezüge anderer Art oder eine 
Erwerbstätigkeit oder ein Sozialversicherungs­
verhältnis rechtliche Auswirkungen auf einen 
Leistungsanspruch oder auf die Gewährung einer 
Leistung oder auf die Versicherungspflicht in der 
Sozialversicherung oder auf die freiwillige Ver­
sicherung haben, kommt die gleiche Wirkung 
auch einem der angeführten Tatbestände zu, 
wenn dieser im anderen Vertragsstaat eintritt 
oder eingetreten ist. 

Artikel 7 

Unbeschadet der Bestimmungen dieses Ab­
schnittes gelten für Dienstnehmer und ihnen 
Gleichgestellte, die im Gebiete eines Vertrags­
staates beschäftigt sind, dessen Rechtsvorschriften 
auch dann, wenn sie im Gebiete des anderen 
Vertragsstaates wohnen oder, wenn sich ihr 
Dienstgeber oder der Sitz des Unternehmens, 
das sie beschäftigt, im Gebiete des anderen Ver­
tragsstaates befindet. 

Artikel 4 

(2) Dieses Abkommen beeinträchtigt nicht die 
Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates über die 
Teilnahme der Versicherten oder anderer beteilig­
ter Personengruppen in der Verwaltung der 
Sozialen Sicherheit sowie in der Rechtsprechung 
der Sozialen Sicherheit. 

Artikel 6 

(1) Ein auf die Rechtsvorschriften der beiden 
Vertragsstaaten gestützter Anspruch auf mehrere 
Leistungen gleicher Art oder mehrere Leistungen 
aus derselben Beitragszeit oder gleichgestellten 
Zeit kann auf Grund der Bestimmungen dieses 
Abkommens weder erhoben noch aufrechterhal­
ten werden; dies gilt nicht für Leistungen aus 
der Pensions(Renten)versicherung, soweit sie 
zwischen den Versicherungsträgern der beiden 
Vertragsstaaten nach den Bestimmungen dieses 
Abkommens aufgestellt werden. 

(2) Soweit nach den Rechtsvorschriften eines 
Vertragsstaates eine Leistung aus der Sozialen 
Sicherheit oder Bezüge anderer Art oder eine 
Erwerbstätigkeit oder ein Sozialversicherungsver­
hältnis rechtliche Auswirkungen auf einen Lei­
stungsanspruch oder auf die Gewährung einer 
Leistung oder auf die Versicherungspflicht in der 
Sozialversicherung oder auf die freiwillige Ver­
sicherung haben, kommt die gleiche Wirkung 
auch einem der angeführten Tatbestände zu, wenn 
dieser im anderen Vertragsstaat eintritt oder 
eingetreten ist. 

Artikel 7 

(1) Die Versicherungspflicht richtet sich, soweit 
die Artikel 8 bis 10 nichts anderes bestimmen, 
nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, 
in dessen Gebiet die Erwerbstätigkeit ausgeübt 
wird. 

(2) Würde die Anwendung des Absatzes 1 
bewirken, daß nach den Rechtsvorschriften beider 
Vertragsstaaten gleichzeitig Versicherungspflicht 
bestünde, dann gilt folgendes: . 

a) Bei gleichzeitiger Ausübung einer unselb­
ständigen und einer selbständigen Erwerbs­
tätigkeit richtet sich die Versicherungs-
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Artikel 10 

Galten für einen Dienstnehmer oder ihm 
Gleichgestellten nacheinander oder abwechselnd 
die Rechtsvorschriften der beiden Vertrags­
staaten, so werden für den Erwerb, die Aufrecht­
erhaltung oder das ,Wiederaufleben des Leistungs-

pflicht nach den Rechtsvorschriften des 
Vertragsstaates, in dessen Gebiet die unselb­
ständige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird. 

b) Bei gleichzeitiger Ausübung von selbstän­
digen Erwerbstätigkeiten richtet sich die 
Versicherungspflicht nach den Rechtsvor­
schriften des V ertragsstaates, in dem sich 
der Erwerbstätige gewöhnlich aufhält. 

Artikel 9 

(1) Die Mitglieder einer diplomatischen oder 
berufskonsularischen Vertretung eines Vertrags­
staates sowie das Verwaltungs- und technische 
Personal einer solchen Vertretung sind, soweit 
sie die Staatsangehörigkeit dieses Vertragsstaates 
besitzen, unbeschadet des Absatzes 2, von den 
Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates 
befreit. 

(2) Hält sich ein österreichischer Staatsange­
höriger gewöhnlich in Spanien auf und wird er 
dort bei der diplomatischen oder einer berufs­
konsularischen Vertretung österreichs beschäftigt, 
so gelten die spanischen Rechtsvorschriften. Hält 
sich ein spanischer Staatsangehöriger gewöhnlich 
in österreich auf und wird er dort bei der 
diplomatischen oder einer berufskonsularischen 
Vertretung Spaniens beschäftigt, so gelten die 
österreichischen Rechtsvorschriften. Der Dienst­
neh~er kann binnen drei Monaten nach Beginn 
der Beschäftigung die Anwendung der Rechts­
vorschriften des Vertragsstaates wählen, dessen 
Staatsangehöriger er ist. Er gilt dann als an 
dem Ort beschäftigt, an dem die Regierung 
dieses Vertragsstaates ihren Sitz hat. Die Wahl 
ist gegenüber der diplomatischen oder konsu­
larischen Vertretung zu erklären. Die gewählten 
Rechtsvorschriften gelten vom Tag der Erklärung 
an. 

(3) Wird ein Staatsa'ngehöriger eines Vertrags­
staates im Gebiet des anderen Vertragsstaates 
von einem Mitglied der diplomatischen oder 
einer konsularischen Vertretung des ersten Ver­
tragsstaates in persönlichen Diensten beschäftigt, 
so gilt Absatz 2 entsprechend. 

(4) Für die Dienstnehmer eines Wahlkonsuls 
(Honorarkonsuls) gelten die Absätze 2 und 3 
nicht. 

(5) Wird ein Staatsangehöriger eines Vertrags­
staates im Dienste der öffentlichen Verwaltung 
dieses Vertragsstaates in das Gebiet des anderen 
Vertragsstaates entsendet, so unterliegt er den 
Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates. 

Artikel 11 

Galten für eine Person nacheinander oder ab­
wechselnd die Rechtsvorschriften der beiden Ver­
tragsstaaten, so werden für den Erwerb, die 
Aufrechterhaltung od.er das Wiederaufleben des 
Leistungsanspruches die nach den Rechtsvor-
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anspruches die nach den Rechtsvorschriften der 
beiden Vertragsstaaten zurückgelegten Versiche­
rungszeiten zusammengerechnet, soweit sie sich 
nicht überschneiden. 

Artikel 11 

(2) Erfüllt der Dienstnehmer oder ihm Gleich­
gestellte in den Fällen des Absatzes 1 nicht die 
Voraussetzungen der Buchstaben a, b oder c 
und hätte er noch einen Leistungsanspruch nach 
den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in 
dessen Gebiet er vor dem Wechsel seines Wohn­
ortes zuletzt versichert war, wenn er sich dort 
befände, so behält er den Leistungsanspruch 
während eines Zeitraumes von 21 Tagen vom 
letzten Tage an, an dem er der Pflichtversiche­
rung dieses Vertragsstaates angehört hat. Der 
Versicherungsträger dieses Vertragsstaates kann 
den Versicherungsträger des Wohnortes ersuchen, 
Sachleistungen auf die Art und Weise zu ge­
währen, die in den für diesen Versicherungs­
träger geltenden Rechtsvorschriften vorgesehen 
ist. 

Artikel 13 

(1) Die Familienangehörigen eines Dienstneh­
mers oder ihm Gleichgestellten, der bei einem 
Versicherungsträger eines Vertragsstaates ver­
sichert ist, erhalten, wenn sie im Gebiet des 
anderen Vertragsstaates wohnen, Sachleistungen, 
als ob der Dienstnehmer bei dem Versicherungs­
träger ihres Wohnortes versichert wäre. Das Aus­
maß, die Dauer und die Art und Weise der 
Leistungsgewährung richten sich nach den für 
diesen Versicherungsträger geltenden Rechtsvor­
schriften. 

Artikel 14 

(1) Wohnt ein nach den Rechtsvorschriften der 
beiden Vertragsstaaten zum Bezug einer Pension 
'oder Rente Berechtigter im Gebiete eines Ver­
tragsstaates und hat er nach den Rechtsvorschrif­
ten dieses Vertragsstaates Anspruch auf Sachlei­
stungen, so werden sie ihm und seinen Familien­
angehörigen von dem Versicherungsträger seines 
Wohnortes gewährt, als ob er zum Bezug einer 
Pension oder Rente lediglich nach den Rechts­
vorschriften des Vertragsstaates berechtigt wäre, 
in dem er wohnt. Diese Leistungen gehen zu 
Lasten des Versicherungsträgers des Vertrags­
staates, in dem der Berechtigte wohnt. 

(2) Wohnt ein nach den Rechtsvorschriften 
nur eines Vertragsstaates zum Bezug einer 
Pension oder Rente Berechtigter im Gebiet des 
anderen Vertragsstaates und hat er nach den 
Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates An­
spruch auf Sachleistungen, so werden ihm und 

schriften der beiden Vertragsstaaten zurückgeleg­
ten Versicherungszeiten zusammengerechnet, so­
weit sie sich. nicht überschneiden. 

Artikel 12 

(2) Erfüllt eine Person in den Fällen des 
Absatzes 1 nicht die Voraussetzungen der Buch­
staben a, b oder c und hätte sie noch einen 
Leistungsanspruch nach den Rechtsvorschriften 
des Vertragsstaates, in dessen Gebiet sie vor dem 
Wechsel ihres Wohnortes zuletzt versichert war, 
wenn sie sich dort befände, So behält sie den 
Leistungsanspruch während eines Zeitraumes von 
21 Tagen vom letzten Tag an, an dem sie der 
Pflichtversicherung dieses Vertragsstaates ange­
hört hat. Die Bestimmungen des Artikels 13 
Absätze 3 bis 6 finden entsprechend Anwendung. 

Artikel 14 

(1) Die Familienangehörigen einer Person, die 
bei einem Versicherungsträger eines Vertrags­
staates versichert ist, erhalten, wenn sie im 
Gebiet des anderen Vertragsstaates wohnen, 
Sachleistungen, als ob die betreffende Person bei 
dem Versicherungsträger ihres Wohnortes ver­
sichert wäre. Das Ausmaß sowie die Art und 
Weise der Leistungsgewährung richten sich nach 
den für diesen Versicherungsträger geltenden 
Rechtsvorschriften, ihre Dauer richtet sich jedoch 
nacll den Rechtsvorschriften des ersten Vertrags­
staates. 

Artikel 15 

(1) Wohnt ein nach den Rechtsvorschriften 
der beiden Vertragsstaaten zum Bezug einer 
Pension oder Rente Berechtigter im Gebiet eines 
Vertragsstaates und hat er nach den Rechtsvor­
schriften dieses Vertragsstaates Anspruch auf 
Sachleistungen, so werden sie ihm und seinen 
Familienangehörigen von dem Versicherungs­
träger seines Wohnortes gewährt, als ob er zum 
Bezug einer Pension oder Rente lediglich nach 
den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates be­
rechtigt wäre, in dem er wohnt. Diese Leistungen 
gehen zu Lasten des Versicherungsträgers des 
Vertragsstaates, in dem der Berechtigte wohnt. 
Artikel 13 Absätze 1 und 3 bis 6 sowie Artikel 14 
gelten entsprechend. 

(2) Wohnt ein nach den Rechtsvorschriften 
nur eines Vertragsstaates zum Bezug einer 
Pension oder Rente Berechtigter im Gebiet des 
anderen Vertragsstaates und hat er. nach den 
Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates An­
spruch auf Sachleistungen, so werden ihm und 
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seinen Familienangehörigen solche Leistungen 
von dem Versicherungsträger seines Wohnortes 
gewährt, als ob er zum Bezug einer Pension oder 
Rente nach den Rechtsvorschriften des Vertrags­
staates berechtigt wäre, in dem er wohnt. 

Artikel 18 

(1) Galten für einen Versicherten nacheinander 
oder abwechselnd die Rechtsvorschriften der 
beiden Vertragsstaaten, so werden für den Er­
werb, die Aufrechterhaltung oder das Wiederauf­
leben des Leistungsanspruches die nach den 
Rechtsvorschriften der bei den Vertragsstaaten 
zurückgelegten Versicherungszeiten zusammenge­
rechnet, soweit sie sich nicht überschneiden. In 
welchem Ausmaß und in welcher Weise Ver­
sicherungszeiten zu berücksichtigen sind, richtet 
sich nach den Rechtsvorschriften des Vertrags­
staates, in dessen Versicherung diese Zeiten zu­
rückgelegt worden sind. 

(3) Erreichen die Versicherungszeiten, die nach 
den Reehtsvorschriften eines Vertragsstaates zu­
rückgelegt worden sind, insgesamt nicht sechs 
Monate, so wird nach diesen Rechtsvorschriften 
keine Leistung gewährt; in diesem Falle berück­
sichtigt der andere Vertragsstaat die genannten 
Zeiten für den Erwerb, die Aufrechterhaltung 
und das Wiederaufleben des Leistungsanspruches, 
aber nicht für die Feststellun,g des geschuldeten 
Teilbetrages nach Artikel 19 Absatz 3. Diese 
Bestimmung gilt jedoch nicht, wenn der Lei­
stungsanspruch nach den Rechtsvorschriften des 
ersten Vertragsstaates lediglich auf Grund der 
Zeiten besteht, die nach diesen Rechtsvorschriften 
zurückgelegt worden sind. 

11. Zu den Art. 18 und 19 des Abkommens: 

Die österreichischen Versicherungsträger wen­
den die bezeichneten Artikel nach folgenden 
Regeln ~n: 

a) Die nach § 229 des österreichischen Bundes­
gesetzes vom 9. September 1955 über die 
Allgemeine Sozialversicherung bei der Be­
messung der Pensionen anzurechnenden 
Versicherungszeiten sowie die nach dem in 
der Ziffer 3 Buchstabe e bezeichneten 
Bundesgesetz zu berücksichtigenden Ver­
sicherungszeiten gelten als nach den öster­
reichischen Rechtsvorschriften zurückge­
legte Versicherungszeiten. 

b) Hängt die Anrechnung von österreichischen 
Ersatzze~ten von einer vorangehenden oder 
nachfolgenden Versicherungszeit ab, so ist 

seinen Familienangehörigen solche Leistungen 
V(Jn dem Versicherungsträger seines Wohnortes 
gewährt, als ob er zum Bezug einer Pension oder 
Rente nach den Rechtsvorschriften des Vertrags­
staates berechtigt wäre, in dem er wohnt. Hält 
sich der Pensionist (Rentner) vorübergehend im 
Gebiet des Vertragsstaates auf, nach dessen 
Rechtsvorschriften er die Pension (Rente) be­
zieht, so werden ihm und seinen Familienange­
hörigen die Sachleistungen vom Versicherungs­
träger seines Aufenthaltsortes gewährt. 

Artikel 19 

(1) Galten für eine Person nacheinander oder 
abwechselnd die Rechtsvorschriften der beiden 
Vertragsstaaten, so werden für den Erwerb des 
Leistungsanspruches die nach den Rechtsvor­
schriften der beiden Vertragsstaaten zurückgeleg­
ten Versicherungszeiten zusammengerechnet, so­
weit sie sich nicht überschneiden. In welchem 
Ausmaß und in welcher Weise Versicherungs­
zeiten zu berücksichtigen sind, richtet sich nach 
den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates, in 
dessen Versicherung diese. Zeiten zurückgelegt 
worden sind. 

(3) Erreichen die Versicherungszeiten, die nach 
den Rechtsvorschriften eines Vertr:agsstaates zu 
berücksichtigen sind, insgesamt nicht sechs 
Monate für die Berechnung der Pension (Renth 
so gewährt der Versicherungsträger dieses Ver­
tragsstaates keine, der Versicherungsträger des 
anderen Vertragsstaates die ohne Anwendung des 
Artikels 20 Absatz 3 Buchstabe b errechnete 
Pension (Rente). Dies gilt nicht, wenn nach den 
Reehtsvorschriften des ersten Vertragsstaates 
ohne Anwendung des Absatzes 1 Pensionsan­
spruch (Rentenanspruch) besteht. 

Artikel 21 

Die österreichischen Versicherungsträger wen­
den die Artikel 19 und 20 nach folgenden Regeln 
an: 

1. Die nach den österreichischen Rechtsvor­
schriften bei der Bemessung der Pension (Rente) 
zu berücksichtigenden gleichgestellten Zeiten so­
wie die nach dem in der Ziffer 3 Buchstabe e des 
Schlußprotokolls bezeichneten Bundesgesetz zu 
berücksichtigenden Versicherungszeiten gelten als 
nach den österreichischen Rechtsvorschriften zu­
rückgelegte Versicherungszeiten. 

2. Hängt die Anrechnung von österreichischen 
gleichgestellten Zeiten von einer vorangehenden 
oder nachfolgenden Versicherungszeit ab, so ist 
hiebei auch eine spanische Versicherungszeit her­
anzuziehen. 
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hiebei auch eine solche in der spanisdien 
Pensionsversicherung erworbene Zeit heran­
zuziehen. 

c) Bei Durchführung des Artikels 19 Absatz 3 
Buchstabe a sind Beiträge, die zum Erwerb 
von Ersatzzeiten in der österreichischen 
Pensionsversicherung nachentrichtet wur­
den, nicht als Beiträge der. Höherversiche­
rung zu behandeln. 

d) Bei Feststellung einer Pension nach Arti­
kel 19 Absatz 3 Buchstabe a wird die 

, Bemessungsgrundlage ausschließlich aus den 
in der österreichischen Pensionsversicherung 
erworbenen Zeiten gebildet. 

e) Von den österreichischen Versicherungs­
trägern sind, bei der Ermittlung der 
Gesamtleistung nach Artikel 19 Absatz 3 
Buchstabe a die in der spanischen Leistung 
zu berücksichtigenden spanischen Versiclie­
rungszeiten ohne Anwendung der öster­
reichischen Rechtsvorschriften über die An­
rechep.barkeit von Versicherungszeiten her­
anzuziehen. 

f) An die Stelle· des in Artikel 19 Absatz 3 
Buchstabe b angeführten Versicherungs­
falles tritt der Stichtag im Sinne der öster­
reichischen Rechtsvorschriften. 

g) Für die Feststellung der Leistungszuge­
hörigkeit und Leistungszuständigkeit in der 
österreichischen Pensionsversicherung wer­
den spanische Versicherungszeiten nach der 
Art der diesen Zeiten zugrunde liegenden 
Beschäftigung berücksichtigt. Zeiten, wäh­
rend derer ein Anspruch aus der spanischen 
Pensionsversicherung aus dem Versiche­
rungsfall des Alters oder der Invalidität 
besteht oder bestanden hat, werden nach 
der Art der vor Eintritt des Versicherungs­
falles zuletzt ausgeübten- Beschäftigung be­
rücksichtigt. Läßt sich die Art der Be­
schäftigung für einen bestimmten Zeitraum 
nicht mehr feststellen, so werden die auf 
dieser Beschäftigung beruhenden Versiche­
rungszeiten so berücksichtigt, als ob sie auf 
einem Versicherungsverhältnis beruht hät­
ten, für das die Pensionsversicherungsanstalt 
der Arbeiter zuständig gewesen wäre. Für 
die Feststellung der Leistungszugehörigkeit 
zur österreichischen knappschaftli,chen Pen­
sionsversichening werden von den spani­
schen Versicherungszeiten nur jene berück­
sichtigt, die in den spanischen Sonderver­
sicherungen nach Ziffer 10 erworben wor­
den sind. 

h) Sind Beitragsgrundlagen für die Bildung 
. einer Bemessungsgrundlage in Fällen, in 

denen der Stichtag vor dem 1. Jänner 1962 
liegt, nicht feststellbar, so wird als Bei­
tragsgrundlage das jeweils nach den öster-

3. Bei Durchführung des Artikels 20 Absatz 3 
Buchstabe a sind -Beiträge, die zum Erwerb von 
gleichgestellten Zeiten in der österreichischen 
Pensionsversicherung nachentrichtet wurden, 
nicht als Beiträge der Höherversicherung zu be­
handeln. 

4. Bei Feststellung einer Pension nach Arti­
kel 20 Absatz 3 Buchstabe a wird die Bemessungs­
grundlage ausschließlich aus den in der öster­
reichischen Pensionsversicherung erworbenen 
Zeiten gebildet. 

5. Bei Feststellung einer Pension nach Artike120 
Absatz 3 Buchstabe a bleibt die Ausgleichszulage 
außer Betracht. 

6. Von den österreichischen Versicherungs­
trägern sind bei der Ermittlung der Gesamt­
leistung nach Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe a 
die in der spanischen Leistung zu berücksich­
tigenden spanischen Versicherungszeiten ohne 
Anwendung der österreichischen Rechtsvorschrif­
ten über die Anrechenbarkeit von Versicherungs­
zeiten heranzuziehen. 

7. An die Stelle des im Artikel 20 Absatz 3 
Buchstabe b angeführten Versicherungsfalles tritt 
der Stichtag im Sinne der österreichischen Rechts­
vorschriften. 

8. Für die Feststellung der Leistungszugehörig­
keit und Leistungszuständigkeit . in der öster­
reichischen Pensionsversicherung werden spani­
sche Versicherungs zeiten nach der Art der diesen 
Zeiten zugrunde liegenden Beschäftigung be­
rücksichtigt. Zeiten, während derer ein Anspruch 
aus der spanischen Sozialen Sicherheit aus dem 
Versicherungsfall des Alters oder der Invalidität 
besteht oder bestanden hat, werden nach der 
Art der vor Eintritt des Versicherungsfalles zu­
letzt ausgeübten Beschäftigung berücksichtigt. 
Läßt sich die Art der Beschäftigung für einen 
bestimmten Zeitraum nicht mehr feststellen, so 
werden die auf dieser Beschäftigung beruhenden 
Versicherungszeiten so berücksichtigt, als ob sie 
auf einem Versicherungsverhältnis beruht hätten, 
für das die Pensionsversicherungsanstalt der 
Arbeiter zuständig gewesen wäre. Für die Fest­
stellung der Leistungszugehörigkeit zur öster­
reichischen knappschaftlichen Pensionsversiche­
rung werden von den spanischen Versicherungs­
zeiten -nur jene berücksichtigt, die in den spa­
nischen Sonderversicherungen nach Ziffer 12 des 
Schlußprotokolls erworben worden sind. Die vor­
stehenden Regelungen gelten nur insoweit, als 
aus der danach in Betracht kommenden Pensions­
(Renten)versicherung eine Pension (Rente) zu 
gewähren ist. 

9. Sind Beitragsgrundlagen für die Bildung 
einer Bemessungsgrundlage in Fällen, in denen 
der Stichtag vor dem 1. Jänner 1962 ,liegt, nicht 
feststellbar, so wird als Beitragsgrundlage das 
jeweils nach den österreichischen Rechtsvor-
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reichischen Rechtsvorschriften geltende 
Vielfache des am 31. Dezember 1946 ge­
bührenden täglichen Arbeitsverdienstes Be­
schäftigter gleicher Art bis zur jeweils in 
Geltung gestandenen Höchstbeitragsgrund­
lage herangezogen. 

i) Kommt bei der Bemessung des österrei­
chischen Steigerungsbetrages das Höchstmaß 
von Versicherungsmonaten in Betracht, so 
ist das Teilungsverhältnis nach Artikel 19 
Absatz 3 Buchstabe b auf Grund sämtlicher 
von den Versicherungsträgern der beiden 
Vertragsstaaten berücksichtigten Versiche­
rungszeiten ohne Bedachtnahme auf dieses 
Höchstmaß zu bestimmen. 

j) Für den Knappschaftssold und für die 
Knappfschaftspension aus der österreichi­
schen knappschaftlichen Pensionsversiche­
rung werden Versicherungszeiten, die in 
einer der in der Ziffer 10 bezeichneten 
spanischen Sonderversicherungen erworben 
worden sind, berücksichtigt; für den Lei­
stungszuschlag werden hingegen nur solche 
Zeiten berücksichtigt, für die Zuschl~ge für 
Untertagearbeit gewährt werden. 

k) Die Bestimmungen der Artikel 18 und 19 
gelten nicht für die Anspruchsvoraussetzun­
gen und für die Leistung des Bergmanns­
treuegeldes aus der österreichischen knapp­
schaftlichen Pensionsversicherung. 

1) Der Hilflosenzuschuß ist von der öster­
reichischen Teilpension innerhalb der nach 
Artikel 19 Absatz 3 Buchstabe b anteil­
mäßig gekürzten Grenzbeträge nach den 
österreichischen Rechtsvorschriften zu be­
rechnen. Besteht nach diesen Rechtsvor­
schriften ohne Berücksichtigung der Be­
stimmung des Artikels 18 ein Anspruch auf 
eine österreichische Pension, so sind die 
Grenzbeträge nicht zu kürzen. 

schriften geltende Vielfache des am 31. Dezember 
1946 gebührenden täglichen Arbeitsverdienstes 
Beschäftigter gleicher Art bis zur jeweils in Gel­
tung gestandenen Höchstbeitragsgrundlage her­
angezogen. 

10. Kommt bei der Bemessung des öster­
reichischen Steigerungs betrages das Höchstausmaß 
von Versicherungsmonaten in Betracht, so ist 
das Teilungsverhältnis nach Artikel 20 Absatz 3 
Buchstabe b auf Grund sämtlicher von den Ver­
sicherungsträgern der beiden Vertragsstaaten be­
rücksichtigten Versicherungszeiten ohne Bedacht­
nahme auf dieses Höchstausmaß zu bestimmen. 

11. Bei Durchführung des Artikels 20 Absatz 3 
sind unbeschadet des Artikels 20 Absatz 4 die 
sich deckenden Versicherungszeiten mit ihrem 
tatsächlichen Ausmaß zu berücksichtigen. 

12. Für den Knappschaftssold und für die 
Knappschaftspension aus der österreichischen 
knappschaftlichen Pensionsversicherung werden 
Versicherungszeiten, die in einer der in der 
Ziffer 12 des Schlußprotokolls bezeichneten spani­
schen Sonderversicherung erworben worden sind, 
berücksichtigt; für den Leistungszuschlag werden 
hingegen nur solche Zeiten berücksichtigt, für 
die Zuschläge für Untertagearbeit gewährt wer­
den. 

13. Die Bestimmungen der Artikel 19 und 20 
gelten nicht für die Anspruchsvoraussetzungen 
und für die Leistung des Bergmannstreuegeldes 
aus der österreichischen knappschaftlichen Pen­
sionsversicherung. 

14. Der Hilflosenzuschuß· ist von der öster­
reichischen Teilpension innerhalb der nach Arti­
kel 20 Absatz 3 Buchstabe banteilmäßig ge­
kürzten Grenzbeträge nach den österreichischen 
Rechtsvorschriften zu berechnen j ist der Hilf-
10senzuschuß mit einem festen Betrag bestimmt, 
so unterliegt dieser der Kürzung nach Artikel 20 
Absatz 3 Buchstabe. 

15. Als neutrale Zeiten und als Zeiten, die 
in der Pensions(Renten)versicherung der selb­
ständig . Erwerbstätigen den für die Erfüllung 
der Wartezeit maßgebenden Beobachtungszeit­
raum verlängern, gelten auch gleichartige in 
Spanien zurückgelegte Zeiten. 

16. Bei Anwendung der österreichischen 
Rechtsvorschriften über die Hinzurechnung von 
Versicherungszeiten im Fall eines Witwenfort­
betriebes sind spanische Versicherungszeiten nicht 
zu berücksichtigen. 

17. Für die Bemessung der Abfindung werden 
spanische Versicherungszeiten nicht herangezogen. 

18. Die Sonderzahlungen aus der österreichl­
schen Pensions(Renten)versicherung gebühren im 
Ausmaß der österreichischen Teilleistung; Arti­
kel 24 ist entsprechend anzuwenden. 
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Artikel 20 

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 werden 
die bereits festgestellten Leistungen jeweils nach 
den Bestimmungen des Artikels 19 Absatz 3 neu 
festgestellt, sobald die Voraussetzungen nach den 
Rechtsvorschriften . des anderen Vertragsstaates 

Artikel 22 

(1) Die zuständigen spanischen Versicherungs­
träger für das Allgemeine System und das Sonder­
system für Eisenbahnbedienstete wenden die Be­
stimmungen der Artikel 19 und 20 nach folgen­
den Regeln an: 

1. Der Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
für Pensionen wird der vom Anspruchsberech­
tigten gewählte Zeitraum von 24 aufeinander­
folgenden Kalendermonaten zugrunde gelegt; 
dieser Zeitraum ist innerhalb der letzten sieben 
Jahre vor Eintritt des Versicherungsfalles auszu­
wählen; 

a) Wurden während des gewählten Zeitraumes 
ausschließlich spanische Versicherungs zeiten 
erworben, so wird die Bemessungsgrund­
lage, der Pension durch Teilung der Summe 
der Beitragsgrundlagen in diesem Zeitraum 
durch 28 ermittelt; 

b) wurden während des gewählten Zeitraumes 
ausschließlich österreichische Versicherungs­
zeiten erworben, so wird die diesem Zeit­
raum entsprechende Bemessungsgrundlage 
nach den Beitragstarifen dieses Zeitraumes 
bestimmt, die der Berufskategorie ent­
sprechen, für die der Anspruchsberechtigte 
unmittelbar vor seiner Ausreise aus Spanien 
die Beiträge entrichtet hat; 

c) wurden während des gewählten Zeitraumes 
sowohl spanische als auch österreichische 
Versicherungszeiten erworben, so wird die 
Bemessungsgrundlage unter entsprechender 
Anwendung der Buchstaben a und b er­
mittelt. 

2. Ziffer 1 gilt entsprechend für die Ermittlung 
der Bemessungsgrundlage für vorübergehende 
Unterstützungen an Hinterbliebene. 

(2) Eine nach den österreichischen Rechtsvor­
schriften anerkannte dauernde Invalidität gilt, 
sofern diese nicht auf einem Arbeitsunfall 

. (Berufskrankheit) beruht, auch als solche für den 
Anspruch auf Leistungen bei dauernder Invalidi­
tät nach den spanischen Rechtsvorschriften über 
Soziale Sicherheit. In diesen Fällen wird die 
Bemessungsgrundlage für Unterstützungen und 
Entschädigungen bei dauernder Invalidität auf 
Grund der Beitragsgrundlagen ermittelt, die in 
Spanien im Zeitpunkt des Eintrittes des Ver­
sicherungsfalles für Arbeiter jener Berufskate­
gorie maßgebend wären, der der Betreffende zu­
letzt in einem spanischen Unternehmen ange­
hört hat. 

Artikel 23 

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 werden 
die bereits festgestellten Leistungen jeweils nach 
den Bestimmungen des Artikels 20 Absatz 3 neu 
festgestellt, sobald die Voraussetzungen nach den 
Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates 
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unter Berücksichtigung der Zusammenrechnung 
der Zeiten nach Artikel 18 erfüllt sind. Die 
Leistung des Versicherungsträgers im Gebiete des 
einen Vertragsstaates ist mit Wirkung vom Tage 
des Beginnes der Leistung aus der Versicherung 
des anderen Vertragsstaates neu festzustellen. 

Artikel 21 

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 ist 
eine Neufeststellung des Unterschiedsbetrages von 
Amts wegen vorzunehmen, wenn sich der Um­
rechnungskurs um mehr als 10 vom Hundert 
ändert. 

Artikel 24 

unter Berücksichtigung der Zusammenrechnung 
der Zeiten nach Artikel 19 erfüllt sind. Die 
Leistung des Versicherungsträgers im Gebiet des 
einen Vertragsstaates ist mit Wirkung vom Tag 
des Beginnes der Leistung aus der Versicherung 
des anderen Vertragsstaates neu festzustellen. Die 
Rechtskraft früherer Entscheidungen steht der 
Neufeststellung nicht entgegen. 

(4) Die Leistung ist auch neu festzustellen, 
wenn ein Tatbestand· gegeben ist, der Auswir­
kungen auf ein nach Artikel 20 Absatz 3 ermit­
teltes Teilungsverhältnis hat. Die Neufeststellung 
erfolgt mit Wirkung vom Tage des Beginns der 
neu anfallenden Leistung im anderen Staat. Er­
gibt die Neufeststellung, daß sich die Summe 
der bisher gezahlten Leistungen mindert, so hat 
der Träger, dessen Leistung sich vermindert hat, 
die von ihm zu gewährende Leistung, erhöht 
um den Unterschiedsbetrag zwischen den zu ver­
gleichenden Beträgen, als Teilleistung zu gewäh­
ren. Die Rechtskraft früherer Entscheidungen 
steht der Neufeststellung nicht entgegen. 

Artikel 24 

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 ist 
eine Neufeststellung des Unterschiedsbetrages von 
Amts wegen vorzunehmen, wenn sich die Höhe 
der Teilleistungen, die der Berechnung des Unter­
schiedsbetrages zugrunde liegen, aus anderen 
Gründen als - infolge von Anpassungen ändert 
oder wenn sich der Umrechnungskurs um mehr 
als 10 vom Hundert ändert. 

Artikel 25 

(2) Der zur Entschädigung des später einge­
tretenen Versicherungsfalles zuständige Versiche­
rungsträger setzt seine Leistung nach dem Grad 
der durch den Arbeitsunfall (die Berufskrank­
heit) eingetretenen Minderung der Erwerbs­
fähigkeit fest, den er nach den für ihn geltenden 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften zu berücksich­
tigen hat. . 

Artikel_ 27 

-(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 werden (3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 werden 
die Sachleistungen zu Lasten des zuständigen die Sachleistungen zu Lasten des zuständigen 
V ersicherungsträgers Versicherungsträgers 

in österreich in österreich 
von der für den Aufenthaltsort des Berech- von der für den Aufenthaltsort des Berech-

tigten zuständigen Gebietskrankenkasse für Ar- tigten in Betracht kommenden Gebietskranken-
beiter und Angestellte, kasse für Arbeiter und Angestellte, 

in Spanien 
von der Nationalen Vorsorgeanstalt 

nach den für die gewährende Stelle geltenden 
Rechtsvorschriften gewährt. Artikel 12 Absatz 4 
gilt entsprechend. 

in Spanien 
von den Gegenseitigkeitsvereinen (Mutualida­

des - Laborales) nach den für die gewährende 
Stelle geltenden Rechtsvorschriften gewährt.' 
Artikel 13 Absatz 4.gilt entsprechend. 
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Artikel 28 Artikel 31 

Die Bestimmungen des Artikels 5 gelten nicht Die Bestimmungen des Artikels 5 gelten nicht 
für die Leistungen der Arbeitslosenversicherung. für die Leistungen bei Arbeitslosigkeit. 

Artikel 30 

Bei Anwendung der spanischen Rechtsvor­
schriften über Familienbeihilfen werden die in 
österreich zurückgelegten Versicherungszeiten 
für den Erwerb des Anspruches auf die Leistun­
gen nach diesen Rechtsvorschriften angerechnet. 

Artikel 31 

Österreichische Dienstnehmer, die in Spanien 
beschäftigt sind und deren Kinder sich in Öster­
reich aufhalten, haben für diese Kinder Anspruch 
auf die Leistungen nach den spanischen Rechts­
vorschriften über Familienbeihilfen. 

Artikel 32 

(1) Die zuständigen Behörden werden mitein­
ander das Nähere über die zur Durchführung 
dieses Abkommens erforderlichen Maßnahmen 
bestimmen. Sie können insbesondere die Errich­
tung von Verbindungsstellen, die der Erleichte­
rung, der Durchführung dieses Abkommens 
dienen, vereinbaren. 

(2) Die zuständigen Behörden unterrichten ein­
ander 

a) über alle zur Anwendung dieses Abkom­
mens getroffenen Maßnahmen; 

Artikel 32 

Ist nach den Rechtsvorschriften eines Ver­
tragsstaates der Anspruch auf Familienbeihilfen 
von Versicherungs zeiten abhängig, so werden die 
in dem anderen Vertragsstaat -zurückgelegten 
Versicherungszeiten angerechnet, soweit sie sich 
nicht überschneiden . . 

Artikel 33 

(1) Ein Dienstnehmer, der sich im Gebiet des 
einen Vertragsstaates aufhält und die Erwerbs­
tätigkeit in übereinstimmung mit den bestehen­
den Vorschriften über die Beschäftigung aus­
ländischer Arbeitnehmer ausübt, hat Anspruch 
auf Familienbeihilfen in dem erwähnten Ver­
tragsstaat nach dessen Rechtsvorschriften, auch 
wenn sich die Begünstigten im Gebiet des anderen 
Vertragsstaates aufhalten. 

(2) Wird ein Dienstnehmer aus einem Ver­
tragsstaat in den anderen Vertragsstaat vorüber­
gehend entsendet, so finden weiterhin die Rechts­
vorschriften des ersten Vertragsstaates Anwen­
dung. 

(3) Ein Dienstnehmer, für den während eines 
Kalendermonates nacheinander die Rechtsvor­
schriften des einen und des anderen Vertrags­
staates gelten, hat für den betreffenden Kalender­
monat nur Anspruch auf die Familienbeihilfen 
des ersten V ertragsstaates. 

(4) Unter Begünstigte sind diejenigen zu ver­
stehen, für die nach den vom zuständigen Träger 
anzuwendenden Rechtsvorschriften der Vertrags­
staaten Familienbeihilfen gewährt werden. 

Artikel 34 

Die Artikel 5, 8 und 10 finden in bezug auf 
den Anspruch auf Familienbeihilfen keine An­
wendung. 

Artikel 35 

(1) Die zuständigen Behörden können die zur 
Durchführung dieses Abkommens notwendigen 
Verwaltungsmaßnahmen in einer Vereinbarung 
regeln. 

(2) Die zuständigen Behörden unterrichten ein­
ander über die zur Durchführung dieses Abkom­
mens getroffenen Maßnahmen sowie die ltnde­
rungen ihrer Rechtsvorschriften, die seine Durch­
führung beruhren. 

(3) Zur Erleichterung der Durchführung dieses 
Abkommens werden Verbindurigsstellen einge-
richtet. Verbindungsstellen sind' . 
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b) über alle die Anwendung dieses. Abkom- in österreich 
mens berührenden Anderungen ihrer für die Kranken-, Unfall- und Pensions-
Rechtsvorschriften. (Renten)versicherung der Hauptverband der 

österreichischen Sozialversicherungsträger -
Verbindungsstelle für zwischenstaatliche 
Sozialversicherung, in Wien, 

Artikel 33 

Arztliche Untersuchungen, die bei Anwendung 
der Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates not­
wendig werden und Personen im Gebiet des 
anderen Vertragsstaates betreffen, werden auf 
Antrag des zuständigen Versicherungsträgers vom 
Versicherungsträger im Gebiete des Vertrags­
staates veranlaßt, in dem sich die zu unter­
suchenden Personen aufhalten. Die Kosten für 
diese Untersuchungen sowie die Reisekosten, der 
Verdienstausfall, die Kosten für Unterbringung 
zu Beobachtungszwecken und sonstige Baraus­
lagen mit Ausnahme der Portokosten werden 
vom zuständigen Versicherungsträger erstattet. 

Artikel 38 

Anträge, Erklärungen oder Rechtsmittel, die 
in Anwendung der Rechtsvorschriften eines Ver­
tragsstaates innerhalb einer bestimmten Frist bei 
einer Behörde, einem Versicherungsträger oder 
einer sonstigen Einrichtung dieses Vertragsstaates 
einzureichen sind, können innerhalb der gleichen 
Frist bei der entsprechenden Stelle des anderen 
Vertragsstaates eingereicht werden. In diesem 
Falle übermittelt die in Anspruch genommene 
Stelle diese Anträge, Erklärungen oder Rechts­
mittel entweder unmittelbar oder durch Ver­
mittlung der zuständigen Behörden der Ver­
tragsstaaten unverzüglich an die zuständige Stelle 
des ersten Vertragsstaates. 

Artikel 42 

(1) Dieses Abkommen begründet keinen An­
spruch auf Zahlung von Leistungen für die Zeit 
vor seinem Inkrafttreten. 

für die Familienbeihilfen das Bundesministe­
rium für Finanzen, in Wien, 

in Spanien 
die Zentralstelle der Nationalen Vorsorge an­

stalt (Servicios Centrales deI Instituto 
Nacional de Previsi6n), in Madrid. 

Artikel 36 

(2) Arztliche Untersuchungen, die bei Anwen­
dung der Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates 
notwendig werden und Personen im Gebiet des 
anderen Vertragsstaates betreffen, werden auf 
Antrag des zuständigen Versicherungsträgers 
vom Versicherungsträger im Gebiet des Ver­
tragsstaates veranlaßt, in dem sich die zu unter­
suchenden Personen aufhalten. Die Kosten für 
diese Untersuchungen sowie die Reisekosten, der 
Verdienstausfall, die Kosten für Unterbringung 
zu Beobachtungszwecken und sonstige Baraus­
lagen mit Ausnahme der Portokosten werden 
vom zuständigen Versicherungsträger erstattet. 
Die Kosten werden nicht erstattet, wenn die 
ärztliche Untersuchung im Interesse der zustän­
digen Versicherungsträger beider Vertragsstaaten 
liegt. 

Artikel 41 

(1) Ist der Antrag auf eine Leistung nach den 
Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates im 
anderen Vertragsstaat bei einer Stelle gestellt 
worden, die für den Antrag auf eine entsprechende 
Leistung nach den für sie geltenden Rechtsvor­
schriften zulässig ist, so gilt der Antrag als bei 
dem zuständigen Versicherungsträger gestellt. 
Dies gilt für sonstige Anträge sowie für Erklärun­
gen und Rechtsbehelfe entsprechend. 

(2) Ein bei einer zulässigen Stelle im Gebiet 
des einen Vertragsstaatesgestellter Antrag auf 
eine Leistung nach den Rechtsvorschriften dieses 
Vertragsstaates gilt auch als Antrag auf eine 
entsprechende Leistung nach den Rechtsvor­
schriften des anderen Vertragsstaates, die unter 
Berücksichtigung dieses Abkommens in Betracht 
kommt. 

(3) Anträge, Erklärungen und Rechtsbehelfe 
sind von der Stelle, bei der sie eingereicht worden 
sind, unverzüglich an die zuständige Stelle des 
anderen Vertragsstaates weiterzuleiten. 

Artikel 45 

(1) Dieses Abkommen berührt, unbeschadet 
des Artikels 50, nicht die vor seinem Inkraft­
treten erworbenen Ansprüche. 
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(2) Für die Feststellung des Anspruches auf 
Leistungen nach diesem Abkommen werden auch 
Versicherungszeiten berücksichtigt, die nach den 
Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates vor 
Inkrafttreten des Abkommens zurückgelegt wor­
den sind. 

(3) Unbeschadet der Bestimmungen des Ab­
satzes 1 wird eine Pension oder Rente auch für 
Ereignisse gewährt, die vor seinem Inkrafttreten 
eingetreten sind. Zu diesem Zweck wird jede 
Pension oder Rente, die wegen der Staatsange­
hörigkeit der betreffenden Person oder weil sie 
im Gebiete des anderen Vertragsstaates wohnt, 
nicht festgestellt oder aber zum Ruhen gebracht 
worden ist, auf Antrag dieser Person vom In­
krafttreten dieses Abkommens an festgestellt 
oder zum Wiederaufleben gebracht, soweit nicht 
früher festgestellte Ansprüche durch Kapital­
zahlungen abgegolten worden sind. Der Antrag 
ist binnen zwei Jahren nach dem Inkrafttreten 
dieses Abkommens zu stellen. 

(4) Vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens 
festgestellte Pensionen oder Renten sind auf An­
trag der betreffenden Person mit Wirkung vom 
Inkrafttreten dieses Abkommens an neu festzu­
stellen. Der Antrag auf Neufeststellung ist binnen 
zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkom­
mens zu stellen. Die Pensionen oder Renten 
können jedoch von Amts wegen jederzeit neu 
festgestellt werden; hiebei gilt der Tag, an dem 
der Versicherungsträger die von ihm an den 
Berechtigten zu erteilende Verständigung über 
die Einleitung des Verfahrens abfertigt, als Tag 
der Antragstellung. 

~ (5) Sehen die Rechtsvorschriften der beiden 
Vertragsstaaten den Ausschluß oder die Ver­
jährung von Ansprüchen vor, so werden hin­
sichtlich der Ansprüche aus der Anwendung des 
Absatzes 3 die diesbezüglichen Rechtsvorschriften 
der bei den Vertragsstaaten auf die Berechtigten 
nicht angewendet, wenn der Antrag binnen zwei 
Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens ge­
stellt wird. Wird der Antrag nach Ablauf dieser 
Frist gestellt, so besteht der Anspruch auf Lei­
stungen, soweit er nicht ausgeschlossen oder ver­
jährt ist, vom Zeitpunkt der Antragstellung an, 
es sei denn, daß die Rechtsvorschriften eines 
Vertragsstaates günstigere Regelungen enthalten. 

Artikel 45 

Das Abkommen bleibt bis 31. Dezember 1964 
in Kraft. Es gilt als stillschweigend um jeweils 
ein Jahr verlängert, wenn es nicht von einem 
der heiden Vertragsstaaten spätestens einen 
Monat vor Ablauf des Termines auf diploma­
tischem Weg gekündigt wird. 

(2) Dieses Abkommen begründet keinen An­
spruch auf Zahlung von Leistungen für die Zeit 
vor seinem Inkrafttreten. 

(3) Für die Feststellung des Anspruches auf 
Leistungen nach diesem Abkommen werden auch 
Versicherungszeiten berücksichtigt, die nach den 
Rechtsvorschriften eines Vertragsstaates vor In­
krafttreten des Abkommens zurückgelegt wor­
den sind. 

(4) Dieses Abkommen gilt unbeschadet des 
Absatzes 6 auch für die vor seinem Inkraft­
treten eingetretenen Versicherungsfälle. 

(5) In den Fällen des Absatzes 4 gilt folgendes: 

a) Pensionen (Renten), die vor dem Inkraft­
treten dieses Abkommens festgestellt wor­
den sind, sind auf Antrag nach den Bestim­
mungen dieses Abkommens ab seinem 
Inkrafttreten neu festzustellen; sie können 
auch von Amts wegen neu festgestellt wer­
den. 

b) Pensionen (Renten), auf die bei rechtzeitiger 
Antragsstellung bereits nach den bisherigen 
Rechtsvorschriften Anspruch bestanden 
hätte, sind auf Antrag· nach den Bestim­
mungen dieses Abkommens festzustellen, 
wobei für den Beginn der Leistung die 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften gelten. 

c) Pensionen (Renten), auf die erst unter 
Berücksichtigung dieses Abkommens An­
spruch besteht, sind auf Antrag des Be­
rechtigten vom Inkrafttreten dieses Ab­
kommens an festzustellen, sofern der 
Antrag innerhalb eines Jahres nach dem 
Inkrafttreten dieses Abkommens gestellt 
wird, sonst von dem nach den innerstaat­
lichen Rechtsvorschriften bestimmten Tag 
an. 

(6) Auf Pensionen (Renten), die vor dem 
Inkrafttreten dieses Abkommens beantragt wur­
den, findet das im Artikel 60 bezeichnete 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses Ab­
kommens Anwendung. 

Artikel 48 

Das Abkommen wird auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen. Jeder Vertragsstaat kann es unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zum 
Ende eines jeden Kalenderjahres kündigen. 

1445 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 73 von 76

www.parlament.gv.at



74 1445 der Beilagen 

Text des Sdllußprotokolls zum Abkommen vom 
15. Juli 1964: 

2. Zu Artikel 3 des Abkommens: 

a) Die Bestimmung des Absatzes 2 gilt für 
den österreichischen Handelsdelegierten 
und für die ihm von der Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft zugeteilten 
fachlichen Mitarbeiter sowie für die Ver­
treter der genannten Kammer für Fragen 
der Arbeiteranwerbung entsprechend. 

7. Zu Artikel 12 des Abkommens: 

a) Die Bestimmungen des Absatzes 1 finden 
auf Personen keine Anwendung, die ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiete des 
einen Vertragsstaates haben und sich nicht 
auf Grund ihrer Beschäftigung im Gebiete 
des anderen Vertragsstaates vorübergehend 
aufhalten. 

Artikel 50 

Mit Inkrafttreten dieses Abkommens tritt das 
Abkommen zwischen der Republik österreich 
und dem Spanischen Staat über Soziale Sicher­
heit vorn 15. Juli 1964 samt Schlußprotokoll 
und Zusatzprotokoll außer Kraft. 

Tex~ des Schlußprotokolls zum revidierten 
Abkommen 

1. Zu Artikel 2 des Abkommens: 
a) Bei Anwendung der in Absatz 1 Ziffer 1 

Buchstabe a bezeichneten Rechtsvorschrif­
ten in bezug auf die Krankenversicherung 
der öffentlich Bediensteten steht für die 
Versicherungspflicht der Wohnort in 
Spanien dem Wohnort in Österreich gleich. 

b) Absatz 4 gilt nicht für Versicherungslast­
regelungen. 

3. Zu Artikel 4 des Abkommens: 
a) Versicherungslastregelungen in zwischen­

staatlichen Verträgen der Vertragsstaaten 
mit anderen Staaten bleiben unberührt. 

f) Die Vorschriften des österreichischen 
Bundesgesetzes vom 21. Mai 1969 über 
die Gewährung einer Ausgleichszahlung zur 
Familienbeihilfe finden auf spanische Staats­
angehörige keine Anwendung. 

5. Zu Artikel 6 Absatz 2 des Abkommens: 
Für die Entstehung eines Pensionsanspruches 

aus der österreichischen Pensionsversicherung der 
in der gewerblichen Wirtschaft selbständig 
Erwerbstätigen steht dem Erlöschen der Ge­
werbeberechtigung bzw. des Gesellschaftsverhält­
nisses in österreich die Einstellung der ent­
sprechenden selbständigen Erwerbstätigkeit in 
Spanien gleich. 

8. Zu Artikel 9 des Abkommens: 

a) Die Bestimmung des Absatzes 1 gilt für 
den österreichischen Handelsdelegierten und 
für die ihm von der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft zugeteilten fach­
lichen Mitarbeiter sowie für die Vertreter 
der genannten Kammer für Fragen der 
Arbeiteranwerbung entsprechend. 

b) Die im Absatz 2 festgesetzte Frist beginnt 
für Personen, die am Tag des Inkrafttretens 
des . Abkommens beschäftigt sind, mit 
diesem Tag. 

9. Zu Artikel 13 des Abkommens: 

a) Die Bestimmung des Absatzes 1 gilt in 
österreich in bezug auf die ambulante 
Behandlung durch freiberuflich tätige 
Ärzte, Zahnärzte und Dentisten bis zu dem 
nach Buchstabe b festzustellenden Tag nur 
hinsichtlich folgender Personen: 
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b) Die Bestimmung des Buchstaben a gilt nicht 
. für Staatsangehörige des einen Vertrags­

staates, die im Gebiete des anderen Ver­
tragsstaates beschäftigt sind, bei einem vor­
übergehenden Aufenthalt im Gebiete des 
ersten Vertragsstaates. 

<c) Die Bestimmungen der Buchstabena und b 
gelten auch für die Familienangehörigen der 
in Betracht kommenden Personen. 

10. Zu Artikel 18 des Abkommens: 

Sonderversicherungen im Sinne des Absatzes 2 
sind in österreich 

die knappschaftliche Pensionsversicherung, 

in Spanien 
die Versicherung bei den Gegenseitigkeits­

vereinen für Dienstnehmer in Bergbaubetrieben 
und sonstigen Betrieben, in denen Mineralien 
oder ähnliche Stoffe bergmännisch gewonnen 
werden. 

aa) Personen, die sich in Ausübung ihrer 
Beschäftigung in österreich vorüber­
gehend aufhalten, sowie die sie beglei­
tenden Familienangehörigen; 

bb) Personen, die sich in österreich zum 
Besuch ihrer dort wohnenden Familie 
vorübergehend aufhalten; 

ce) die in österreich wohnenden Familien­
angehörigen von Personen, die bei 
einem spanischen Versicherungsträger 
versichert sind; 

dd) Personen, die sich aus anderen Grün­
den in österreich aufhalten, wenn 
ihnen eine ambulante Behandlung für 
Rechnung des für den Aufenthaltsort 
zuständigen Versicherungsträgers ge­
währt wurde. 

b) Der Tag, von dem an die Bestimmung des 
Absatzes 1 uneingeschränkt gilt, wird von 
den zuständigen Behörden festgestellt. 

12. Zu Artikel 19 des Abkommens: 

Sonderversicherungen im Sinne des Absatzes 2 
sind 

in österreich 
die knappschaftliche Pensionsversicherung, 

in Spanien 
das Sondersystem für den Kohlenbergbau. 

12. Zu Artikel 22 des Abkommens: 13. Zu Artikel 25 des Abkommens: 

Die österreichischen Rechtsvorschriften über Die österreichischen Rechtsvorschriften über 
die Feststellung einer Gesamtleistung wegen die Feststellung einer Gesamtrente wegen eines 
eines neuerlichen Arbeitsunfalles oder einer neuerlichen Arbeitsunfalles oder einer neuer­
neuerlichen Berufskrankheit finden keine Anwen- lichen Berufskrankheit finden keine Anwendung. 
dung. 

14. Zu Artikel 33 des Abkommens: 

Ein Anspruch auf die österreichische Familien'.. 
beihilfe besteht nur, wenn die Beschäftigung in 
österreich ununterbrochen mindestens einen 
vollen Kalendermonat dauert. 

15. Zu Artikel 45 des Abkommens: 

a) Die Unterstellung eines selbständig Er­
werbstätigen österreichischer Staatsange­
hörigkeit unter einen Gegenseitigkeits­
verein für selbständig Erwerbstätige, die 
vor dem Inkrafttreten des Abkommens 
durchgeführt wurde, gilt alsrechtswirksam. 

b) Wurde ein selbständig Erwerbstätiger öster­
reichischer Staatsangehörigkeit wegen dieser 
Staatsangehörigkeit aus einem Gegenseitig­
keitsverein ausgeschieden oder seine Auf­
nahme abgelehnt, so wird seine Unter­
stellung unter einen Gegenseitigkeitsverein 
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für selbständig.· Erwerbstä tige rückwirkend 
für rechtswirksam erklärt, wenn innerhalb 
der in Buchstabe d vorgesehenen Frist ein 
entsprechender Antrag gestellt wird. 

c) Die in den Fällen des Buchstaben b erstat­
teten Beiträge sind zusammen mit den Bei­
trägen für die Zeit zwischen dem Aus­
scheiden bzw. der Ablehnung und dem 
Inkrafttreten des Abkommens zu zahlen; 
diese Beiträge gelten als wirksam entrichtet. 

d) Der Antrag nach Buchstabe b ist inner­
halb von drei Monaten ab Kundmachung 
des Abkommens zu stellen. 
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